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Regeste

Gewerbsmässiger Betrug, eventualiter qualifizierte Veruntreuung, qualifizierte
Geldwäscherei.

Erwägungen

E. 30
Mai 2012 RA GG. und RA HH. zu seinen amtlichen Verteidigern (BA pag. 16.19.1 ff.). Am
11. Juni 2012 beantragten diese in einer gemeinsam mit dem Beschuldigten unterzeichneten
Erklärung ihre Entlassung aus dem Mandat. Das Gesuch wurde insbesondere mit fehlendem
Vertrauen zwischen dem Mandanten und den Verteidigern begründet. Die
Bundesanwaltschaft wies dieses Gesuch am 13. Juni 2012 ab. Mit Eingabe vom 25. Juni
2011 hielten RA GG. und RA HH. an ihrem Gesuch fest. Nach einer Rücksprache mit den
Verteidigern zog die Bun- desanwaltschaft am 5. Juli 2012 ihren Entscheid vom 13. Juni
2012 in Wiederer- wägung und entliess die beiden Anwälte aus dem amtlichen
Verteidigungsman- dat (BA pag. 16.19.18/22/ 36/41 f.). Mit Verfügung vom 5. September
2012 ernannte die Bundesanwaltschaft schliesslich RA Lerf zum amtlichen Verteidiger des
Beschuldigten. Dabei be- stimmte sie insbesondere, dass sich das Mandat des Verteidigers
auf die Über

- 20 - prüfung der Rechtskonformität der Verfahrensführung durch die Verfahrenslei- tung
beschränke, wenn der Beschuldigte die Zusammenarbeit mit diesem ver- weigere, und dass
ein allfälliges obstruktives, auf die Beeinträchtigung des Ver- trauensverhältnisses
abzielendes Verhalten des Beschuldigten gegenüber RA Lerf keinen Entlassungsgrund aus
dem amtlichen Mandat darstelle (BA pag. 16.20.1 ff.). Die vom Beschuldigten gegen diese
Verfügung geführte Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit
Beschluss BB.2012.145 vom 25. September 2012 ab (BA pag. 21.55.1 ff.). Mit Eingabe
vom 20. Mai 2013 an die Bundesanwaltschaft erklärte der Beschuldigte, er verzichte per
sofort auf die Dienste seines amtlichen Verteidigers RA Lerf und dessen Substituten RA
Martin Gärtl und werde mit diesen in keiner Form mehr zusam- menarbeiten; er werde sich
fortan – wie von der Bundesanwaltschaft in ihrer Ver- fügung vom 5. September 2012
vorgeschlagen – wieder selbst verteidigen. Die- ser Schritt erfolge einzig und allein
aufgrund des unprofessionellen Verhaltens der amtlichen Verteidiger (BA pag. 16.20.89
ff.). Daraufhin teilte RA Lerf mit Schreiben vom 21. Mai 2013 der Bundesanwaltschaft mit,
er werde sich fortan im Sinne der Einsetzungsverfügung darauf konzentrieren, die
Verfahrenshand- lungen und Verfügungen der Strafverfolgungsbehörden auf ihre
Rechtskonformi- tät hin zu kontrollieren (BA pag. 16.20.95). Am 9. Juli 2013 beantragte
der Be- schuldigte bei der Bundesanwaltschaft die sofortige Entlassung von RA Lerf aus
dem amtlichen Mandat. Die Bundesanwaltschaft lehnte diesen Antrag am 15. August 2013
ab (BA pag. 16.14.335 ff./345). Auf Anfrage der Bundesanwaltschaft vom 12. Juni 2014 in



Bezug auf eine allfäl- lige (zusätzliche) amtliche Mandatsübernahme teilte RA Steiner mit
Schreiben vom 23. Juni 2014 mit, dass er aufgrund seiner langjährigen Erfahrung den Ver-
teidigungsaufwand einschätzen und die sich abzeichnenden Probleme in ihren Konturen
erkennen könne, zumal er in der vorliegenden Sache Gelegenheit ge- habt habe, im Rahmen
des Verteidigungsmandates von H. Einblick in den Straf- prozess gegen den Beschuldigten
zu erhalten. Dessen Verteidigung sei von Null auf aufzubauen und nur im Kollektiv zu
bewältigen. Der bisherige amtliche Ver- teidiger sei zu entlassen, es sei eine schriftliche
Vereinbarung zwischen dem Verteidigungskollektiv und der Bundesanwaltschaft
anzustreben und eine Ver- einbarung zwischen allen Anwälten und dem Beschuldigten zu
treffen. Die Ver- teidigungsarbeit solle auf drei Anwälte und einen Finanzfachmann verteilt
wer- den, wobei zeitweise auch der Beizug juristischer Hilfskräfte möglich sein müsse.
Diese Task Force würde unter seiner (von RA Steiner) Führung stehen und die Arbeit erst
in einigen Monaten aufnehmen können. Der Beschuldigte werde nach dem Anlaufen der
Aktion im Durchschnitt wöchentlich zwei bis drei Tage bei der Einarbeitung in das
vorliegende Prozessmaterial zur Verfügung stehen müssen.
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tersuchungshandlungen möglich sein. Die Verteidiger seien, vor einer späteren genauen
Abrechnung, jeweils anfangs Monat mit einer Pauschale zu bezahlen, wobei von einer
monatlichen Akontozahlung von Fr. 80‘000 bis 100‘000 auszu- gehen sei. Nachdem die
Bundesanwaltschaft RA Steiner mitgeteilt hatte, dass vorab das Beschleunigungsgebot eine
Übertragung der amtlichen Verteidigung im Rahmen der von ihm vorgeschlagenen
Eckpfeiler nicht zulasse, erklärte RA Steiner mit Schreiben vom 17. Juli 2014 u.a., er sei
nicht der Verteidiger des Beschuldigten, dafür würden ihm die Kapazitäten und das
notwendige Fallwissen fehlen. Er vertrete oder verteidige den Beschuldigten nur punktuell
hinsichtlich der fehlenden Verteidigung bzw. behalte sich vor, ein nur auf die
Verteidigungs- problematik reduziertes Mandat zu übernehmen (BA pag. 16.16.31 ff./
42/44 ff.). Nachdem die Verfahrenshoheit infolge der Anklageerhebung an die Strafkammer
übergegangen worden war, stellte der verfahrensleitende Richter mit Verfügung vom 6.
November 2015 fest, dass RA Lerf im Vorverfahren selbständige Verfah- renshandlungen
vorgenommen hatte, und bestimmte, dass der Verteidiger die Wahrnehmung der
Parteiinteressen des Beschuldigten im Rahmen des Mögli- chen weiterhin aktiv
wahrzunehmen habe (TPF pag. 280.1 f.). Die in der Folge vom Beschuldigten, handelnd
durch RA Steiner als sein privater Verteidiger, zum Teil mehrfach gestellten Anträge auf
Ernennung des Letztgenannten zum amtli- chen Verteidiger mit einem auf die
Geltendmachung der Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren beschränkten Mandat
resp. auf Rückweisung der Straf- sache an die Bundesanwaltschaft infolge mangelhafter
Verteidigung des Be- schuldigten im Vorverfahren sowie auf Entlassung von RA Lerf aus
dem amtli- chen Mandat und Einsetzung eines neuen Offizialverteidigers (Eingaben von
RA Steiner vom 16. November 2015, 6. Januar und 3. März 2016 [TPF pag. 522.1 ff./170
ff./281 ff.]) wurden vom Verfahrensleiter abgewiesen (prozessleitende Verfügungen vom 7.
Januar, 15. Februar und 8. März 2016 [TPF pag. 201.1 ff., 280.14 ff.]). Im Hauptverfahren
wird der Beschuldigte nebst dem Offizialverteidiger RA Lerf durch die erbetenen
Verteidiger RA Steiner und RA Daniel Walder vertreten (TPF pag. 201.3, 920.1 ff.). 3.5.3
Die Wahlverteidiger machen im Rahmen der Vorfragen geltend, ihr Mandant sei im
Vorverfahren nicht ordentlich verteidigt worden, und beantragen in diesem Zusammenhang
die Rückweisung der Anklage an die Bundesanwaltschaft und die Entlassung des amtlichen
Verteidigers RA Lerf aus dem Mandat. Zur Begrün- dung führen sie zusammengefasst



Folgendes aus:

- 22 - Nach dem krankheitsbedingten Ausfall des ursprünglichen Hauptverteidigers RA BB.
habe die Bundesanwaltschaft die Verteidigung des Beschuldigten gezielt manipuliert und
zerstört, indem sie die Etablierung einer neuen, von diesem ge- wünschten Verteidigung in
der Person von RA Steiner unter dem Vorwand eines angeblichen Interessenkonflikts
verhindert und dem Beschuldigten stattdessen die ihr genehmen „Zwangsverteidiger“
aufgenötigt habe. Insbesondere der aktu- elle amtliche Verteidiger RA Lerf sei von der
Bundesanwaltschaft durch das er- teilte Mandat so konditioniert worden, dass er keine
eigentliche Verteidigungsar- beit habe verrichten müssen. Eine auf formelle
Verfahrenskontrolle beschränkte Verteidigung, wie durch dieses Mandat vorgesehen, stelle
keine hinreichende Verteidigung dar. Obwohl sich der Beschuldigte von Beginn an offen
für die Zu- sammenarbeit mit seinem amtlichen Verteidiger gezeigt habe, habe RA Lerf be-
reits vor seinem erklärten Rückzug auf die Prozessbeobachterrolle keinerlei An- stalten
getroffen, sich mit dem nötigen Engagement für die Verteidigung einzu- setzen, und habe
auch danach selbst die vom Mandat vorgesehene minimale Verteidigung im Sinne der
Verfahrenskontrolle unterlassen. Dies zeige sich ins- besondere daran, dass RA Lerf nur an
vier der im Herbst 2014 bis Sommer 2015 durchgeführten 80 Einvernahmen selbst
teilgenommen und im Übrigen die Teil- nahme seinem Substituten RA Gärtl und vor allem
seiner Praktikantin überlassen habe. Letztere sei als Nichtanwältin zur Vertretung des
Beschuldigten im Straf- verfahren nicht berechtigt gewesen. Die betreffenden
Einvernahmen seien daher unverwertbar (TPF pag. 925.134 ff./244 ff.). 3.5.4

3.5.4.1 Die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung im Sinne von Art. 132 StPO
sind vorliegend – soweit der Beschuldigte im Vorverfahren nicht erbeten vertei- digt
worden ist – unstreitig gegeben. Gemäss Art. 133 Abs. 2 StPO berücksichtigt die
Verfahrensleitung bei der Be- stellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die
Wünsche der beschul- digten Person. Das Vorschlagsrecht des Beschuldigten nach dieser
Bestimmung begründet zwar keine strikte Befolgungs- bzw. Ernennungspflicht zu Lasten
der Verfahrensleitung. Für ein Abweichen vom Vorschlag des Beschuldigten bedarf es
allerdings zureichender sachlicher Gründe. Dazu zählt insbesondere eine In-
teressenkollision (BGE 139 IV 113 E. 4.3). Auch das Recht der beschuldigten Person auf
freie Wahl des erbetenen Vertei- digers (Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK, Art.
127 StPO) findet seine Schranke an der Interessenkollision (Urteile des Bundesgerichts
1B_289/2012 und 1B_291/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.3.1; 1B_263/2016 vom 4. Oktober
2016 E. 2.1).

- 23 - 3.5.4.2 Nach Art. 127 Abs. 3 StPO kann ein Rechtsbeistand in den Schranken von Ge-
setz und Standesregeln im gleichen Verfahren die Interessen mehrerer Verfah-
rensbeteiligter wahren. In diesem Zusammenhang zu beachten ist insbesondere Art. 12 lit. c
des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und An- wälte (Anwaltsgesetz,
BGFA; SR 935.61), wonach Anwälte jeden Konflikt zwi- schen den Interessen ihrer
Klientschaft und den Personen, mit denen sie ge- schäftlich oder privat in Beziehung
stehen, zu meiden haben. Daraus ergibt sich insbesondere das Verbot der Doppelvertretung:
Der Anwalt darf nicht in ein und derselben Streitsache Parteien mit gegenläufigen
Interessen vertreten, weil er sich diesfalls weder für den einen noch für den anderen
Klienten voll einsetzen könnte. Bei Mehrfach-Verteidigungsmandaten desselben
Rechtsvertreters für zwei oder mehrere beschuldigte Personen im gleichen oder sachlich
zusammen- hängenden Verfahren besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts



grundsätzlich ein Interessenkonflikt, der einen Verfahrensausschluss eines Ver- teidigers
rechtfertigen kann. Dies auch dann, wenn die Mandanten der Doppel- vertretung
zustimmen. Bei seinem Entscheid über die Nichtzulassung bzw. Ab- berufung von
Anwälten hat der Verfahrensleiter entsprechenden Interessenkon- flikten in jedem
Verfahrensstadium vorausschauend Rechnung zu tragen. Eine Mehrfachverteidigung
könnte allenfalls (im Interesse der Verfahrenseffizienz) ausnahmsweise erlaubt sein, sofern
die Mitbeschuldigten durchwegs identische und widerspruchsfreie
Sachverhaltsdarstellungen geben und ihre Prozessinte- ressen nach den konkreten
Umständen nicht divergieren (BGE 141 IV 257 E. 2.1; 135 II 145 E. 9.1; Urteile des
Bundesgerichts 1B_263/2016 vom 4. Oktober 2016 E. 2.1; 6B_1076/2010 vom 21. Juni
2011 E. 2.2.2; 1B_7/2009 vom 16. März 2009 E. 5.5, 5.9 und 5.11, je m.w.H.; LIEBER, in:
Donatsch et al. [Hrsg.], a.a.O., Art. 127 StPO N 12; SCHMID, Praxiskommentar, 2. Aufl.,
2013, Art. 127 N 4). 3.5.4.3 a) Der in Frage stehende Interessenkonflikt hinsichtlich der
Verteidigung des Be- schuldigten durch RA Steiner hat folgenden Hintergrund: Das
vorliegende Verfahren wurde am 5. März 2007 auf H. wegen des Verdachts der
Geldwäscherei im Zusammenhang mit den dem Beschuldigten vorgeworfe- nen
Anlagegeschäften ausgedehnt (BA pag. 1.11.1/8 f.). H. hatte am 2. Novem- ber 2006 RA
Steiner mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragt. Mit Verfügung vom 1. Mai 2007 setzte
die Bundesanwaltschaft auf Antrag von H. RA Steiner rückwirkend ab 6. März 2007 als
ihren amtlichen Verteidiger ein (BA pag. 16.11.22). Am 31. Oktober 2008 dehnte die
Bundesanwaltschaft das Strafver- fahren gegen H. auf den Tatbestand der ungetreuen
Geschäftsbesorgung, even- tuell Veruntreuung, im Sachverhaltskomplex
„Darlehensgewährung durch die Restaurant CCC. AG an die swisspulse Systems AG“ aus
(BA pag. 1.11.2). Bei der Letzteren handelte es sich um eine auf den Beschuldigten
zurückzuführende
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Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen den Beschuldigten auf den Vor- wurf der
Anstiftung zu qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung im Zusam- menhang mit der
erwähnten Darlehensgewährung aus (BA pag. 1.1.8). In der Zwischenzeit hatte die
Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 18. Feb- ruar 2011 das Verfahren gegen H. vom
Hauptverfahren gegen den Beschuldig- ten und Konsorten abgetrennt (BA pag. 1.11.8 ff.).
Am 7. Juni 2012 stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen H. in Bezug auf den
Vorwurf der Geld- wäscherei ein. Am 8. Juni 2012 erliess sie gegen H. einen Strafbefehl
wegen Gehilfenschaft zu qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung im Sachverhalts-
komplex „Restaurant CCC. AG“. Nachdem H. dagegen fristgerecht Einsprache erhoben
hatte, überwies die Bundesanwaltschaft am 20. Juli 2012 den Strafbe- fehl als
Anklageschrift an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts. Dieses Ver- fahren wurde in
der Folge nach zwischenzeitlicher Sistierung mit der Einstel- lungsverfügung des
Einzelrichters der Strafkammer vom 25. September 2014 rechtskräftig zum Abschluss
gebracht (BA pag. 23.3.1.1 ff.). Das Verfahren ge- gen den Beschuldigten betreffend diesen
Sachverhaltskomplex war von der Bun- desanwaltschaft bereits am 10. Juli 2014
rechtskräftig eingestellt worden (BA pag. 23.3. 3 ff.). b) Die erbetene Verteidigung
bestreitet den Interessenkonflikt im Wesentlichen mit folgender Begründung: Der
Beschuldigte und H. hätten als Ehepaar völlig identische Interessen im Verfahren. Zudem
sei die Strafuntersuchung gegen H. schon mit der Abtrennungsverfügung vom 18. Februar
2011 inhaltlich abge- schlossen worden; gegen seine Klientin seien danach bis zur
definitiven Verfah- renseinstellung am 7. Juni 2012 keine weiteren



Untersuchungshandlungen mehr getätigt worden. Spätestens seit dieser Verfahrenstrennung
habe es keinen In- teressenkonflikt mehr gegeben (TPF pag. 925.134 ff.). c) Das
Strafverfahren gegen H. betraf, wie dargelegt, zwei Sachverhaltskom- plexe: die
Geldwäscherei im Zusammenhang mit den Anlagegeschäften nach dem „Handelssystem
Behring“ und die Darlehensgewährung durch die Restau- rant CCC. AG an die swisspulse
Systems AG. In diesen beiden Sachverhalts- komplexen wurde auch gegen den
Beschuldigten ermittelt. Dass es sich bei den beschuldigten Personen um ein Ehepaar
handelt, schliesst eine Interessenkolli- sion grundsätzlich nicht aus. Bei der Bestellung der
amtlichen Verteidigung des Beschuldigten war das Verfahren gegen H. noch hängig. Die
Behauptung des privaten Verteidigers, wonach das Verfahren bereits mit der
Abtrennungsverfü- gung am 18. Februar 2011 materiell und am 7. Juni 2012 auch formell
abge-
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wäscherei). In Bezug auf das Übrige wurde das Verfahren gegen H. weitergeführt und erst
am 25. September 2014 definitiv eingestellt. Vor diesem Hintergrund war es ex ante
betrachtet jedenfalls vertretbar, dass die damalige Verfahrenslei- tung von einer
Interessenkollision hinsichtlich der Verteidigung des Beschuldig- ten durch RA Steiner
ausging, auch wenn das entsprechende Risiko sich im Nachhinein als weniger imminent
erwies und RA Steiner daher im Gerichtsver- fahren als (erbetener) Verteidiger zugelassen
werden konnte. Dem Beschuldig- ten stand es im Übrigen frei, einen anderen Anwalt als
amtlichen Verteidiger vor- zuschlagen. Die ihm mehrfach gebotene Gelegenheit hierzu
nahm er nicht wahr. Entgegen der Behauptung der Wahlverteidiger waren die diesbezüglich
ange- setzten Fristen (von 7 bis 27 Tagen) ohne weiteres ausreichend, zumal die Mög-
lichkeit bestand, eine Fristerstreckung zu beantragen (BA pag. 16.4.129/142/
147/161/170/207). Die Verteidigungsrechte des Beschuldigten sind insoweit nicht
beeinträchtigt worden. 3.5.5

3.5.5.1 Art. 29 Abs. 3 BV, Art. 32 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK garantieren den
Anspruch des Beschuldigten auf sachkundige, engagierte und effektive Wahr- nehmung
seiner Parteiinteressen. Wird von den Behörden untätig geduldet, dass der Verteidiger seine
anwaltlichen Berufs- und Standespflichten zum Schaden des Angeschuldigten in
schwerwiegender Weise vernachlässigt, kann darin eine Verletzung der von Verfassung und
Konvention gewährleisteten Verteidigungs- rechte liegen (BGE 126 I 194 E. 3d; 120 Ia 48
E. 2b/bb, je mit Hinweisen auf die Praxis der Strassburger Rechtsprechungsorgane; Urteil
des Bundesgerichts 6B_583/2009 vom 27. November 2009 E. 2.1). Dem Verteidiger
kommt bei der Führung der Verteidigung und der Bestimmung der Verteidigungsstrategie
ein erhebliches Ermessen zu (Urteil des Bundesgerichts 6B_172/2011 vom 23. De- zember
2011 E. 1.3.2). Als schwere Pflichtverletzung kann nur sachlich nicht ver- tretbares bzw.
offensichtlich fehlerhaftes Prozessverhalten des Verteidigers in Frage kommen,
beispielsweise krasse Frist- und Terminversäumnisse, man- gelnde Sorgfalt bei der
Vorbereitung von Einvernahmen und anderen Prozess- handlungen, fehlende Vorsorge für
Stellvertretungen oder grobe Unregelmässig- keiten bei der Rechnungsstellung (vgl. BGE
126 I 194 E. 3d; 120 Ia 48 E. 2c-d; Urteil des Bundesgerichts vom 17. August 1999
1P.311/1999 E. 3a/cc). 3.5.5.2 Wie oben dargelegt, musste die amtliche Verteidigung im
Verlaufe des Verfah- rens mehrfach gewechselt werden, weil es am notwendigen
Vertrauensverhältnis zwischen dem Beschuldigten und den Verteidigern fehlte. Die
entscheidende Verantwortung hierfür trug der Beschuldigte: er lehnte die Zusammenarbeit



mit den gegen seinen Willen eingesetzten Verteidigern von Anfang an ab (vgl.

- 26 - exemplarisch das Schreiben des Beschuldigten an RA EE. vom 12. September 2011
[BA pag. 16.17.13 f.]; die gemeinsame Erklärung des Beschuldigten, RA GG. und RA HH.
vom 11. Juni 2012 [BA pag. 16.19.17]) und griff sie zum Teil auch verbal – mit
Ausdrücken wie z.B. „paralysierte Schlafmütze“, „dieser zwangsverordnete,
grössenwahnsinnige Rechtsbeistand“, „Handlanger der Bun- desanwaltschaft“ – an (BA
pag. 16.17.34; 13.1.817). Die Bundesanwaltschaft re- agierte auf diese Entwicklung, indem
sie RA Lerf als Offizialverteidiger mit einem bedingt beschränkten Mandat einsetzte,
welches vorsieht, dass sich die Vertei- digung im Falle der Verweigerung der
Zusammenarbeit durch den Beschuldigten auf die Überprüfung der rechtskonformen
Verfahrensführung der Strafbehörden reduziere. In der Folge trat der entsprechende Fall,
wie vorstehend ausgeführt, ein. Soweit die erbetenen Verteidiger geltend machen, RA Lerf
habe schon vor sei- nem ausdrücklichen Rückzug auf die Rolle des Prozessbeobachters den
Be- schuldigten nicht hinreichend verteidigt, vermögen sie nicht aufzuzeigen, inwie- fern
der amtliche Verteidiger seine anwaltlichen Berufs- und Standespflichten in
schwerwiegender Weise vernachlässigt haben soll. Das diesbezügliche Vorbrin- gen, RA
Lerf habe in den ersten knapp neun Monaten seit der Mandatsüber- nahme seinem Klienten
lediglich drei Besprechungstermine von insgesamt rund 6.5 Stunden gewährt und
mindestens vier Termine unter irgendwelchen Vorga- ben abgesagt (BA pag. 925.263 ff.),
ist unbehelflich. Das monierte Verhalten liegt ohne weiteres innerhalb des dem Verteidiger
bei der Führung seines Mandats zustehenden weiten Ermessens, zumal in casu im
betreffenden Verfahrenssta- dium kein dringender Handlungsbedarf bestand. Soweit die
Arbeit des amtlichen Verteidigers zur Debatte steht, die er nach seiner Erklärung, er werde
sich fortan auf die Kontrolle der Rechtmässigkeit der Verfah- renshandlungen und
Verfügungen der Strafverfolgungsbehörden konzentrieren, geleistet hat, ergibt sich dazu
Folgendes: Im Hinblick auf die Stellung des Be- schuldigten als autonomes Subjekt im
Strafverfahren und sein Recht, sich selbst zu verteidigen (Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK, Art.
129 Abs. 2 StPO) liegt die Annahme nahe, dass eine solche Beschränkung der
Verteidigungstätigkeit in Fällen, wie dem vorliegenden, in denen der Beschuldigte die
Zusammenarbeit mit dem Ver- teidiger ablehnt, rechtens ist (vgl. LIEBER, in: Donatsch et
al. [Hrsg.], a.a.O., Art. 130 StPO N 10; ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf
Verfahrens- rechte im Strafprozess, Diss. Zürich, 2008, N 678; für die deutsche Doktrin
WOH- LERS, in: Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, 4. Aufl., 2011, Vor
§§ 137 N 44 und § 140 N 4). Die Problematik braucht hier indes nicht ab- schliessend
geklärt zu werden, da sich aus den Akten und aus den Erklärungen
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vorkehrte, was er ohne die ihm durch den Beschuldigten verweigerte In- struktion
vorkehren konnte (vgl. BA pag. 16.20.261; TPF pag. 920.58 f.). Darüber hinaus konnte sich
das Gericht auch anlässlich der Hauptverhandlung davon überzeugen, dass RA Lerf die
Akten und die rechtlichen Probleme, die sich im Verfahren stellen, bestens kennt und die
Interessen seines Klienten sachkundig und engagiert vertritt. Die von RA Lerf geleistete
Verteidigungsarbeit wurde im Übrigen, nachdem er seinen Parteivortrag gehalten hatte,
selbst vom Beschul- digten und seiner erbetenen Verteidigung (RA Steiner) positiv
gewürdigt (TPF pag. 925.1294/1367). Es besteht insgesamt kein Zweifel an der
Professionalität der Mandatsführung des amtlichen Verteidigers. Sofern die
Wahlverteidiger konkret die Delegation der Teilnahme an den Einver- nahmen durch RA



Lerf an seine Mitarbeiter beanstanden, ist dazu Folgendes festzuhalten: Art. 127 Abs. 5
StPO behält zwar die Verteidigung der eines Ver- brechens oder Vergehens beschuldigten
Person Anwälten vor, die nach dem An- waltsgesetz berechtigt sind, Parteien vor
Gerichtsbehörden zu vertreten. Diese Regelung schliesst aber den Einsatz von
Anwaltspraktikanten als Verteidiger auf Substitutionsbasis unter der Verantwortung eines
Rechtsanwalts nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_856/2014 vom 10. Juli 2015 E. 2.1).
Das bernische Kan- tonale Anwaltsgesetz vom 28. März 2006 (KAG; BSG 168.11), dem
RA Lerf un- tersteht, sieht in Art. 8 vor, dass amtlich bestellte Anwälte ihre Praktikanten
mit Zustimmung der verfahrensleitenden Behörde zur Parteivertretung ermächtigen können.
Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben (BA pag. 16.20.513). Auch nach der
Praxis des Bundesstrafgerichts ist die Substitution des Verteidi- gers durch den Praktikanten
üblich und zulässig. Dass die Substitution von RA Lerf durch RA Gärtl rechtmässig war,
versteht sich von selbst und ist nicht weiter zu thematisieren. 3.5.5.3 Zusammenfassend
steht fest, dass der Beschuldigte während des ganzen Ver- fahrens rechtskonform verteidigt
war. Dies hat insbesondere zur Folge, dass alle Beweise, deren Verwertbarkeit unter dem
Titel der mangelhaften Verteidigung im Sinne von Art. 131 Abs. 3 StPO bestritten werden
(TPF pag. 925.275), – unter Vorbehalt anderer Gründe – verwendet werden können. 3.6
Beweisverwertbarkeit 3.6.1 Der amtliche Verteidiger beantragt, bestimmte von ihm
bezeichnete Tonaufnah- men von Telefongesprächen und die entsprechenden Abschriften
sowie die gestützt darauf erhobenen Folgebeweise – verschiedene Einvernahmeprotokolle
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fraglichen Tonaufnahmen – seien aus den Akten zu weisen. Die betreffenden
Telefongespräche seien vom ehemaligen Mitbeschuldigten B. ohne Einwilligung der
Betroffenen aufgezeichnet worden und seien daher als rechtswidrig erlangte Beweismittel
unverwertbar. Im Weiteren macht der Offizialverteidiger geltend, es seien im Vorverfahren
zahlreiche Einvernahmen durchgeführt worden, ohne dass dem Beschuldigten das Recht auf
Konfrontation gewährt worden sei. Die betreffenden Einvernahmen seien zu Lasten des
Beschuldigten nicht verwertbar (TPF pag. 925.341). 3.6.2 Die Frage der Verwertbarkeit der
von Privatpersonen rechtswidrig erlangten Be- weismittel ist in der StPO nicht explizit
geregelt. Die Rechtsprechung und die herrschende Lehre gehen davon aus, dass solche
Beweise nur verwertbar sind, wenn sie auch von den Strafbehörden rechtmässig hätten
erlangt werden können und kumulativ dazu eine Interessenabwägung für deren Verwertung
spricht (Ur- teile des Bundesgerichts 6B_323/2013 vom 3. Juni 2013 E. 3.4; 1B_22/2012
vom 11. Mai 2012 E. 2.4.4; GLESS, Basler Kommentar, 2. Aufl., 2014, Art. 141 StPO N 42
f.; GODENZI, Private Beweisbeschaffung im Strafprozess, Diss. Zürich 2008, S. 264 ff.).
Ermöglichte ein Beweis, der nach der vorstehend dargelegten Regel nicht verwertet werden
darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nicht verwertbar, wenn er ohne die
vorhergehende Beweiserhebung nicht mög- lich gewesen wäre (Art. 141 Abs. 4 StPO
analog). Wie sich im Folgenden zeigen wird, stützt sich das Gericht nicht auf die fraglichen
Tonaufzeichnungen oder die im Anschluss daran erhobenen Beweise. Es kann daher offen
bleiben, ob diese Beweise einem Verwertungsverbot unterliegen. Präzisierend ist
festzuhalten, dass die vom Verteidiger thematisierten Einvernah- meprotokolle nicht jeweils
integral einen – allenfalls unverwertbareren – Folge- beweis darstellen, sondern nur
insoweit, als die Aussagen einen Bezug zu den betreffenden Telefongesprächen haben.
3.6.3 Das Recht, Belastungszeugen (im weiteren Sinne) zu befragen (Art. 6 Ziff. 3 lit. d
EMRK; Art. 147 Abs. 1 StPO) ist ein wesentlicher Bestandteil des Anspruchs auf
rechtliches Gehör. Eine belastende Zeugenaussage ist grundsätzlich nur ver- wertbar, wenn



der Beschuldigte wenigstens einmal während des Verfahrens an- gemessene und
hinreichende Gelegenheit hatte, das Zeugnis in Zweifel zu zie- hen und Fragen an den
Belastungszeugen zu stellen. Um sein Fragerecht wirk- sam ausüben zu können, muss der
Beschuldigte in die Lage versetzt werden, die persönliche Glaubwürdigkeit des Zeugen zu
prüfen und den Beweiswert sei- ner Aussagen zu hinterfragen (BGE 133 I 33 E. 3.1; 131 I
476 E. 2.2; 129 I 151
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welche im Folgenden zu Lasten des Beschuldigten berücksichtigt werden, erfüllt. 3.7
Beweisanträge Die erbetene und die amtliche Verteidigung beantragen in der
Hauptverhandlung diverse Beweiserhebungen betreffend die Themen der Vorfragen
(Fokussie- rungsstrategie, Verteidigungssituation) (TPF pag. 925.242 f./296/386/391-3,
920.16 f./23 f./27/30/36 f., 521.39 f., 522.61 f./289-291). Die Vorgänge, auf die sich die
Vorfragen beziehen, sind nach Auffassung des Gerichts aufgrund des vorhandenen
Beweismaterials, darunter der Beweismittel, die das Gericht von Amtes wegen oder auf
Begehren der Wahlverteidiger erho- ben hat (TPF pag. 280.16, 920.23), bereits hinreichend
geklärt. Es ist nicht zu erwarten, dass die von der Verteidigung beantragten weiteren
Beweismassnah- men zu relevanten zusätzlichen Erkenntnissen führen würden. Die
entsprechen- den Beweisanträge werden daher, soweit sie nicht obsolet sind, abgelehnt. II.
Gewerbsmässiger Betrug, eventualiter qualifizierte Veruntreuung 1. Zusammengefasster
Anklagevorwurf Die Anklage wirft dem Beschuldigten zusammenfassend vor, im Zeitraum
von September 1998 bis Oktober 2004 rund zweitausend Personen gewerbsmässig betrogen
zu haben, indem er sie durch Vorspiegelung eines selbstentwickelten weitgehend
risikolosen und seit Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen er- wirtschaftenden
computergesteuerten Handelssystems („Handelsystem Beh- ring“) dazu bestimmt bzw. zu
bestimmen versucht habe, Anlagen im Gesamtum- fang von mindestens Fr. 800 Mio. im
Umfeld der Moore Park Gruppe zu tätigen, die nach diesem Handelssystem verwaltet
werden sollten. In Tat und Wahrheit habe der Beschuldigte ein Umlageverfahren betrieben,
in welchem die Kunden- gelder für ihn und Geschäftspartner abdisponiert, für die
Auszahlung angeblich erwirtschafteter Renditen und Kapitalrückzahlzungen an Anleger
sowie zur Tra- gung von Geschäftskosten verwendet worden seien. Eventuell soll sich der
Beschuldigte durch die beschriebenen Handlungen der qualifizierten Veruntreuung schuldig
gemacht haben.
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einschlägigen Kontext näher eingegangen. 3. Verjährung 3.1 Die Strafverfolgung wegen
gewerbsmässigen Betrugs oder qualifizierter Verun- treuung verjährt nach den vorliegend
massgeblichen Art. 70 al. 2 i.V.m. 71 aStGB in der bis 30. September 2002 geltenden
Gesetzesfassung in 10 Jahren nach der Tatausführung. In den Fällen, in welchen der Täter
die strafbare Tätigkeit zu verschiedenen Zeiten ausführt, beginnt die Verjährung mit dem
Tag, an dem er die letzte Tätigkeit ausführt (Art. 71 Abs. 2 aStGB). Diese Bestimmung
betraf nach der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichts zunächst das soge- nannte
fortgesetzte Delikt (s. z.B. BGE 109 IV 84 E. 1) resp. die sogenannte verjährungsrechtliche
Einheit (BGE 117 IV 408 E. 2f). Sie erfasst gemäss der durch BGE 131 IV 83 E. 2.4
begründeten neuen Rechtsprechung nur noch die Fälle der sogenannten tatbestandlichen
oder natürlichen Handlungseinheit. Eine tatbestandliche Handlungseinheit liegt vor, wenn
das tatbestandsmässige Ver- halten begrifflich, faktisch oder doch typischerweise mehrere
Einzelhandlungen voraussetzt. Eine natürliche Handlungseinheit ist gegeben, wenn die



mehreren Einzelhandlungen auf einem einheitlichen Willensakt beruhen und wegen des
engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung noch als ein
einheitliches zusammengehörendes Geschehen erscheinen (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5; 132 IV
49 E. 3.1.1.3). Eine natürliche Handlungseinheit kann nur mit Zurückhaltung angenommen
werden, will man nicht das fortgesetzte De- likt oder die verjährungsrechtliche Einheit unter
einer anderen Bezeichnung wie- der einführen (BGE 133 IV 256 E. 4.5.3). Sie fällt auf
jeden Fall ausser Betracht, wenn zwischen den einzelnen Handlungen – selbst wenn diese
aufeinander be- zogen sind – ein längerer Zeitraum liegt (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5); ein
solcher wurde vom Bundesgericht bereits bei einem Monat angenommen (BGE 111 IV 144
E. 3). Ebenso wenig kann eine natürliche Handlungseinheit angenommen werden, wenn
sich die vorgeworfenen Taten über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstreckten (Urteil
des Bundesgerichts 6B_238/2013 vom 22. November 2013 E. 2.6.2). Gemäss Art. 72 Ziff. 2
aStGB in der vorstehend genannten Fassung wird die Verjährung unterbrochen durch jede
Untersuchungshandlung einer Strafverfol- gungsbehörde oder Verfügung des Gerichts
gegenüber dem Täter, namentlich durch Vorladungen, Einvernahmen, Erlass von Haft- oder
Hausdurchsuchungs-
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ressierenden Delikte – in jedem Fall verjährt, wenn die ordentliche Verjährungs- frist um
die Hälfte überschritten ist. 3.2 Die ordentliche 10-jährige Verjährungsfrist gemäss Art. 70
al. 2 aStGB ist in casu nicht anwendbar, da sie durch die nach der Eröffnung des
Strafverfahrens erfolg- ten Untersuchungshandlungen der Strafverfolgungsbehörden
unterbrochen wurde. Massgebend ist demnach die absolute Verjährungsfrist von 15 Jahren
im Sinne von Art. 72 Ziff. 2 aStGB. 3.3 Eine tatbestandliche Handlungseinheit kommt
vorliegend nicht in Betracht; weder Betrug noch Veruntreuung setzen begrifflich, faktisch
oder typischerweise meh- rere Einzelhandlungen voraus. Dies gilt auch für
gewerbsmässigen Betrug (vgl. BGE 124 IV 59 E. 3). 3.4 Unter dem Aspekt der natürlichen
Handlungseinheit ist wesentlich, dass die vor- geworfenen Handlungen über einen Zeitraum
von über 6 Jahren (September 1998 bis Oktober 2004) an verschiedenen Orten (Riehen,
Basel, Zürich, Mün- chen, London, Buenos Aires, Miami etc.) zum Nachteil verschiedener
Personen begangen wurden. Die Einzelakte standen demzufolge nicht in einem engen
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang miteinander. Bei dieser Sachlage kann nicht von
einer Tateinheit ausgegangen werden. 3.5 Demnach sind die Handlungen, die vor dem 1.
Oktober 2001 begangen wurden, zum heutigen Zeitpunkt verjährt. Das Verfahren ist
insoweit einzustellen (Art. 329 Abs. 4 und 5 StPO). 4. Allgemeines zum Tatbestand des
Betrugs Gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB macht sich des Betrugs schuldig, wer in der Ab-
sicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vor- spiegelung
oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt und so den Ir- renden zu einem
Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen an- dern am Vermögen schädigt.
Angriffsmittel beim Betrug ist die Täuschung. Täuschung ist jedes Verhalten, das darauf
gerichtet ist, bei einem andern eine von der Wirklichkeit abweichende Vor- stellung
hervorzurufen. Sie ist eine unrichtige Erklärung über Tatsachen, d.h. über objektiv
feststehende, vergangene oder gegenwärtige Geschehnisse oder Zustände. Äusserungen
oder Prognosen über künftige Vorgänge können zu
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gegenwärtigen Verhältnisse (Prognosegrundlage) – Tatsachen wiedergeben (135 IV 76 E.
5.1 m.w.H.). Die Erfüllung des Tatbestands erfordert eine arglistige Täuschung. Dieses



Erfor- dernis ist nach der Rechtsprechung einerseits erfüllt, wenn der Täter ein ganzes
Lügengebäude errichtet oder sich besonderer Machenschaften oder Kniffe (ma- noeuvres
frauduleuses; mise en scène) bedient. Ein Lügengebäude liegt vor, wenn mehrere Lügen
derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind und von be- sonderer Hinterhältigkeit zeugen,
dass sich selbst eine kritische Person täuschen lässt. Als besondere Machenschaften
(machinations) gelten Erfindungen und Vorkehren sowie das Ausnützen von
Begebenheiten, die allein oder gestützt durch Lügen oder Kniffe geeignet sind, das Opfer
irrezuführen. Machenschaften sind eigentliche Inszenierungen; sie bestehen aus einem
ganzen System von Lügen und setzen damit gegenüber einer blossen Summierung von
Lügen hö- here Anforderungen an die Vorbereitung, Durchführung und Wirkung der Täu-
schungshandlung voraus. Sie sind gekennzeichnet durch intensive, planmässige und
systematische Vorkehren, nicht aber notwendigerweise durch eine beson- dere tatsächliche
oder intellektuelle Komplexität. Arglist ist aber auch schon bei einfachen falschen Angaben
gegeben, wenn deren Überprüfung nicht oder nur mit besonderer Mühe möglich oder nicht
zumutbar ist, und wenn der Täter das Opfer von der möglichen Überprüfung abhält oder er
nach den Umständen vo- raussieht, dass dieses die Überprüfung der Angaben aufgrund
eines besonderen Vertrauensverhältnisses unterlassen werde. Das Kriterium der
Überprüfbarkeit ist auch bei einem Lügengebäude und bei besonderen betrügerischen
Machen- schaften von Bedeutung. Arglist wird verneint, wenn das Täuschungsopfer den
Irrtum mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit hätte vermeiden können. Dies beurteilt
sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Lage und Schutzbedürftigkeit des Betroffenen
im Einzelfall. Dabei wird einerseits auf besonders schutzbedürf- tige Opfer Rücksicht
genommen und andererseits deren gegebenenfalls vorhan- dene besondere Fachkenntnis
und Geschäftserfahrung in Rechnung gestellt. Auch unter Berücksichtigung des
Gesichtspunkts der Opfermitverantwortung er- fordert der Tatbestand indes nicht, dass das
Täuschungsopfer die grösstmögli- che Sorgfalt walten lässt und alle erdenklichen
Vorkehren trifft. Arglist scheidet lediglich aus, wenn es die grundlegendsten
Vorsichtsmassnahmen nicht beach- tet. Entsprechend entfällt der strafrechtliche Schutz
nicht bei jeder Fahrlässigkeit des Opfers, sondern nur bei Leichtfertigkeit, welche das
betrügerische Verhalten des Täters in den Hintergrund treten lässt. Die zum Ausschluss der
Strafbarkeit des Täuschenden führende Opferverantwortung kann daher nur in Ausnahme-
fällen bejaht werden (BGE 135 IV 76 E. 5.2; 128 IV 18 E. 3a; 126 IV 165 E. 2a, 122 IV 197
E. 3d, je m.w.H.).
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Vorstellung, die von der Wirklichkeit abweicht, wobei nicht notwendig ist, dass sich der
Getäuschte eine konkrete Vorstellung bildet (BGE 118 IV 35 E. 2;
TRECHSEL/CRAMERI, Praxiskommentar, 2. Aufl., 2013, Art. 146 N 14 StGB).

Der Getäuschte muss sodann als Folge des Irrtums eine Vermögensverfügung treffen. Diese
kann das eigene Vermögen des Irrenden oder ein Drittvermögen betreffen
(TRECHSEL/CRAMERI, a.a.O., Art. 146 N 15 StGB; ARZT, Basler Kom- mentar, 3.
Aufl., 2013, Art. 146 StGB N 129 ff.). Betrug wird vollendet mit dem Eintritt eines
Vermögensschadens. Dieser kann auch in einer qualifizierten Vermögensgefährdung liegen,
wenn dieser im Rah- men einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder
Rückstellung Rechnung getragen werden muss (vgl. BGE 129 IV 124 E. 3.1; 123 IV 17 E.
3d, m.w.H.). Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise liegt ein objektiver Schaden vor, wenn
das Vermögen nach Vornahme der täuschungsbedingten Vermögensver- fügung in seinem



Gesamtwert wertmässig vermindert ist (BGE 120 IV 122 E. 6 b/bb; Urteil des
Bundesgerichts 6B_314/2011 vom 27. Oktober 2011 E. 3.3.1). Ein bloss vorübergehender
Schaden genügt; späterer Ersatz schliesst Betrug nicht aus (BGE 122 II 422 E. 3b/aa; 120
IV 122 E. 6b/bb). Bei sog. Schneeball- systemen (Ponzi scheme), d.h. Anlagemodellen, bei
denen von Neukunden ak- quirierte Geldanlagen dafür verwendet werden, früheren
Anlegern angebliche Gewinne, Zinsen oder Teile des angelegten Kapitals auszuzahlen, tritt
der Scha- den gemäss Rechtsprechung bereits mit der Vermögensdisposition des Anlegers
ein, da bei solchen Geschäften von vornherein keine Gewähr für die volle Rück- leistung
des Anlagekapitals besteht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_406/2008+6B_425/2008
vom 12. Dezember 2008 E. 2.4.4.3). In subjektiver Hinsicht wird nebst dem Vorsatz (Art.
12 Abs. 1 und 2 StGB) die Absicht unrechtmässiger Bereicherung vorausgesetzt. Zwischen
der angestreb- ten Bereicherung und dem Schaden muss ein innerer Zusammenhang
bestehen, d.h. der Täter muss den Vorteil unmittelbar aus dem Vermögen des Geschädig-
ten anstreben, so dass die Bereicherung als Kehrseite des Schadens erscheint. Dies drückt
sich im Erfordernis der Stoffgleichheit aus. Danach müssen Vorteil und Schaden auf
derselben Verfügung beruhen und muss der Vorteil zu Lasten des geschädigten Vermögens
gehen (BGE 134 IV 210 E. 5.3; Urteil des Bundes- gerichts 6B_462/2014 vom 27. August
2015 E. 2.3.2). Unrechtmässig ist die be- absichtigte Bereicherung immer dann, wenn sie
von der Rechtsordnung missbil- ligt wird (TRECHSEL/CRAMERI, a.a.O., Vor Art. 137 N
15 StGB; STRATENWERTH/ JENNY/BOMMER, a.a.O., § 15 N 63; VEST, Allgemeine
Vermögensdelikte, in: Ackermann/Heine [Hrsg.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013,
§ 13 N 221).
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festzuhalten: 5.1 Am 15. September 1994 wurde die dem Beschuldigten zuzurechnende
QED Consulting AG (nachfolgend QED) ins Handelsregister des Kantons Basel-Land-
schaft eingetragen. Die ursprüngliche statutarische Zweckbestimmung dieser Gesellschaft
bestand im Wesentlichen in der Durchführung von Finanz- und An- lageberatungen sowie
Vermögensverwaltungen für private und institutionelle Kunden (BA pag. 8.102.110.440
ff.). Nach ihrer Selbstbeschreibung in der An- fangsphase betrieb die QED
Handelsaktivitäten an den Finanzmärkten auf der Basis eines vom Beschuldigten
entwickelten und über die Jahre perfektionierten EDV-Systems (BA pag. 8.102.396.136 f.).
5.2 Ab 1994 wurden zunächst über den Vermittler I. und seine Firma JJ. AG und ab
1996/1997 über B., einen in der Geschäftswelt gut vernetzten Anwalt, Kunden für Anlagen
angeworben, die mit dem „Handelssystem Behring“ bewirtschaftet werden sollten (BA pag.
13.1.167 f., 13.5.2). In der Anfangsphase wurden die Anlagen in Form von Darlehen über
die Tolina International S.A. (nachfolgend: Tolina), eine vom Beschuldigten im August
1994 erworbene Briefkastenfirma in Panama, abgewickelt. Die investierten Gelder flossen
auf verschiedene Konten der QED (exemplarisch BA pag. 18.137.5.348, 8.114.48.1822,
8.116.97.82, 13.1.236, 13.5.2). Die Anlageschiene Tolina blieb bis zum Zusammenbruch
des Anlagesystems im Herbst 2004 aktiv. Sie ist indes nicht Gegenstand der vorlie- genden
Anklage. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass I. in diesem Zu- sammenhang mit
Urteil des Landgerichts Saarbrücken (Deutschland) wegen mehrfachen Betrugs
rechtskräftig verurteilt wurde (BA pag. 5.153.64 ff.). 5.3 Am 23. September 1998 wurde die
Moore Park Investments Inc. BVI in das Ge- sellschaftsregister der Britischen
Jungferninseln eingetragen. Diese Gesellschaft trat in der Folge als Vermögensverwalterin
auf, die gemäss der vom Beschuldig- ten und seinem Geschäftsumfeld beworbenen
Anlagestrategie Investorengelder mit dem „Handelssystem Behring“ bewirtschaften würde



(exemplarisch BA pag. 8.113.36.297, 15.1058.33, 15.132.18). Um diese Gesellschaft herum
wurde in weiterer Folge ein Geflecht von vorwiegend auf den Bahamas domizilierten Ge-
sellschaften (sog. Moore Park Gruppe) aufgebaut, die bei der Abwicklung der
verfahrensgegenständlichen Anlagegeschäfte in verschiedenen Funktionen ein- gesetzt
wurden. Neben der Moore Park Investments Inc. BVI trat die Moore Park Investments
(Bahamas) Inc. eine Zeitlang zwischen ihrer Gründung am 15. Mai 2002 bis Ende 2003 als
Vermögensverwalterin in Erscheinung (exemplarisch BA pag. 15.233.16/24, 15.352.17,
18.108.103.155). Weitere in der Anklage
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schaften bei der Abwicklung von Investitionen: So gab die Moore Park Funding Ltd.,
Bahamas (gegründet am 21. Februar 2002) ungesicherte Notes aus, in wel- che die Moore
Park Asset Management Ltd., Bahamas (gegründet am 19. Feb- ruar 2002), als Investment
Managerin der auf den Bahamas aufgelegten Fonds (Anlagevehikel unter der
Schirmherrschaft der B. zuzurechnenden KK. Ltd., Ba- hamas [vgl. nachstehend]) die
jeweiligen Fondsmittel investierte; die verein- nahmten Gelder wurden von der Moore Park
Funding Ltd. an die Moore Park Investments Inc. BVI zur Verwaltung weitergeleitet (vgl.
exemplarisch das „Of- fering Memorandum“ der LL. Ltd. [BA pag. 8.113.114.1264 ff.]).
5.4 Hinsichtlich der Stellung des Beschuldigten in den interessierenden Moore Park
Gesellschaften (Moore Park Investments Inc. BVI, Moore Park Investments [Ba- hamas]
Inc.) ist Folgendes dokumentarisch belegt: Bei der Gründung der Moore Park Investments
Inc. BVI wurden der Beschuldigte, B. und ein gewisser J. als Direktoren der Gesellschaft
eingesetzt (BA pag. 8.113.39.125 ff.). Am 11. August 2003 traten der Beschuldigte und B.
von ihren Posten zurück (J. war schon zu einem früheren Zeitpunkt ausgeschieden). An
deren Stelle traten G., der am Ausbau der Moore Park Gruppe (u.a. als Direktor der Moore
Park Funding Ltd. und der Moore Park Asset Management Ltd.) sowie an der Gründung
und Administration der bahamaischen Fonds massgeblich be- teiligt war, und K., ein auf
den Bahamas zugelassener Anwalt, als Direktoren in die Moore Park Investments Inc. BVI
ein (BA pag. 12.21.43). Zur gleichen Zeit wurde die Moore Park Investments Inc. BVI von
der neugegründeten G. Holding Ltd. (Bahamas), deren Alleinaktionär G. war, übernommen.
Zwischen dem Be- schuldigten und der G. Holding Ltd. wurde dabei am 19. August 2003
eine Call- Option-Vereinbarung abgeschlossen, mit welchem dem Beschuldigten eine Call-
Option für den Erwerb von 50‘000 Inhaberaktien (entsprechend dem gesamten
Stammkapital der Gesellschaft) am 30. Juni 2006 resp. am 30. Juni 2009 einge- räumt
wurde (BA pag. 7.142.852 ff.). In einer weiteren Vereinbarung zwischen dem
Beschuldigten und G. vom 8. September 2003 wurde festgehalten, dass die 50‘000
Inhaberaktien der Moore Park Investments Inc. BVI von G. über die G. Holding Ltd. für
den Beschuldigten treuhänderisch gehalten würden (BA pag. 7.142.855 f.). In der Moore
Park Investments (Bahamas) Inc. amteten der Beschuldigte und B. als Direktoren von der
Gründung der Gesellschaft bis 8. August 2003. Nach de- ren Rücktritt übernahm G. den
Direktorenposten (BA pag. 7.142. 2539/2543 f./ 2548).

- 36 - 5.5 Parallel zur Moore Park Gruppe entstand ein Netz von Vermittlern/Vertriebspart-
nern, die über ihre eigenen Firmen- und Vertragsstrukturen Anlagekunden akqui- rierten.
Als wichtigste Vermittler (Hauptvermittler) etablierten sich die ehemaligen
Mitbeschuldigten B., C., D. und das Duo E./F.; alle jeweils mit zahlreichen Unter-
vermittlern. Daneben wurden Investoren direkt vom Beschuldigten und weiteren
Vermittlern angeworben (sog. „Direktkunden“ gemäss Anklage). Je nach Kon- zept des



jeweiligen Vermittlers investierten Kunden Gelder gestützt auf Darle- hens-, Investitions-
oder Treuhandverträge, erwarben Fondsanteile, Schuldver- schreibungen (Notes) oder
Aktien (Aktenverweise in den Anhängen 4.1-4.5 zur Anklageschrift). 5.6 Die QED, deren
statutarische Zweck im Juli 1999 in „Software-Entwicklung und -Vertrieb für
Intermarket-Hedge-Investments“ umgewandelt worden war, trat im Zusammenhang mit
den interessierenden Anlagegeschäften als Lizenzgeberin für die Nutzung des
„Handelssystems Behring“ an die Moore Park Gruppe in Er- scheinung (BA pag.
8.102.110.393, 8.113.064.113 ff.). Im Februar 2003 wurde diese Funktion an die vom
Beschuldigten kontrollierte Gesellschaft Redsafe Sys- tems AG (Basel) übertragen. Diese
wurde in der Folge zunächst in Redswiss Systems AG und später in swisspulse Systems AG
umbenannt (nachfolgend alle, soweit nicht anders angegeben: swisspulse) (BA pag.
13.1.72.384 f.). Zwischen 1999 und 2003 stellte der Beschuldigte im Namen von
QED/swisspulse der Moore Park Gruppe Lizenzgebühren von insgesamt über Fr. 153 Mio.
für die Nutzung des „Handelssystems Behring“ in Rechnung (BA pag. 8.102.404.2 ff.). Die
Zahlung der Lizenzgebühren erfolgte in Form von Akontozahlungen. Im hier
interessierenden Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis zum Zusammenbrauch des Systems im
Herbst 2004 flossen unter diesem Titel insgesamt über Fr. 151.5 Mio. von verschiedenen
Konten der Moore Park Investments Inc. BVI bzw. Moore Park Investments (Bahamas) Inc.
auf die Konten von QED/swisspulse (vgl. An- hang 5.2 zur Anklageschrift, mit Verweisen
auf Bankunterlagen). 6. Zu den einzelnen Tatbestandselementen des Betrugs 6.1 Täuschung
6.1.1 Inhalt der Täuschung 6.1.1.1 Gemäss Anklage habe der Beschuldigte gegenüber den
Anlegern wahrheitswid- rig vorgegeben bzw. versucht vorzugeben, eine Software zur
Anlage von Vermö- genswerten entwickelt zu haben, welche er während mehr als 15 Jahren
perfek- tioniert habe und seit 1976 ohne ein einziges negatives Jahresergebnis betreibe.

- 37 - Die Software würde über die QED/swisspulse für die Bewirtschaftung der Anla- gen
im Rahmen der Moore Park Gruppe zur Verfügung gestellt. Das Handels- system
funktioniere ohne menschliche, emotionale Einflussnahme vollständig automatisiert und es
werde von einer Vielzahl von Mechanismen gesteuert und intern kontrolliert. Dabei würde
diversifiziert in liquide Märkte investiert (Kompo- nente Diversifikation). Ein Drittel des
Kapitals würde in spekulativen Werten, zwei Drittel stets „mündelsicher“ in Staatsanleihen
o.ä. angelegt (Komponente 2:1- Aufteilung), wobei das spekulative Geschäft einer
Risikokontrolle unterworfen sei, mit einem Anfangsrisiko von maximal 1.5% pro
Investitionsposition, einem absoluten Risiko von höchstens einem Drittel und einem
erwarteten Ausgleich allfälliger Verluste in einem Zeitraum von acht bis zehn Monaten
(Komponente Sicherheit/Risikobeschränkung und -kontrolle). Das System arbeite mit soge-
nannten RICO-Daten (Real Input Created Output), welche mit einem hochent- wickelten,
gesetzlich geschützten und nicht offen zu legenden Prozess synthe- tisch und
marktspezifisch für einen Ereigniszeitraum von mehreren hundert Jah- ren zwecks
Simulation von Marktsituationen erzeugt würden und mit denen das
Trading-Handelssystem abgeglichen würde (Komponente RICO-Daten). Vermö-
genswerte, die mit diesem System verwaltet worden seien, hätten seit mehr als zehn Jahren
ausnahmslos Renditen im überwiegend zweistelligen Prozentbe- reich pro Jahr erbracht und
würden solche Renditen bei fortdauernder Anwen- dung des Systems weiterhin erbringen
(Komponente der historischen und der zu erwartenden Rendite). Der Beschuldigte habe
wahrheitswidrig vorgegeben, die Einlagen der Investoren würden nach diesem
Handelssystem verwaltet; insge- samt sei das Anlagekonzept seriös, vertrauenswürdig,
bewährt, weitgehend risi- kolos und weise eine überdurchschnittliche Rendite auf. In Tat



und Wahrheit habe es sich bei dem „Handelssystem Behring“ jedoch nicht um eine
vollständige Eigenentwicklung gehandelt. Der Beschuldigte habe gar nicht über ein System
verfügt, welches die vorgegebenen Eigenschaften und Leistungsfähigkeiten hatte, das
„marktüberlegen“ war. Das „Handelssystem Beh- ring“, soweit vorhanden, sei nicht in der
Lage gewesen, die historisch ausgewie- senen und versprochenen Erträge nachhaltig zu
erwirtschaften und die historisch ausgewiesenen Erträge seien nicht im Markt erwirtschaftet
worden. Mit den Kun- dengeldern, die auf den „managed accounts“ tatsächlich
bewirtschaftet worden seien, seien die vorgegebenen und ausgewiesenen Erträge nicht
erwirtschaftet worden. Grösstenteils seien die Kundengelder gar nicht angelegt und bewirt-
schaftet worden. Vielmehr sei der Grossteil der Gelder teils vom Beschuldigten direkt, teils
indirekt durch Weisungen an Untergebene zur Erfüllung anderweitiger Verpflichtungen,
insbesondere zum „Stopfen von Löchern“ verwendet worden, davon jeweils
Millionenbeträge für private Bedürfnisse und fremde Verbindlich- keiten (u.a. Zahlungen
an die JJ. AG und an den anderweitig verfolgten I.). Weiter
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an QED/swisspulse ausgeschüttet worden, ferner Provisionen an Haupt- und
Untervermittler sowie Auszahlungen nicht erwirtschafteter Erträge und Rück- zahlungen an
Investoren, schliesslich Zahlungen für den Verwaltungsaufwand der involvierten
Gesellschaften (Anklageschrift, Ziff. 1.1.1, S. 4-7). 6.1.1.2 a) Grundlage der beinahe
mythischen Überhöhung des Anlagekonzepts Behring in den interessierten Kreisen und
zum Teil in den Medien war, dass es sich bei dem Programm um eine genuine und
vollständige Eigenentwicklung eines ein- zelnen Genies handeln soll, welches sein
Informatiksystem aus einer einschnei- denden Erfahrung selbst konzipiert und danach in
jahrelanger und erfolgreicher Anwendung perfektioniert habe. Der Beschuldigte hat selbst
kräftig zu diesem Mythos beigetragen. In seinen standardisierten Präsentationen wurde
dieser As- pekt regelrecht in Szene gesetzt (vgl. Videoaufnahme der Präsentation des „Han-
delssystems Behring“ vom 30. Oktober 2002 in den Geschäftsräumlichkeiten der MM. AG
in Remscheid, Deutschland [nachfolgend Präsentation bei MM. AG]: F.: „einer der
weltbesten Manager“ [DVD_E._F., ab 13.55]; E.: „Aus diesem Genie heraus ist eben diese
Software entstanden.“ [ebd., ab 01:27:44]). Dass er diese Arbeit alleine gemacht haben soll
und nur er sie gemacht haben kann, ergibt sich aus einer Vielzahl von Informationen, die in
den Akten vorhanden sind (exemp- larisch: Behring anlässlich der Präsentation bei MM.
AG: „Ich bin der, der das, was ich Ihnen nun zeigen werde, in den letzten 25, ja schon 27
Jahren entwickelt hat.“ [a.a.O., ab 14:15]). Entsprechend sind auch die Ausführungen im
Prospekt „Moore Park Investments. 100 Fragen“ (nachfolgend: „100 Fragen“); dort wird
der Beschuldigte als Schlüsselfigur, als unverzichtbarer Urheber des Ganzen dargestellt
(BA pag. 8.106.6.1 ff., insb. S. 3, 7 sowie 11 ff.). Der Beschuldigte hat auch immer wieder
angegeben, er habe bereits als sehr junger Mann, noch vor seiner Volljährigkeit, beim
Spekulieren viel Geld verloren und seine Familie habe dafür gerade stehen müssen. Darauf
habe er sich geschworen, diesen Fehler nie mehr zu machen und deshalb das System
entwickelt, in welchem das Risikoma- nagement die entscheidende Rolle spiele
(DVD_E._F., ab 26:18). b) Aus den Akten geht hervor, dass die Basis des vom
Beschuldigten eingesetz- ten Systems aus einer käuflich erworbenen Standardsoftware für
die Verwaltung von Börsengeschäften, und zwar dem Produkt DDD. der Firma DDD. Ltd.,
Frank- furt a.M. besteht (vgl. Bericht BKP vom 12. Dezember 2008 [BA pag. 5.122.1-6];
Stellungnahme DDD. Ltd. vom 15. Februar 2008 zu den Fragen der Bundesan- waltschaft
[nachfolgend: Bericht DDD. [BA pag. 18.141.30-37]). Dem Bericht DDD. ist zu



entnehmen, dass die DDD. Software über eine eingebaute und leicht erlernbare „Toolbox“
(Programmierumgebung) verfügt, welche – ähnlich den Op- tionen eines
Datenbankprogramms – vom Anwender eingesetzt werden kann,

- 39 - um Detailanwendungen innerhalb des standardisierten Rahmens der gekauften
Software selbst zu schreiben. Im vorliegenden Fall ist die Toolbox zu diesem Zweck zwar
kompetent eingesetzt worden. Die vom Beschuldigten selbst ge- schriebenen Anwendungen
sind indes von sehr bescheidener Komplexität und sehr reduzierter Variation. Der
Berichterstatter der Firma nimmt an, dass die ei- gentliche Programmierarbeit nur wenige
Stunden in Anspruch genommen hat, wenn man davon ausgehe, dass der Anwender die
Programmiersprache bereits beherrsche (a.a.O.). 6.1.1.3 Zu den angeblichen Komponenten
des „Handelssystems Behring“ ist Folgendes festzuhalten: Dass die Gelder breit
diversifiziert angelegt würden, gehörte zur Grundbeschrei- bung des Systems Behring (vgl.
„100 Fragen“, a.a.O., S. 15, 19, 29; Präsentation bei MM. AG [DVD_E._F., ab 14:40];
Aussagen der Hauptvermittler [E., BA pag. 13.3.23; B., BA pag. 13.5.14; D., BA pag.
13.6.764], Anleger [z.B. BA pag. 12.125.1.13, 12.129.1.10, 12.134.1.10, 12.178.1.7]).
Dasselbe gilt für die Aufteilung von 2:1 bezogen auf das „mündelsicher“ und spe- kulativ
im Sinne des Systems eingesetzte Anlagekapital. Damit wurde vorgege- ben, dass zwei
Drittel der Anlagesumme stets mit maximaler Sicherheit angelegt werde und ein möglicher
Spekulationsverlust höchstens einen Drittel der Ge- samtanlage betreffen könne. Diese
Information zum Anlagekonzept zieht sich durch alles hindurch: der Beschuldigte erklärte
das Konzept in diesem Sinne an- lässlich seiner Präsentationen (vgl. DVD_E._F., ab
1:00:25), die Hauptvermittler legten stets grosses Gewicht auf diesen Aspekt (B., BA pag.
13.5.178; E., BA pag. 13.3.2; F., BA pag. 13.2.7; D., BA pag. 13.6.564) und die Anleger
erklärten vielfach, von diesem Umstand ausgegangen zu sein (z.B. BA pag. 12.125.1.15,
12.126.1.15, 12.178.1.13). Ebenso verhält es sich mit dem Aspekt
Sicherheit/Risikobeschränkung und -kon- trolle resp. -management. In den Beschreibungen,
insbesondere in den persön- lichen Präsentationen, nahm dieser Aspekt breitesten Raum
ein. Der Beschul- digte erklärte diese Grundfunktion zum Hauptmotiv seiner
Entwicklungsarbeit: Absicherung der Gewinne, die er als Börsenhändler befähigt sei, zu
erzielen, durch die systematische Bewirtschaftung der Risiken, die es für jede erworbene
Position gebe. Das wichtigste Modul in der gesamten Software sei das „Risk Ma- nagement
Modul“ (vgl. DVD_E._F., ab 25:40; vgl. auch „100 Fragen“, S. 19). Auch die Befragung
der Vermittler (B., BA pag. 13.5.14 f.; C., BA pag. 13.4.554; D., BA pag. 13.6.126; E., BA
pag. 13.3.2; F., BA pag. 13.2.56) und der Anleger

- 40 - (z.B. BA pag. 12.125.1.6, 12.157.1.12, 12.178.1.7) bestätigt, dass der Aspekt der
Sicherheit geradezu zum Wesen des Systems gehört. Die Beschreibung und Bewerbung des
Systems nahm wesentlich auf sog. RICO- Daten Bezug. Dieser Aspekt soll demnach den
eigentlichen Kern des Systems ausmachen, denjenigen Teil, der das eigentlich Innovative
des Systems dar- stelle. Es wurde vorgegeben, es würden mit einem „hochentwickelten
Programm“ resp. in einem „gesetzlich geschützten Prozess“ „synthetische“,
marktspezifische Daten für ein Wertpapier oder eine Handelsware für 500-1000 Jahre aus
realen historischen Daten der Finanzmärkte generiert; in diesem Zusammenhang war auch
vom „genetischen Code“ der gehandelten Titel die Rede. Die RICO-Daten würden speziell
für das Risikomanagement erzeugt. Die angebliche Marktüber- legenheit des Systems soll
darauf beruhen, dass man mit diesen synthetisch her- gestellten Börsendaten alle möglichen
Situationen simulieren könne; dadurch würde das System seine „Verhaltensmatrix“ auf den



neuesten Stand bringen und die Gesamtheit der Handelsbedingungen und der
automatisierten Reaktionen verbessern. Der Beschuldigte nahm sich explizit heraus,
darüber im Detail nicht zu sprechen, da darin sein Geheimnis und seine Geschäftsidee
lägen, die er nicht preisgeben wolle (vgl. zum Ganzen: DVD_E._F., ab 32:45, 38:20; „100
Fra- gen“, a.a.O., S. 13, 17, 20, 30). Ausser Frage steht sodann, dass das System
massgebend mit dem angeblichen Erfolg in der Vergangenheit beschrieben und beworben
wurde (vgl. z.B. Behring anlässlich der Präsentation bei MM. AG: „Wir haben im letzten
Jahr das 22ste Jahr in Folge abgeschlossen, ohne Verlust. (…) Wenn Sie über 20 Jahre kein
Verlustjahr hatten, macht Sie das süchtig.“ [DVD_E._F., ab 16:00, 59:08]; „100 Fragen“, S.
10 f.). Damit sollte quasi empirisch bewiesen werden, was auf der konzeptionellen Ebene
als Stärke des Systems beschrieben oder behauptet worden ist. Dieser Aspekt (Komponente
der historischen und der zu erwartenden Rendite) war neben der Sicherheit für Anleger
entscheidend: Man wollte Geld in einem Anlagesystem anlegen, das historisch
überdurchschnittlich, „marktüberle- gen“ erfolgreich war und das aufgrund der anderen
Komponenten versprach, dies auch weiterhin und in risikoarmer Weise zu sein (vgl. z.B.
BA pag. 12.123.1.13 f., 12.125.1.13, 12.132.1.11, 12.140.1.9, 12.163.1.12). Unstreitig ist
schliesslich, dass der Beschuldigte und sein Umfeld damit warben, dass die Einlagen der
Investoren mit dem beschriebenen Handelssystem verwal- tet würden (vgl. exemplarisch
DVD_E._F., ab 12:18, 01:19:16; „100 Fragen“, S. 19).

- 41 - 6.1.1.4 Für die Beurteilung des Wahrheitsgehalts dieser Angaben ist Folgendes
wesent- lich: Wurden Anlagegelder mit dem „Handelssystem Behring“ tatsächlich bewirt-
schaftet? Standen die Anlagegelder in der Verfügungsmacht des Beschuldigten? Leistete
das Handelssystem, sofern die Gelder angelegt wurden, wie es gemäss Anklage bei den
„managed accounts“ der Fall war, was versprochen wurde? 6.1.1.5 a) Aufgrund der
Auswertung einschlägiger Bankunterlagen durch die BKP und das Kompetenzzentrum
Wirtschaft und Finanzen der Bundesanwaltschaft ist Fol- gendes erstellt: Im Zeitraum
zwischen Ende 1994 und 2004 flossen über diverse Kanäle (Direkteinzahlungen durch
Investoren, Überweisungen von Konten der Vermittlergesellschaften, Fonds, Depotbanken)
Anlagegelder in Höhe von rund Fr. 965‘815‘000 auf verschiedene Konten der Moore Park
Investments Inc. BVI (Fr. 791‘362‘000), Moore Park Investments (Bahamas) Inc. (Fr.
128‘210‘000), QED/swisspulse (Fr. 44‘051‘000) und private Konten des Beschuldigten (Fr.
2‘192‘000) bei Finanzinstituten im In- und Ausland (zur Hauptsache Liech- tenstein und
Bahamas) ([Kurz]-Bericht des Kompetenzzentrums Wirtschaft und Finanzen der
Bundesanwaltschaft zum Geldfluss der Investoren/Vermittler und deren Verwendung vom
4. Mai 2011 [nachfolgend: Kurzbericht KWF; BA pag. 5.341.1 ff.], S. 6 f. und die dort [S. 3
f.] genannten Berichte der BKP zu den ein- zelnen Konten). Geldflüsse auf Konten von
QED/swisspulse und Konten des Be- schuldigten stehen allerdings abgesehen von wenigen
nicht ins Gewicht fallen- den Ausnahmen nicht im Zusammenhang mit den
anklagerelevanten Anlagen. Der Beschuldigte war bis zu seinem Austritt aus der Moore
Park Gruppe im Au- gust 2003 an allen betreffenden Konten der Moore Park Investments
Inc. BVI und der Moore Park Investments (Bahamas) Inc. einzelunterschriftsberechtigt;
neben ihm hatte auch B. an den meisten dieser Konten die Einzelunterschrifts-
berechtigung. In der Zeit nach seinem Austritt aus der Moore Park Gruppe konnte der
Beschuldigte weiterhin über alle interessierenden Konten direkt oder indirekt verfügen.
Zum Teil behielt er die Unterschriftsberechtigung an den Konten bzw. wurde ihm resp.
seinem Mitarbeiter A. von QED/swisspulse (die „rechte Hand“ des Beschuldigten gemäss
dessen Aussagen [BA pag. 13.1.66]) eine Einzelun- terschriftsberechtigung auf den neu



eröffneten Konten eingeräumt. Neben dem Beschuldigten und A. waren G. und zumeist
auch K. an solchen Konten einzel- unterschriftsberechtigt. Von Konten, auf welche weder
der Beschuldigte noch A. direkt Zugriff hatten, wurden die Abdispositionen auf seine bzw.
die Anweisungen des Letztgenannten vom einzelunterschriftsberechtigten G. vorgenommen
(Kurz- bericht KWF, a.a.O., S. 7 f. und die erwähnten Berichte der BKP zu den einzelnen
Konten).

- 42 - Die Auswertung von Bankunterlagen ergab, dass die in die Moore Park Invest- ments
Inc. BVI, Moore Park Investments (Bahamas) Inc. bzw. QED/swisspulse eingebrachten
Investorengelder nicht gemäss der vom Beschuldigten und sei- nem Geschäftsumfeld
beworbenen Anlagestrategie angelegt wurden. Es wurden auf den betreffenden Konten
keine Transaktionen festgestellt, aus denen ersicht- lich wäre, dass die Gelder ins Trading
zu Gunsten der genannten Gesellschaften geflossen sein könnten. Insbesondere flossen
keine Zinsen, Dividenden oder sonstigen Kapitalerträge über die Konten der Moore Park
Investments Inc. BVI, was zwingend der Fall sein musste, wenn Anlagegelder, wie
vorgegeben, zu zwei Dritteln „mündelsicher“ in kurzfristige Schuldverschreibungen
investiert worden wären (vgl. dazu als Beispiel die Anlagestrategie der von der
Vermittlerfirma E. F. & Partner GmbH vertriebenen „Classic“-Anlage, wonach 2/3 des
Kapitals in Trea- sury Bills angelegt werden sollten [BA pag. 15.0132.22]; zwischen 2002
und 2004 wurden Treasury Bills mit Laufzeiten von 4, 13, 26 Wochen emittiert, die Zins-
bandbreite bewegte sich in dieser Periode zwischen 1.07% und 5.11% [Kurzbe- richt KWF,
a.a.O., S. 10 Fn. 26]). Demgegenüber wurde festgestellt, dass Gelder, wie von der Anklage
behauptet, zum grössten Teil auf diverse Konten des Be- schuldigten und seiner Firmen
(darunter insbesondere Zahlungen unter dem Titel der Lizenzgebühren an QED/swisspulse)
sowie Konten der Vermittlerfirmen, die für Zins- und Kapitalrückzahlungen an Investoren
verantwortlich waren (für den Zeitraum von Ende 1994 bis 2004 ist der Kapitalfluss an
Investoren/Vermittler in der Grössenordnung von Fr. 769‘763‘000 belegt), flossen
(Kurzbericht KWF, a.a.O., S. 5 ff.; Aussagen des in der Hauptverhandlung als Zeuge
einvernomme- nen Finanzexperten des KWF BBB. [TPF pag. 931.15 ff., insbesondere
…35]). b) Dass die in die Moore Park Investments Inc. BVI eingebrachten Vermögens-
werte nicht bewirtschaftet wurden, wird auch durch den Bericht von EEE., dem Liquidator
dieser Gesellschaft, vom 10. März 2006 an die Gläubiger bestätigt (BA pag. 15.1065.8 ff.,
insbesondere Ziff. 4.7). c) Der Beschuldigte schliesst im Übrigen selbst nicht aus, dass die
in die Moore Park Gesellschaften eingebrachten Investorengelder nicht mit seinem
Handels- system bewirtschaftet wurden (BA pag. 13.1.31; TPF pag. 930.16). d) Nach dem
Gesagten ist unzweifelhaft, dass Anlagegelder ausserhalb der „ma- naged accounts“ nicht in
der vorgegebenen Weise bewirtschaftet wurden. 6.1.1.6 Der Beschuldigte bringt zu seiner
Verteidigung im Wesentlichen vor, er habe mit der Verwaltung der Anlagegelder
ausserhalb der „managed accounts“ nie etwas zu tun gehabt (BA pag. 13.1.30 f., TPF
930.16/23). Er habe lediglich die von ihm entwickelte Handelssoftware über seine Firmen
QED/swisspulse der Moore Park

- 43 - Gruppe in Lizenz zur Verfügung gestellt, indem er deren Verantwortlichen B. bzw.
später (ca. ab Mitte 2001) G. die durch die Software generierten Handelssignale übermittelt
habe. Als Gegenleistung habe er Lizenzgebühren – 1.5 bis 2.5% Ma- nagement Fee auf das
mit dem System verwaltete Kapital und 15 bis 25% Per- formance Fee – eingenommen (BA
pag. 13.1.11/143/161/163/179; TPF pag. 930.11/17 f.). Ob und wie die Handelssignale
umgesetzt worden seien, habe er nicht kontrollieren können (BA pag. 13.1.34/69/143; TPF



pag. 930.11/46 f./49). Er habe in der Moore Park Gruppe, speziell in der Moore Park
Investments Inc. BVI, nie eine beherrschende Rolle gespielt. Er habe bei den einzelnen
Gesell- schaften der Gruppe in der Anfangszeit einen Direktorenposten ohne Funktion
gehabt; er sei von B. aus Imagegründen darum gebeten worden. Ende der 1990er Jahre sei
es zu einem Zerwürfnis zwischen ihm und der Moore Park ge- kommen, worauf er sich aus
der Gruppe zurückgezogen habe. Der Grund sei gewesen, dass die Moore Park mehr und
mehr Geschäfte getätigt habe, in die er keinen Einblick gehabt habe und die nichts mit
seinem Handelssystem zu tun gehabt hätten. Im Frühjahr 2003 sei er im Zusammenhang mit
dem Kauf der Redsafe Bank AG (Schweiz) wieder bei der Moore Park eingestiegen. Es
habe damals die Idee eines weltweit einheitlichen Namensauftritts gegeben; danach sollte
eine Handvoll Gesellschaften der Moore Park Gruppe den Namen Redsafe tragen. Er habe
diesem Plan unter der Bedingung zugestimmt, dass er bei den betreffenden Gesellschaften
eine gewisse Kontrollfunktion würde ausüben kön- nen und mit einem Drittel beteiligt
würde. Nachdem dieses Konzept jedoch nicht habe verwirklicht werden können, habe er im
Sommer/Herbst 2003 seine Anteile und Rechte an diesen Gesellschaften G. abgetreten (BA
pag. 13.1.11/32/48/51/ 83/164/245). Die zentrale Figur in der Moore Park Gruppe soll laut
dem Beschul- digten B. gewesen sein. Alle Personen, die irgendwie mit der Moore Park
Gruppe und der Kapitalabwicklung zu tun gehabt hätten, hätten immer in irgendeiner Weise
mit B. zu tun gehabt (BA pag. 13.1.20/84/245/1250; TPF 930.20 f./23/65). Als weitere
verantwortliche Personen im Zusammenhang mit der Moore Park Gruppe und dem
Verschwinden der Anlagegelder sehe er G., C. und D. Es müsse nach seinem Ausscheiden
aus der Moore Park Gruppe im Jahre 2003 etwas geschehen sein, von dem er keine
Kenntnis habe (BA pag. 13.1.1160; TPF 930.17/23/54, 925.779 doc. 110.100, S. 8). Die
erwähnten Personen hätten nach seiner Festnahme monatelang frei kolludieren können und
hätten ihn zum Sün- denbock machen wollen (BA pag. 13.1.15/1235; TPF pag. 930.52/54).
Seine – durch Bankunterlagen dokumentierte – Kontrolle über die Geldflüsse im
Zusammenhang mit den Anlagegeschäften erklärt der Beschuldigte wie folgt: Er habe für
die Moore Park – auch nach seinem Ausscheiden im Jahr 2003 – be- stimmte administrative
Aufgaben besorgt bzw. durch A. besorgen lassen. Dazu
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der Eingänge der Investorengelder, die Erstellung von Quartalsabrechnun- gen und die
Zins- und Kapitalrückzahlungen an die Kunden gehört. Der Zah- lungsverkehr mit den
Investoren bzw. den Vermittlern sei über die sog. „Puffer- konten“ der Moore Park
abgewickelt worden, über die er resp. A. verfügungsbe- rechtigt gewesen seien. Auf diese
Konten seien die Investorengelder eingegan- gen (von Kunden direkt einbezahlt oder von
den Konten der Vermittlerfirmen überwiesen) und seien von dort auf die sog.
„Sammelkonten“ der Moore Park weitergeleitet worden, auf die er keine
Verfügungsberechtigung gehabt habe. Er habe daher keine Kontrolle über die weitere
Verwendung der Gelder gehabt. Die Gelder hätten von den „Sammelkonten“ den
„Trading“-Konten der Moore Park zugeführt und dort verwaltet werden sollen. Das für die
Zins- und Kapitalrückzah- lungen an die Kunden benötigte Geld sei, sofern nicht genügend
Kapital auf den „Pufferkonten“ vorhanden gewesen sei, auf seine Anfrage von G. von
einem „Sammelkonto“ auf ein „Pufferkonto“ überwiesen worden und von dort von ihm
(dem Beschuldigten) bzw. A. an die Vermittler weitergeleitet worden. Von den
„Pufferkonten“ habe er bzw. A. auch die Lizenzgebühren an QED/swisspulse überwiesen,
soweit diese nicht direkt von einem „Sammelkonto“ durch G. über- wiesen worden seien
(BA pag. 13.1.12/27-30/38/42-45/84/161 f./216 f./240/248/ 252/1231; TPF 930.50/68). Als



weiteres Argument bringen der Beschuldigte und seine Verteidigung vor, dass nicht alle
von den Vermittlern akquirierten Kundengelder bestimmungsge- mäss an die Moore Park
Gruppe weitergeleitet worden seien. Nach Angaben des Beschuldigten sollen insbesondere
in der Buchhaltung von B. Belege für die Wei- terleitung der Gelder im Umfang von
mindestens Fr. 25-30 Mio. (einschliesslich der Investitionen im Tolina-Kontext) und bei C.
für mindestens Fr. 10 Mio. fehlen; bei D. und E./F. habe er es nicht kontrollieren können
(TPF pag. 930.60/65/67; 925.1025/1111). Zur Stützung dieser Behauptung reichte der
Beschuldigte in der Hauptverhandlung eine Zusammenstellung von – im Aktendossier
bereits vor- handenen – Belegen und Quittungen zu diversen in den Vertriebsstämmen von
B. und C. akquirierten Kundengeldern ein (TPF pag. 925.779 doc. 110.010 ff. und
130.010). 6.1.1.7 Der Darstellung des Beschuldigten stehen die Aussagen Dritter wie auch
die er- mittelten Abläufe und Sachbeweise entgegen. a) Von besonderem Interesse sind
zunächst die Aussagen der ehemals mitbe- schuldigten Geschäftspartner des Beschuldigten
und der in die inkriminierten Ge- schäfte massgeblich involvierten Mitarbeiter von B., L.
(auch sie vormals mitbe- schuldigt) sowie M. (zu ihrer jeweiligen Rolle vgl. unten).
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aa) B. gab an, sämtliche Kundengelder aus seinem Wissensbereich seien zur Moore Park
Investments Inc. BVI, der „Mutter aller Firmen“ der Moore Park Gruppe, geflossen. Diese
Firma habe bis August/September 2003 Behring ge- hört. Er (B.) habe dort nie Anteile
gehabt, er sei bloss „non-executive“ Direktor bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2003
gewesen, er habe sich in dieser Gesellschaft nie operativ betätigt (BA pag.
13.5.19-21/70/113/116). Er gehe davon aus, dass Behring auch nach dem treuhänderischen
Verkauf der Moore Park Investments Inc. BVI an G. der faktische Eigentümer dieser
Gesellschaft geblieben sei. Er habe sich nur formell nach aussen von der Moore Park
Investments Inc. BVI ge- trennt. Der Grund hierfür sei der Erwerb der Redsafe Bank durch
ihn und das Bankbewilligungsverfahren vor der Eidgenössischen Bankenkommission
(EBK) gewesen. In Tat und Wahrheit sei Behring nie aus der Moore Park Investments Inc.
BVI ausgetreten. Er sei nach wie vor Alleinentscheider gewesen; G. habe von ihm
Weisungen erhalten (BA pag. 13.5.19f./68 f./75/118/184). Seines (B.s) Wissens habe
Behring bis 2003 allein über die Gelder, die auf Konten der Moore Park Investments Inc.
BVI flossen, verfügt. Er gehe davon aus, dass Behring auch danach trotz des Verkaufs der
Moore Park Investments Inc. BVI über die Gelder habe verfügen können. Behring hätte das
Anlagekapital, nachdem es auf ein Konto der Moore Park Investments Inc. BVI
eingegangen sei, auf die von ihm verwalteten Trading-Konten transferieren sollen. Wo
diese Konten geführt wor- den seien, wisse er (B.) nicht. Behring habe die Devise gehabt:
„Solange ich zahle, zeige ich nichts.“ Von dem Zeitpunkt an, in dem er über das
Anlagekapital habe verfügen können, habe sich dieses gewissermassen in einer „Black
Box“ befunden. „Black Box“ sei ein Ausdruck, den alle Hedge Fund Manager verwen- den
würden. Üblicherweise gebe ein Hedge Fund Manager nicht bekannt, was er mit dem Geld
mache. Behring sei ein Hedge Fund Manager gewesen. Die gesamte Finanzabwicklung sei
seine Aufgabe gewesen, in die er keinen Einblick gewährt habe (BA pag. 13.5.2
f./22/54/182/412). Er (B.) sei zwar zeitweise bei praktisch allen Konten der Moore Park
Investments Inc. BVI einzelzeichnungs- berechtigt gewesen, habe jedoch keinen Anlass
gesehen, Einsicht in diese Kon- ten zu nehmen. Er habe Behring 200 prozentig vertraut; bis
Juli 2004 sei alles ordnungsgemäss gelaufen, Behring habe das Geld, welches für die
Auszahlung an Kunden benötigt worden sei, stets pünktlich bereit gestellt. Es wäre von



Beh- ring als Vertrauensbruch gewertet worden, wenn er (B.) sich in dessen Angele-
genheiten eingemischt hätte (BA pag. 5/176 f./181 f./186; zum Ganzen auch TPF pag.
930.158, DVD, 1_Videoconf_B., ab 22:40, 2_Videoconf_B., ab 00:01). bb) G. gab an, die
Gelder auf den Konten von Moore Park Investments Inc. BVI seien ausschliesslich von
Behring verwaltet worden. Die Moore Park Investments Inc. BVI sei eine „Black Box“
gewesen. Das System der „Black Box“ würde von bestimmten Hedge Funds praktiziert,
weil sie nicht möchten, dass die Konkurrenz
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BVI sei einzig und allein von Behring kontrolliert worden, auch in der Zeit, in der er (G.)
dessen Treuhänder gewesen sei (BA pag. 13.7.2008/2036/2095). Der Grund für die
treuhänderische Übernahme der Moore Park Investments Inc. BVI durch die G. Holding
Ltd. sei der Erwerb der Redsafe Bank durch Behring gewe- sen. Die EBK habe hinsichtlich
der Übertragung der Banklizenz an Behring die Bedingung gestellt, dass er keine
Offshore-Aktivitäten im Bereich der Vermö- gensverwaltung haben dürfte (BA pag.
13.7.2016/2074 f./2088 ff.). Als Direktoren der Moore Park Investments Inc. BVI hätten K.
und er (G.) von Behring verlangt, dass er ihnen bis Ende 2004 die vollständige Transparenz
über die Aktiva, die den mit dem „Handelssystem Behring“ verwalteten Fonds zugrunde
lagen, ver- schaffen würde. Konkret sollten die betreffenden Aktiva von anderen von der
Moore Park Investments Inc. BVI verwalteten Vermögenswerten abgetrennt und ihm (G.)
und K. Kontrollmöglichkeit über ihre Verwaltung eingeräumt werden. Diese Forderung sei
ihnen von der Buchhaltungsgesellschaft FFF. gestellt wor- den, die für die Revision der
betreffenden Fonds zuständig gewesen sei. Behring habe diesbezüglich immer wieder
gesagt, dass die Trennung der Aktiven sehr kompliziert sei und mehrere Monate dauern
würde. An einem Treffen in Basel im November 2003 habe Behring schliesslich
zugesichert, dass er darauf hin arbei- ten würde (BA pag. 13.7.2035/2142 f./2154
f./2229/2241/2338; diese Angaben werden von am besagten Treffen anwesenden B. [BA
pag. 13.5.67/108/113], D. [BA pag. 13.6.33] und M. [TPF pag. 931.127/129] bestätigt).
Weiter geht aus den Aussagen von G. hervor, dass er alle Abhebungen von Konten der
Moore Park Investments Inc. BVI, an denen er zeichnungsberechtigt gewesen war, auf ent-
sprechende Anweisungen des Beschuldigten bzw. dessen Mitarbeiters A., die er per E-Mail
oder Fax erhielt, vornahm (BA pag. 13.7.2096/2269 f.). Die Aussagen des Beschuldigten zu
den angeblichen „Sammelkonten“, auf die G. den Zugriff gehabt haben soll, nannte dieser
„bunch of lies“ (ein Bündel Lügen) (BA pag. 13.7.2095). cc) Sowohl B. (BA pag. 13.5.116)
als auch G. (BA pag. 13.7.2004/2006/2082 f./ 2259) bestritten, je Handelssignale vom
Beschuldigten erhalten zu haben (näher dazu unten E. II.6.1.1.7d). dd) M., der juristische
Mitarbeiter von B., beriet die Protagonisten der Moore Park Gruppe ab 2001. U.a. verfasste
er die oben erwähnte (E. II.5.4) Vereinbarung vom 8. September 2003 zwischen dem
Beschuldigten und G. über die treuhän- derische Übertragung der Moore Park Investments
Inc. BVI an die G. Holding Ltd. und später die Strafanzeige von B. und C. gegen Behring
[TPF pag. 931.124/127]). Seinen Aussagen zufolge erfolgte der Austritt von Behring aus
der Moore Park Gruppe im Zusammenhang mit dem Erwerb der Redsafe Bank.
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shore-Firmen entledigen müssen, sonst hätten sich diese den bankengesetzli- chen
Revisionen unterziehen müssen. Trotz dieses Eigentümerwechsels bei der Moore Park
Investments Inc. BVI habe immer ausschliesslich Behring über alle Konten dieser
Gesellschaft verfügt. Nur er habe gewusst, wohin das Geld schlussendlich hingehe, wo die



Trading-Konten seien und wo die Gelder dann wieder herkommen würden. Behring sei für
sie alle (M., B., G., C., etc.) die Moore Park gewesen (BA pag. 12.24.4; TPF 931.126/131).
ee) Die ehemals Mitbeschuldigte L. war zuständig für die Administration des Geldflusses
der Investoren im Einflussbereich von B. Insbesondere leitete sie die auf den Konten der B.
zuzurechnenden KK. Ltd. eingegangenen Anlagegelder auf die Konten der Moore Park
Investments Inc. BVI weiter, berechnete die Höhe der Quartalszahlungen an einzelne
Anleger, teilte den benötigten Gesamtbetrag dem Beschuldigten resp. (ab 2003) A. mit, und
führte, nachdem der angeforderte Betrag von einem Konto der Moore Park Investments Inc.
BVI auf ein Konto der KK. Ltd. überwiesen worden war, die Zahlungen an die Investoren
und Unterver- mittler aus (Aussagen von L. [BA pag. 13.8.2/53], B. [BA pag. 13.5.3/63],
Behring [BA pag. 13.1.85/238 f.]). L. gab an, über die Konten der Moore Park Investments
Inc. BVI, auf welche sie das Geld der Investoren weiter geleitet habe, habe allein Behring
verfügt. Das Trading sei ganz allein die Sache von Behring gewesen. Wo und wie dieses
statt- gefunden habe, hätten weder B. noch sie gewusst. In der Hauptverhandlung dazu
befragt, woher sie ihre Informationen zum Trading hatte, gab L. an, sie habe nie etwas
anderes gehört. Behring habe ihr gesagt, dass er mit dem Geld traden würde und dass er
Konten der Moore Park habe (BA pag. 13.8.2 f.; TPF pag. 931.107 f.). ff) C. gab an, er sei
immer davon ausgegangen, dass die Moore Park Invest- ments Inc. BVI eine Firma von
Behring sei und dass dieser für die Verwaltung des Anlagekapitals zuständig sei (BA pag.
13.7.2309, 13.4.314; TPF pag. 932.101/107). Diese Angaben sind im Kontext der von C.
erstellten Auditberichte zu sehen, von denen im Folgenden die Rede sein wird (E.
II.6.1.1.7f). gg) D., der neben seiner Vermittlertätigkeit auch in der Moore Park Gruppe
(u.a. als Direktor und Anteilhaber an der Moore Park Asset Management Ltd. [BA pag.
7.142.781; 13.6.27]) aktiv war und zudem zeitweise als Verwaltungsrat von
QED/swisspulse amtete (BA pag. 8.102.110.395), gab an, die Moore Park In- vestments
Inc. BVI sei für ihn eine intransparente Sache, eine „Black Box“ gewe- sen. Dorthin seien
die akquirierten Investorengelder gelangt und von dort habe
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ihm verborgen geblieben. Er habe sich aber sagen lassen, dass das bei vielen Hedge Fund
Managern so sei. Er sei immer davon ausgegangen, dass Anlage- gelder von Behring bzw.
seinem Mitarbeiterteam (von QED/swisspulse) verwaltet würden. Behring habe nie von
jemandem sonst gesprochen, der mit den Geldern der Moore Park mit seinem
Handelssystem traden würde (BA pag. 13.6.126/ 144/571). Anlässlich der
Hauptverhandlung gab D. auf Frage des Beschuldigten an, ob er ausschliessen könne, dass
Behring und später G. Strohmänner von B. gewesen seien, er könne es nicht ausschliessen;
er habe keinen Beweis dafür. Er habe jedoch überhaupt nicht daran gezweifelt, dass
Behring der Besitzer der Moore Park Investments Inc. BVI gewesen sei (TPF pag.
932.155). hh) E. bezeichnete die Moore Park Investments Inc. BVI ebenfalls als eine
„Black Box“. „Black Box“ heisse für ihn, dass er die Verantwortung für die Investitionen
der Moore Park übergebe und keinerlei Überblick habe, wie die Gelder angelegt würden
(BA pag. 13.3.20 f./38). Er habe Behring einmal gefragt, was die Moore Park überhaupt sei.
Dieser habe ihm erklärt, dass die verschiedenen Moore Park Gesellschaften seine weltweit
tätigen Asset Manager seien. Er brauche verschie- dene Gesellschaften wegen der weltweit
unterschiedlichen Öffnungszeiten der Handelsplätze. Er (E.) habe nie Unterlagen über
Moore Park Gesellschaften ge- sehen. Behring habe sie explizit nicht herausgegeben und
erklärt, er gehe auch nicht auf ihren (von E. und F.) Geschäfts-Account nachsehen. Er habe
dabei auf den Datenschutz verwiesen (BA pag. 13.3.40). Weiter gab E. in Bezug auf sog.



„Classic“-Anlagen bei der Moore Park Investments Inc. BVI, die von seiner und F.s Firma
E. F. & Partner GmbH angeboten wurden, an, sie hätten Behring mehr- mals gefragt, wie
die Gelder angelegt würden. Sie hätten jedoch immer dieselbe Antwort bekommen: „Das
geht euch nichts an. Wenn es euch nicht passt, dann könnt ihr gehen.“ (TPF pag.
932.127/130 f.). ii) F. gab hinsichtlich der „Classic“-Anlagen an, Behring habe ihm und E.
von Anfang an gesagt, dass sie in eine „Black Box“ investieren würden. Der Preis dafür,
dass sie auf der „Black Box“ 24% Zins erhielten, sei gewesen, dass sie keine Einsicht in die
getätigten Anlagen erhielten. Behring habe ihnen gesagt, dass bei Einzelkunden-Anlagen
unter 20 Mio. keine Einsicht gegeben werde. Erst ab 20 Mio. Anlage (pro Einzelkunde)
erhalte man ein eigenes Trading-Konto („managed account“). Da sie (E. F. & Partner
GmbH) Einzelkunden nicht hätten „poolen“ dürfen, seien sie unter der 20 Mio.-Grenze
geblieben (BA pag. 13.2.28/51).

- 49 - b) Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass das gesamte nähere geschäftliche Umfeld
des Beschuldigten übereinstimmend angab, dass dieser für die Verwal- tung der
Anlagegelder zuständig war und über diese verfügte bzw. verfügt haben muss. Die
Behauptung des Beschuldigten, seine Geschäftspartner würden ihn zum Sündenbock
machen wollen, wie auch das Vorbringen der Verteidigung, die belastenden Aussagen der
ehemaligen Mitbeschuldigten seien mit der Einstel- lung des Verfahrens quasi erkauft
worden (E. I.3.2.1), sind nicht zielführend. Das letztere Argument wird bereits dadurch
entkräftet, dass die betreffenden Perso- nen den Beschuldigten von Anfang belasteten und
während des ganzen Verfah- rens im Wesentlichen gleichlautend aussagten. Das
Entscheidende ist indes, dass selbst wenn nicht von vornherein ausgeschlossen werden
kann, dass die obgenannten Personen aufgrund ihrer Involvierung in die inkriminierten
Vor- gänge den Beschuldigten zu Unrecht belasten könnten, deren Angaben durch andere
Beweismittel bestätigt werden. c) Nebst den vorstehend erwähnten Personen gaben auch
andere Vermittler mit direkten Kontakten zum Beschuldigten an, dass dieser ihnen
gegenüber als die- jenige Person auftrat, die für die Verwaltung der Anlagen verantwortlich
war. aa) O., der Geschäftsführer der Firma GGG. AG, die eine „Intermediary-Investi-
tions-Vereinbarung“ mit der Moore Park Investments (Bahamas) Inc. hatte (BA pag.
5.328.34, 13.1.24, 12.173.1.12), sagte bei seiner Einvernahme bei der BKP vom 10. Februar
2015 aus, er habe Behring gefragt, wo die Gelder liegen wür- den, worauf ihm dieser
geantwortet habe, dass er ihm keine Bankunterlagen zei- gen werde; er (O.) könne ja seine
Gelder zurückziehen, wenn er sie benötige. Er habe Behring letztmals im August 2004
gesehen. Dies sei nach den Zeitungsbe- richten gewesen. Damals habe Behring sie (O. und
seine Geschäftspartner von der GGG. AG) beruhigt, die Gelder seien alle sicher (BA pag.
12.173.1.6/12). bb) P., der Geschäftsführer der Fondsgesellschaft HHH. Ltd. BVI, die eine
„Inter- mediary-Investitions-Vereinbarung“ mit der Moore Park Investments Inc. BVI hatte,
gab bei der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft am 3. Mai 2011 an, Behring habe
gesagt, er mache das Trading mit einem Drittel des Anlagekapitals. Auf Frage des
Beschuldigten, ob er (Behring) ausgeführt habe, dass QED selbst die Anlagen der Moore
Park verwalten würde oder das Handelssystem durch Dritte zur Vermögensverwaltung
eingesetzt würde, gab P. an, zu Beginn sei klar der Eindruck erweckt worden, dass Behring
direkt in die Verwaltung involviert sei; ab einem gewissen Zeitpunkt sei dann aber von
einer Lizenzvergabe betreffend das Handelssystem die Rede gewesen, Behring sei als
Person plötzlich in den Hintergrund getreten (BA pag. 12.118.14/17).



- 50 - cc) Weder O. noch P. wurden vorliegend einer Straftat beschuldigt. Als Privatklä- ger
(O.; Klage inzwischen zurückgezogen) bzw. Vertreter (P.) einer Privatkläge- rin (HHH.
Ltd. BVI) hatten sie zwar ein persönliches Interesse an der Verurteilung des Beschuldigten.
Ihre Aussagen fügen sich indes widerspruchslos in das üb- rige Beweisergebnis ein und
sind für das Gericht überzeugend. d) Besonders aufschlussreich ist die Beweislage zur
angeblichen Lieferung von Handelssignalen durch den Beschuldigten an die Moore Park
Gruppe. aa) Der Beschuldigte soll seinen Aussagen zufolge Handelssignale in Form von
Order-Sheets bis ca. Mitte 2001 selbst täglich per Fax (in den meisten Fällen) oder E-Mail
an G. zuhanden der Moore Park Gruppe auf die Bahamas verschickt haben. Ab der zweiten
Hälfte 2001 habe er diese Aufgabe an das „Kernteam“ von QED/swisspulse, bestehend aus
Q., R., S. und T., welches sein System be- treute, delegiert. Diese Personen sollen sich
bezüglich der Aufgabenteilung selbst organisiert haben. Ab Anfang/Mitte 2003 seien die
Signale G. via Online- Zugriff auf die von swisspulse betreuten Konten von NN. Ltd. und
E. F. & Partner AG („managed accounts“) beim Broker OO. Ltd./PP. Ltd. zur Verfügung
gestellt worden (BA pag. 13.1.143 f./149 f./179-182/1167; TPF pag. 930.16 f./49). bb)
Dieser Darstellung widersprechen die Aussagen von Q., R. und S. Aus ihren Aussagen geht
übereinstimmend hervor, dass die Mitarbeiter des im Februar 2001 gebildeten „Kernteams“
die vom „Handelssystem Behring“ produzierten Handelssignale täglich manuell in
Excel-Sheets eintrugen und diese per Fax oder E-Mail an das Brokerhaus OO. Ltd., Genf,
resp. (nach der Übernahme der letz- teren durch die PP. Group) PP. Ltd., London, wo die
Konten von NN. Ltd. und E. F. & Partner AG („managed accounts“) geführt wurden,
übermittelten. Keiner der genannten Personen hat eigenen Angaben zufolge jemals
Handelssignale an eine Moore Park Gesellschaft auf die Bahamas übermittelt oder ist davon
ausge- gangen, dass ein anderer Mitarbeiter dies machen würde. Darüber, ob ab Anfang
2003 die Handelssignale auf den bei OO. Ltd./PP. Ltd. geführten Konten von Dritten hätten
eingesehen werden können, hätten sie keine Kenntnis (Q. [BA pag. 12.10.7/31 f.; TPF pag.
931.78 f.]; R. [BA pag. 12.11.3 f./11/14/64; TPF pag. 931.86 f.]; S. [BA pag. 12.15.2-4/6
f./11 f.]). Ergänzend dazu führte Q. aus, sie (gemeint die Mitarbeiter des „Kernteams“) hät-
ten mit Hedge Funds der Moore Park nicht zu tun gehabt. Die Excel-Sheets seien auf dem
Server abgelegt worden und nach seiner Auffassung habe Behring diese Übersichtsblätter
an die Moore Park weitergeleitet. Mit Sicherheit könne er dies jedoch nicht sagen. Was mit
den weitergeleiteten Excel-Sheets geschehen sei
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geleitet worden seien – sei ihm nicht bekannt (BA pag. 12.10.7). Auf konkrete Nachfrage
bestätigte Q. anlässlich der Hauptverhandlung, er sei davon ausge- gangen, dass der
Beschuldigte die Kauf- und Verkaufssignale an die Moore Park übermittelt habe. Er (Q.)
habe das nicht gemacht. T. hätte dies tun können, weil dieser über die Passwörter der PCs
des Beschuldigten verfügt habe. Dass T. Signale an die Moore Park übermittelt hätte, habe
er (Q.) aber nie gesehen (TPF pag. 931.79). cc) Es besteht kein Anlass, an der
Glaubhaftigkeit der Aussagen der Mitarbeiter des Kernteams zu zweifeln. Anders als G.
hatten Q., R. und S. kein erkennbares Motiv, den Beschuldigten zu Unrecht zu belasten.
Speziell zu Q. ist anzumerken, dass es sich bei ihm um einen Neffen und ein Patenkind der
Ehefrau des Be- schuldigten handelt (BA pag. 12.10.2). Er hat weiterhin privat mit dem
Beschul- digten Kontakt (TPF pag. 931.81) und dürfte diesem eher wohlgesinnt sein. Selbst
Q. meinte jedoch im Zusammenhang mit der angegebenen Annahme, der Beschuldigte habe
die Übersichtsblätter an die Moore Park weitergeleitet, nicht zu wissen, wie und ob
überhaupt. dd) Die von T. im Vorverfahren gemachten Aussagen sind mangels



Konfrontation mit dem Beschuldigten nicht zu dessen Nachteil verwertbar. Nachdem er in
der Zwischenzeit seinen Wohnsitz auf die Philippinen verlegt hat (TPF pag. 861.74), wurde
auf seine Befragung im Hauptverfahren verzichtet. Die Befragung von T. würde nach
Überzeugung des Gerichts nichts am Beweisergebnis ändern. Dies aus folgenden Gründen:
Der Beschuldigte soll gemäss seinen Aussagen alle vier Kernmitarbeiter mit der
Übermittlung von Handelssignalen an die Moore Park be- auftragt haben (BA pag. 13.1.43
f./150). Aus den Aussagen von R. und S. geht hervor, dass die Order-Sheets, in welche die
Signale eintragen wurden, von allen mit der Systembetreuung betrauten Mitarbeitern
gegenseitig kontrolliert wurden (BA pag. 12.11.4; 12.15.3). Unter diesen Voraussetzungen
kann ausgeschlossen werden, dass T. oder allenfalls ein anderer von ihm beauftragter
Mitarbeiter von QED/swisspulse ohne Wissen der anderen Mitglieder des „Kernteams“
Handels- signale an eine Moore Park Gesellschaft auf die Bahamas lieferte. Hinzu kommt,
dass das Faxgerät, von dem die Order-Sheets an OO. Ltd./PP. Ltd. übermittelt wurden,
gemäss Aussagen von S. nur mit der Faxnummer von OO. Ltd./PP. Ltd. vorprogrammiert
war (BA pag. 12.15.6). Wären die Handelssignale auch an ei- nen anderen Adressaten
täglich verschickt worden, wäre das Faxgerät wohl auch mit einer weiteren Faxnummer
vorprogrammiert worden. ee) Es besteht demnach kein Zweifel daran, dass der
Beschuldigte entgegen seinen Behauptungen keine Handelssignale an G. oder andere
Exponenten der
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reicht bereits aus, um seinem Hauptargument, er habe nie etwas mit der Verwal- tung der
Anlagegelder zu tun gehabt, den Boden zu entziehen. Denn lieferte der Beschuldigte keine
Handelssignale an seine Geschäftspartner, so muss die Ver- antwortung für die Verwaltung
der in die Moore Park Gesellschaften eingebrach- ten Anlagegelder zwingend bei ihm
gelegen haben. e) Auch die Ergebnisse der Auswertung der Bankunterlagen (E. II.6.1.1.5a)
las- sen sich nicht anders interpretieren, als dass die Anlagegelder in der Verfügungs- macht
des Beschuldigten standen. Sein Vorbringen, er habe bloss über Gelder auf den sog.
„Pufferkonten“ verfügt, verfängt nicht. Der Beschuldigte war bis zu seinem Austritt aus den
Moore Park Gesellschaften im August 2003 einzelunter- schriftsberechtigt an allen
ausgewerteten Konten der Moore Park Investments Inc. BVI und der Moore Park
Investments (Bahamas) Inc. Hätte es sich dabei bloss um „Pufferkonten“ gehandelt, wie er
behauptet, so müssten auf diesen Konten substantielle Abflüsse und Zuflüsse zu/von
irgendwelchen Konten fest- stellbar sein, die als „Sammelkonten“ in Frage kämen.
Zumindest für den Zeit- raum bis August 2003 ist dies nicht der Fall. Der Beschuldigte
muss die angebli- chen „Sammelkonnten“ gekannt haben, wenn er, wie behauptet, Gelder
auf diese Konten weiterleitete. Als ihm bekannte „Sammelkonten“ bezeichnete er konkret
Konten bei der Bank QQ., der Bank RR., beide Nassau, Bahamas, und der Bank SS., Zürich
(BA pag. 13.1.217/501). Für die Zeit bis Dezember 2003 kommt indes keines dieser Konten
als „Sammelkonto“ in Betracht: An den Konten bei der Bank QQ. war der Beschuldigte bis
12. Dezember 2003 einzelunterschriftsberechtigt, danach G. und K. (BA pag.
18.108.101.7/99); die Konten der Bank RR. und der Bank SS. wurden erst später (Anfang
2004 resp. am 15. Dezember 2003) eröff- net (BA pag. 5.338.1, 5.328.3). Im Übrigen sind
die Angaben des Beschuldigten zu den „Pufferkonten“/“Sammelkonten“ zum Teil
widersprüchlich. So reichte er bei seiner ersten Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich
(KaPo ZH) am 1. Oktober 2004 eine Auflistung von „Pufferkonten“ zu den Akten ein, auf
der u.a. die Konten der Moore Park Investments Inc. BVI bei der Bank SS. und der Bank
QQ. aufgeführt sind (BA pag. 13.1.29/42). In späteren Einvernahmen bei der BKP bzw. der



Bundesanwaltschaft (14. Dezember 2004, 7. Februar 2005, 12. April 2005, 15. März 2007)
bezeichnete er diese Konten demgegenüber als „Sammel- konten“ (BA pag.
13.1.162/217/246/501). Wie vorstehend ausgeführt, kommen die Konten bei der Bank QQ.,
zumindest bis zur Mutation der Unterschriftsbe- rechtigung am 12. Dezember 2003, nicht
als „Sammelkonten“ in Frage. Ebenso wenig können die Konten bei der Bank SS.
„Sammelkonten“ gewesen sein; der Beschuldigte war an diesen bis März 2004
einzelunterschriftsberechtigt, danach konnte er über diese Konten über die
Einzelunterschriftsberechtigung seiner „rechten Hand“ A. faktisch verfügen (pag. 5.328.4
f.).

- 53 - f) Ein weiterer Hinweis darauf, dass der Beschuldigte für die Verwaltung der An-
lagegelder zuständig war, ergibt sich aus den folgenden Feststellungen: Neben seiner
Tätigkeit als Vermittler erstellte C. in den Jahren 2001-2004 zu- sammen mit seinem
Partner, N. von der C. & N. Treuhand AG, Revisionsberichte („Independent auditor’s
reports“) zuhanden der Moore Park Investments Inc. BVI (2001 und 2002), KK. Ltd. (2003)
und swisspulse (2003 und 2004). In diesen Be- richten bestätigten C. und N., dass sie als
anerkannte schweizerische Buchprüfer („Swiss licensed auditors“) das von den
betreffenden Gesellschaften bei ihren Handelsaktivitäten eingesetzte Handelssystem geprüft
hätten. In den Berichten finden sich insbesondere Angaben über Höhe des mit dem
„Handelssystem Beh- ring“ gehandelten Kapitals und die monatlichen Bruttorenditen
(„gross profits“) für die Zeit ab 1. Januar 1995 (BA pag. 8.111.470.11 f./13 f., 8.111.480.16
f., 8.111.482.1 f.). C. gab dazu wiederholt an, es habe sich dabei einzig um eine
Systemprüfung gehandelt, nicht um ein Kapitalaudit. Die Berichte seien im Auf- trag von
Behring und B. erstellt worden. Diese hätten die benötigten Unterlagen – Bankauszüge,
Arbeitspapiere der Mitarbeiter von QED/swisspulse, Börsenauf- träge,
EDV-Auswertungen, Übersichten über die Berechnung der Performance – zur Verfügung
gestellt. Auf den Bankauszügen sei der Name des Kontoinhabers jeweils geschwärzt bzw.
abgedeckt gewesen. Die Angaben zum verwalteten Ka- pital habe er von Behring und B.
mündlich und schriftlich erhalten, diese seien aufgrund der ausgewiesenen Volumen in den
ihm unterbreiteten Broker Ac- counts plausibel gewesen. Zudem hätten Behring und B.
jeweils schriftlich be- stätigt, dass er (C.) und N. im Falle einer zivil- oder strafrechtlichen
Inanspruch- nahme die vollständigen Unterlagen einsehen könnten (BA pag. 13.4.6/13/79
ff./ 381 ff.; TPF pag. 932.97 f.). Die von C. angesprochenen Bestätigungen von Behring und
B., datiert vom 15. Februar 2001, 22. März 2002 und 20. Februar 2003 (letztere allein vom
Be- schuldigten ausgestellt), liegen bei den Akten (BA pag. 8.111.470.15 ff.). So be-
stätigen beispielsweise Behring und B. im Schreiben vom 22. März 2002 der C. & N.
Treuhand AG, dass der Saldo der durch das QED-Trading-System im Namen und auf
Rechnung der Moore Park Investments Inc. BVI verwalteten Kun- dengelder per 31.
Dezember 2001 mehr als USD 200 Mio. betragen habe. Weiter verpflichteten sich die
Unterzeichneten im Falle einer drohenden zivil- und/oder strafrechtlichen Inanspruchnahme
der C. & N. Treuhand AG den externen Nach- weis des genannten Saldos innert 20 Tagen
zu erbringen (BA pag. 8.111.470.16). Dazu befragt gab der Beschuldigte an, er habe
lediglich für den Systemteil bestätigt, für den Kapitalaudit habe B. bestätigt (BA pag.
13.1.164). Diese Aussage stellt offensichtlich eine Schutzbehauptung dar. In den fraglichen
Schreiben ist explizit nur vom Nachweis des Saldos des verwalteten Kapitals die

- 54 - Rede. Zudem wurde die Bestätigung für das Jahr 2002 allein vom Beschuldigten
ausgestellt. Aus den Aussagen von B. geht hervor, dass er die fraglichen Bestä- tigungen



auf Geheiss des Beschuldigten unterschrieben hat (TPF pag. 930.158, DVD,
2_Videoconf_B., ab 02:10). Die Erklärung ist plausibel: Der Beschuldigte und B.
unterzeichneten die Bestätigungen im Namen von QED. Diese Firma war dem
Beschuldigten zuzurechnen, was von diesem auch nicht bestritten wird. B. amtete in QED
bis Herbst 2002 als Verwaltungsrat. In dieser Funktion stand er klarerweise im
untergeordneten Verhältnis zum Beschuldigten; er wurde von die- sem als Verwaltungsrat
von QED eingesetzt und später – nach dessen eigener Aussage – „rausgeworfen“ (BA pag.
13.1.252). Es war somit der Beschuldigte, der C. bei Bedarf die Beweisgrundlagen für das
Vorhandensein der verwalteten Gelder zur Verfügung stellen sollte. Es wäre nicht
nachvollziehbar, wenn er sich dazu verpflichtet hätte, ohne die Kontrolle über die
Anlagegelder zu haben. g/aa) Verschiedene bei den Akten liegende Unterlagen stützen
vordergründig die Darstellung des Beschuldigten, wonach er nur Lizenzgeber und Lieferant
von Handelssignalen an die Moore Park Gruppe gewesen sei, über welche er seit seinem
Rücktritt im Jahre 2003 keine Kontrolle gehabt habe. Beispielhaft seien folgende
Dokumente angeführt: Mehrere im Wesentlichen gleichlautende Lizenzverträge betreffend
die Nutzung des Handelssystems zwischen QED bzw. Redswiss Systems AG bzw.
swisspul- se Systems AG als Lizenzgeberin und der Moore Park Investments Inc., Baha-
mas (nachmalige Moore Park Asset Management Ltd., nicht zu verwechseln mit der Moore
Park Investments [Bahamas] Inc.) bzw. III. Ltd. bzw. Moore Park Asset Management Ltd.
als Lizenznehmerin (exemplarisch BA pag. 113.064.113 ff.). Schreiben von G. vom 26.
September 2003 an das Executive Board der Redsafe Bank. Darin bestätigt G., dass er der
alleinige Eigentümer aller zur Moore Park Gruppe gehörenden Gesellschaften (darunter
insbesondere die Moore Park In- vestments Inc. BVI) sei, seit 6 Jahren im ständigen
Kontakt mit Behring stehe und dessen automatisiertes Handelssystem verwende. Die Moore
Park Gruppe, handelnd durch die III. Ltd., sei Lizenznehmerin der Redswiss Systems AG.
Ge- stützt auf die betreffende Lizenzvereinbarung habe die III. Ltd. ständig Zugang zu allen
vom Handelssystem der Redswiss Systems AG generierten Verkauf- und Kaufsignalen (BA
pag. 8.102.369.76). Kopie einer mit 15./20. April 2004 datierten Vereinbarung zwischen
Behring und G. über die vollumfängliche, definitive und unwiderrufliche Abtretung aller
noch vorhandenen Anteile und Rechte von Behring an der Moore Park Gruppe und

- 55 - deren Gesellschaften an G. In diesem Dokument wird insbesondere festgehal- ten,
dass alle Treuhandverhältnisse und alle Call-Option-Vereinbarungen, wel- che zwischen G.
und Behring je bestanden haben, vollumfänglich und unwider- ruflich erlöschen. Dieses
Dokument wurde vom Beschuldigten zusammen mit anderen Akten anlässlich seiner
Einvernahme vom 11. Oktober 2004 bei der KaPo ZH eingereicht (BA pag. 13.1.72.587).
bb) Zum Beweiswert dieser und ähnlichen Unterlagen ist Folgendes festzuhalten: Die zur
Diskussion stehenden Dokumente stehen im klaren Widerspruch zu an- deren
Beweismitteln. Im Gegensatz zu den Letzteren bestehen bei den Ersteren Hinweise darauf,
dass sie manipuliert oder sonst inhaltlich unwahr sind und es sich hierbei um Unterlagen
handelt, die vom Beschuldigten resp. auf seine Ver- anlassung hin mit dem Ziel erstellt
wurden, ihn aus der Verantwortung für die Verwaltung der Anlagegelder zu nehmen. Die
nachfolgenden Feststellungen stützen diese Annahme. cc) Zum Lizenzvertrag zwischen
QED (vertreten durch Behring) und der Moore Park Investments Inc., Bahamas (vertreten
durch D.), datiert mit 8. Dezember 2000 (BA pag. 113.064.113 ff.), gab G. an, es handle
sich dabei offenkundig um eine Fälschung. Die im Vertrag angegebene Adresse der Moore
Park Invest- ments Inc., Bahamas (British Colonial Centre of Commerce, […], Nassau)
habe im Jahr 2000 nicht existiert. Die damalige Adresse dieser Gesellschafft sei die Bank



QQ., […], Nassau gewesen. Zu diesem Zeitpunkt habe niemand wissen können, dass er
seine Büros im Jahr 2002 ins British Colonial Centre of Com- merce verlegen würde (BA
pag. 13.7.2253 f.). D. gab dazu an, er habe diesen Vertrag vermutlich auf Bitte von G. oder
B. unterschrieben. Er stellte in Abrede, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln
würde, bestätigte jedoch die Aussage von G., dass die angegebene Adresse nicht stimme
(BA pag. 13.6.488 f.). Die Aussagen von G. und D. betreffend die Adresse der Moore Park
Invest- ments Inc., Bahamas werden durch Geschäftsunterlagen dieser Gesellschaft be-
stätigt (BA pag. 7.142.811). Wichtiger noch: Die Moore Park Investments Inc., Bahamas
firmierte unter diesem Namen erst ab 19. Januar 2001, bis dato hiess die Gesellschaft JJJ.
Inc. (Certificate of Incorporation [BA pag. 7.142.810 f.]). Es ist damit erstellt, dass der
fragliche Vertrag rückdatiert ist. Beim Schreiben an die Redsafe Bank handelt es sich nach
Angaben von G. um ein Gefälligkeitsschreiben, um das ihn KKK. (CEO dieser Bank)
gebeten habe und das dazu diente, im Hinblick auf die von Behring angestrebte Banklizenz
gegenüber der EBK zu bestätigen, dass Behring keine Offshore-Aktivitäten habe.
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Diese Erklärung ist im Lichte der übrigen Beweislage schlüssig. Die Kopie der
Vereinbarung vom 15./20. April 2004 zwischen Behring und G. stellt gemäss Aussagen des
Letztgenannten eine Fälschung dar. Er (G.) habe diese Vereinbarung nie gesehen (BA pag.
13.7.2048). Die Bereitschaft des Beschuldigten, Scheinbestätigungen und rückdatierte Ver-
träge zu erstellen bzw. erstellen zu lassen, zeigt sich in aller Deutlichkeit in seiner E-Mail
vom 29. Mai 2004 an G., M., B., D. und A. (BA pag. 8.113.114.647 [elekt- ronische
Sicherstellung im Büro von B.]). Darin schlägt der Beschuldigte vor, dass K. zuhanden des
US-Amerikanischen Versicherungsunternehmens LLL. Inc. eine Bestätigung mit
weitgehend identischem Inhalt, wie das oben er- wähnte Schreiben von G. an die Redsafe
Bank, erstellt. Insbesondere sollte be- stätigt werden, dass der Beschuldigte seit dem 1.
September 2003 weder direkt noch indirekt im Besitz der Aktien der zur Moore Park
Gruppe gehörenden Ge- sellschaften (darunter die Moore Park Investments Inc. BVI) sei,
dass er nicht aufgrund einer Treuhandvereinbarung („trust agreement“) oder eines
ähnlichen Rechtsgeschäfts an den Aktien wirtschaftlich berechtigt („beneficial owner“) sei
oder eine Option oder ein sonstiges Recht auf den Erwerb der Aktien habe und dass er nicht
Begünstigter einer entsprechenden Treuhandvereinbarung oder ei- nes ähnlichen
Rechtsgeschäfts sei. Diese Angaben stehen im klaren Wider- spruch zum Inhalt der
Call-Option-Vereinbarung vom 19. August 2003 und der Treuhandvereinbarung vom 8.
September 2003 zwischen dem Beschuldigten und der G. Holding Ltd. bzw. G. (E. II.5.4).
Weiter ist der E-Mail zu entnehmen, dass der Beschuldigte nicht möchte, dass K. etwas
unterzeichne, wozu er nicht stehen könne und was ihm Probleme verursachen könnte.
Deshalb schlage er (u.a.) vor, dass sie entweder den alten „Call-Vertrag“ komplett
vernichten – er habe auch ohne ein Schriftstück volles Vertrauen in G. – oder, falls es doch
bes- ser wäre, dass ein Schriftstück existiere, einen gleichlautenden rückdatierten Vertrag
auf einen anderen Namen (z.B. T.) erstellen. Die E-Mail beweist, dass die vorstehend
erwähnten Call-Option- und Treuhandvereinbarungen entgegen der angeblichen
Vereinbarung vom 15./20. April 2004 zwischen Behring und G. Ende Mai 2004 noch
Bestand hatten. Das letztgenannte Dokument erweist sich damit als Fälschung. Anzufügen
bleibt, dass K. in der Folge, am 21. Juni 2004, die gewünschte Bestätigung zuhanden der
LLL. Inc. nach der Textvorlage des Beschuldigten tatsächlich erstellte (BA pag.
113.114.654 f.). dd) Vor diesem Hintergrund vermögen die in Frage stehenden Unterlagen
das übrige Beweisergebnis nicht zu erschüttern. Gegenteils erbringen sie den Nach-



- 57 - weis dafür, dass der Beschuldigte bemüht war, seine Rolle bei den verfahrens-
gegenständlichen Geschäften nach aussen anders darzustellen als sie tatsäch- lich war. h)
Zum Einwand des Beschuldigten und seiner Verteidigung, wonach Anlagegel- der nicht
vollständig an die Moore Park Gruppe weitergeleitet worden sein sollen, ist Folgendes
anzumerken: Aus den Akten, auf die der Beschuldigte zur Stützung seiner Behauptung ver-
weist, geht lediglich hervor, dass die Weiterleitung der Einlagen an die Moore Park
Investments Inc. BVI/Moore Park Investments (Bahamas) Inc. in den Ge- schäftsunterlagen
der involvierten Vermittlerfirmen nicht vollständig dokumentiert ist; bei einem Teil der
Investitionen fehlen die Empfangsbestätigungen der ge- nannten Moore Park
Gesellschaften. Daraus lässt sich nicht in zwingender Weise schliessen, dass die Gelder
effektiv nicht weiter geleitet worden sind. Den Aus- sagen des Beschuldigten stehen die
Aussagen aller beteiligten Vermittler und der mit der Administration des Zahlungsverkehrs
betrauten Mitarbeiterin von B., L., entgegen. Diese gaben an, alle Kundengelder (mit
Ausnahme der Einlagen auf den „managed accounts“) bestimmungsgemäss in die Moore
Park Gesell- schaften weitergeleitet zu haben (B. [BA pag. 13.5.20], C. [BA pag.
13.4.3/125], D. [BA pag. 13.6.15], E. [BA pag. 13.3.33; TPF pag. 932.131 f.], F. [BA pag.
13.2.5], L. [TPF pag. 931.111]). Im Lichte der gesamten Beweislage erachtet das Gericht
diese Angaben als glaubwürdiger als jene des Beschuldigten. Zudem spricht auch die
Gegenüberstellung des Totalbetrags der Anlagegelder, die auf die Konten der Moore Park
Investments Inc. BVI und Moore Park Investments (Bahamas) Inc. flossen (über Fr. 919.5)
mit dem Totalbetrag der zur Anklage gebrachten Investitionen (rund Fr. 800) dafür, dass
alle anklagerelevanten Inves- titionen bestimmungsgemäss weitergeleitet wurden. Im
Übrigen vermöchte der zur Diskussion stehende Einwand, selbst wenn er zutreffen würde,
nicht zu er- klären, dass Gelder, die den Moore Park Gesellschaften zugeführt wurden, was
vom Beschuldigten bezüglich des Grossteils der Gelder nicht bestritten wird, nicht
verwaltet wurden. Es würde sich somit nichts daran ändern, dass die Infor- mationen über
das „Handelssystem Behring“, aufgrund welcher die Anleger In- vestitionen tätigten,
irreführend waren. i) Zusammenfassend lässt das Beweisergebnis keinen vernünftigen
Zweifel of- fen, dass der Beschuldigte entgegen seiner Darstellung für die Verwaltung der
Anlagegelder bei der Moore Park Gruppe zuständig war und von Anfang bis zum
Zusammenbruch des Anlagesystems im Herbst 2004 zumindest über den aller- grössten
Teil der Gelder effektiv verfügte.

- 58 - 6.1.1.8 In Bezug auf „managed accounts“ ergibt sich Folgendes: a) Ein „managed
account“ ist eine besondere Anlageform, bei der ein privater oder institutioneller Kunde
einen Dritten mit der Vermögensverwaltung der Einla- gen auf einem separat geführten
Konto mandatiert (https://de.wikipedia.org/ wiki/Managed_Account, mit Verweisen auf die
Fachliteratur). Der Beschuldigte bot diese Anlageform für Investitionen ab Fr. bzw. USD
20 Mio. an (BA pag. 13.1.163, 8.116.045.1, 13.2.51, 13.5.177). Gegenstand der Anklage
sind die folgenden als „managed accounts“ konzipierten Anlagegefässe: TT. Ltd., MMM.
Ltd., E. F. & Partner AG, NN. Ltd., NNN. Ltd.

b) Die am 21. Februar 2000 auf den Bahamas gegründete TT. Ltd. war für Anle- ger
bestimmt, die vom Beschuldigten, B., D., G. und dem Vermittler AA. akquiriert werden
sollten, welche mit der Fondsgesellschaft je eine Vertriebsvereinbarung abschlossen (BA
pag. 8.113.64.131 ff.). Die TT. Ltd. hatte ihrerseits mit der Moore Park Investments Inc.
BVI ein Investment Management Agreement vom 21. Februar 2000 abgeschlossen (BA
pag. 18.108.103.155 ff.). Die Moore Park Investments Inc. BVI verwaltete das durch die



Anleger gezeichnete Kapital auf den bei der OOO. Corp./PPP. Inc., New York, geführten
„managed accounts“ der TT. Ltd. (BA pag. 18.132.6.10/15 ff.). Aus den einschlägigen
Geschäftsunterla- gen geht hervor, dass der Fund in der Zeit, in der er aktiv war (Januar
2001-April 2002), einen Verlust von rund 65% erwirtschaftete; der Nettoinventarwert (Net
Asset Value, NAV) reduzierte sich von USD 1‘000 auf USD 346 (BA pag. 5.345.6 mit
Aktenverweisen).

Am 1. Mai 2002 teilte der Beschuldigte mit einer ausdrücklich als vertraulich und nicht zur
allgemeinen Veröffentlichung bestimmten E-Mail B., G., D. und AA. mit, er habe per 30.
April 2002 die Glattstellung aller Positionen der TT. Ltd. veran- lasst, und beantragte die
Schliessung des Funds. Die Verluste wurden damit er- klärt, dass das Mindestkapital von
USD 20 Mio. nicht erreicht worden sei, was dazu geführt habe, dass das System
systematisch ganze Gruppen (der gehan- delten Produkte) ausgeschaltet habe; dadurch habe
die nötige Diversifikation ge- litten. Der Beschuldigte erklärte sich bereit, die entstandenen
Verluste zu tragen; er werde deshalb noch am gleichen Tag den fehlenden Betrag auf das
(oben thematisierte) Konto der Moore Park Investments Inc. BVI bei der Bank QQ. über-
weisen und bitte G. und B., die entsprechenden Auszahlungen an die Kunden der TT. Ltd.
vorzunehmen (BA pag. 8.116.045.001 f.).

In der Folge wurde den Kunden der TT. Ltd. offeriert, ihre Anteile in neue Aktien des
Folgefunds TT. II Ltd. zum vollen Einstandswert umzuwandeln oder ihre Ein-

- 59 - lagen in ursprünglicher Höhe zurückzuzahlen (BA pag. 8.116.054.027). Die De-
ckung des Verlusts in Höhe von rund USD 4.7 Mio. erfolgte am 4. Juni 2002 zu Lasten des
USD-Kontos der Moore Park Investments Inc. BVI bei der Bank QQ. (BA pag.
18.108.103.174, 18.10.101.262/524). Auch in diesem Zusammenhang zeigt sich somit, dass
die Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden durch Einla- gen anderer Investoren
beglichen wurden. Zudem wird einmal mehr deutlich, dass der Beschuldigte im
Innenverhältnis zu seinen Geschäftspartnern die we- sentlichen Entscheide traf und
insbesondere für die Bewirtschaftung des Anlage- kapitals durch die Moore Park
Investments Inc. BVI zuständig war, während nach aussen, den Kunden gegenüber, B. und
G. auftraten.

c) Bei den übrigen in der Anklage unter dem Titel „managed accounts“ themati- sierten
Anlagegefässen zeigt sich ein ähnliches Bild:

Bei der MMM. Ltd., deren Vermögenswerte ab Juli 2001 durch die Moore Park
Investments Inc. BVI auf einem bei der Bank AAA., Zürich, geführten „managed account“
verwaltet wurden, ist für den Zeitraum zwischen Ende 2001 und Juni 2004 eine Reduktion
des NAV von USD 1‘002 auf USD 456 ausgewiesen (BA pag. 5.143.15 mit
Aktenverweisen).

Bei der E. F. & Partner AG, deren Vermögenswerte ab Februar 2003 durch swisspulse auf
den „managed accounts“ bei OO. Ltd./PP. Ltd. verwaltet wurden, ist für den Zeitraum
zwischen Februar 2003 bis August 2004 eine negative Per- formance von -0.6% (effektiver
Kapitalverlust USD 0.15 Mio.) ausgewiesen (Zwi- schenbericht der BKP vom 22. Juni
2009 über die polizeilichen Ermittlungen im Verfahren gegen Behring Dieter und
Mitbeschuldigte [nachfolgend: Zwischenbe- richt; BA pag. 5.128.1 ff.], S. 363, mit
Aktenverweisen).



Bei der NN. Ltd., deren Vermögenswerte ab November 2003 durch swisspulse auf den
„managed accounts“ bei OO. Ltd./PP. Ltd. verwaltet wurden, ist für den Zeitraum zwischen
Dezember 2003 und Ende September 2004 eine negative Performance von -6.3%
(effektiver Kapitalverlust USD 1.8 Mio.) ausgewiesen (Zwischenbericht, a.a.O., S. 365 f.,
mit Aktenverweisen).

Die NNN. Ltd. wurde nie aktiv bewirtschaftet (Schlussbericht der BKP vom 4. Juli 2011
[BA pag. 5.143.1 ff.], S. 19 mit Aktenverweisen).

d) Aufschlussreich sind weiter die Ergebnisse der Bewirtschaftung der nicht Ge- genstand
der Anklage bildenden „managed accounts“ des Investors QQQ. und der Stiftung RRR., die
von QED betreut wurden.
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Im ersten Fall wurde in der Zeit, in der die betreffenden Konten bewirtschaftet wurden
(Oktober 2001-März 2002), eine negative Performance von -8.2% (effek- tiver
Kapitalverlust Fr. 2.55 Mio.) erzielt (Zwischenbericht, a.a.O., S. 361 mit Ak-
tenverweisen).

Im Falle der Stiftung RRR. ist für die Zeit, in der das betreffende Konto bewirt- schaftet
wurde (Anfang Dezember 2001-Ende März 2003), eine negative Perfor- mance von -54.2%
(effektiver Kapitalverlust Fr. 8.58 Mio.) zu verzeichnen (Zwi- schenbericht, a.a.O., S. 359
mit Aktenverweisen).

e) Gemäss Zwischenbericht (a.a.O., S. 38) sollen sodann in wenigen einzelnen – nicht näher
identifizierten – Fällen der Bewirtschaftung der „managed accounts“ Bruttorenditen knapp
im Gewinnbereich erzielt worden sein.

f) Fest steht nach dem Gesagten, dass die Bewirtschaftung der „managed accounts“ mit dem
„Handelssystem Behring“ überwiegend zu – teilweise massi- ven – Verlusten für Anleger
geführt hat. Die diesbezüglichen Erklärungen des Beschuldigten – Nichterreichen der
Mindestanlagegrösse (TT. Ltd., MMM. Ltd. [BA pag. 8.116.045.001, 13.1.163]),
ungünstiger Ausstiegszeitpunkt (QQQ. [BA pag. 13.1.163]) etc. – vermögen nichts daran zu
ändern, dass das „Handelssys- tem Behring“ in Wirklichkeit nie in der vorgegebenen Weise
funktioniert hat. 6.1.1.9 Zusammenfassend ist erstellt, dass die zur Anlage bestimmten
Kundengelder zum grössten Teil nicht angelegt wurden. Sofern die Gelder tatsächlich
angelegt wurden („managed accounts“), wurden, wenn überhaupt, nur sehr bescheidene
Erträge erwirtschaftet, in den meisten Fällen resultierten Verluste. Dagegen wur- den
Gelder zur Auszahlung sog. Lizenzgebühren an den Beschuldigten (über Fr. 151.5 Mio. in
der Zeit vom 1. Oktober 2001 bis Herbst 2004), von Provisionen an die Geschäftspartner
(mittlerer zweistelliger Fr.-Millionenbetrag; allein B. nahm während der gesamten Zeit
[unter Einschluss der Tolina-Geschäfte] seinen Aussagen zufolge Fr. 25. Mio. ein [BA pag.
13.5.57/61 f./112]), von Zins- und Kapitalrückzahlungen an Anleger und zur Deckung der
Geschäftskosten verwen- det. Allen diesen Geldflüssen entsprach keinerlei namhafter
tatsächlich erwirt- schafteter Ertrag. Damit steht fest, dass es sich beim
verfahrensgegenständli- chen Anlagesystem um ein Umlageverfahren (Schneeballsystem,
Ponzi scheme) gehandelt hat, das mit dem Versiegen der Geldquelle bei neuen Kunden
infolge negativer Presseberichte im Frühjahr/Sommer 2004 schlussendlich im Herbst 2004
zusammenbrach. Es war der Beschuldigte, der für die Verwaltung der An- lagegelder mit
seinem Handelssystem zuständig war und stets die Kontrolle über die Gelder, zumindest



über den grössten Teil, hatte.

- 61 - Vor diesem Hintergrund erweisen sich die in der Anklageschrift thematisierten
Informationen über das „Handelssystem Behring“ als irreführend. Der Anklage- vorwurf
hinsichtlich des Inhalts der Täuschung ist demzufolge zutreffend. 6.1.2 Mittel und Wege
der Täuschung 6.1.2.1 Die Anklage wirft dem Beschuldigten vor, die relevanten
Täuschungen auf ver- schiedenen Wegen bzw. mit verschiedenen Medien vorgenommen zu
haben bzw. vorgenommen lassen zu haben: direkt und unmittelbar durch Präsentatio- nen
im In- und im Ausland resp. durch die Aushändigung von Dokumentationen an
Anlageinteressenten; indirekt über Vermittler und Anleger, d.h. Weiterverbrei- tung der
Präsentationsinhalte über die betreffenden Personen in mündlicher Form gegenüber
Interessenten bzw. in schriftlicher Form durch Dokumentatio- nen in den Vertriebssträngen;
und schliesslich mittelbar in Form des vorgeblichen Funktionierens des Handelssystems
(Anklageschrift, S. 8-42). 6.1.2.2 Direkte und unmittelbare Täuschungshandlungen durch
Präsentationen a) Der Beschuldigte bestreitet nicht, Hunderte von Präsentationen gehalten
zu haben, anlässlich welcher er die oben aufgezählten Eigenschaften und Leis-
tungsfähigkeit seines Systems darstellte. Er gesteht im Weiteren auch zu, dass Inhalt und
Ablauf der Präsentationen mehr oder weniger standardisiert und je- weils identisch waren
(BA pag. 13.1.1179/1187; TPF pag. 930.19). Das wird be- stätigt durch die Angaben
derjenigen Vermittler, welche bei mehreren Präsenta- tionen dabei gewesen waren (z.B. D.
[BA pag. 13.1.1180]). Schliesslich wurden beim Beschuldigten Karten gefunden, auf
welchen er seinen Vortrag vorformu- liert hatte. Die Formulierungen auf diesen Karten (BA
pag. 8.102.423.4 ff.) de- cken sich mit denjenigen der bei MM. AG aufgezeichneten
Präsentation (DVD_E._F.). Die in der Anklageschrift aufgelisteten Präsentationen fanden
zwi- schen 1998 und 2004 im In- und im Ausland statt, die meisten am Domizil des
Beschuldigten zunächst in Riehen und später in Basel. b) Hingegen fehlt der Nachweis
dafür, dass der Beschuldigte die Unterlagen zu seinem System direkt an
Anlageinteressenten abgab, wie die Anklage behauptet. Dieser Umstand ist jedoch im
Ergebnis nicht erheblich, nachdem erstellt ist, dass der Beschuldigte auf anderen Wegen die
täuschenden Informationen zu seinem System verbreitete bzw. verbreiten liess (vgl. auch
die nachfolgenden Erwägun- gen).

- 62 - 6.1.2.3 Indirekte Täuschungshandlungen über Vermittler a) Der Beschuldigte soll
gemäss Anklage seine täuschenden Darstellungen des Handelssystems indirekt über die
Einwirkung auf die Vermittler und Untervermitt- ler sowie die Anleger – Direktkunden
teilweise mit Vermittlern [Club SSS., TTT. SA, HHH. Ltd., GGG. AG und andere],
Hauptvermittler B., C., D., E./F., alle je- weils mit zahlreichen Untervermittlern – unter die
Leute gebracht haben, welche ihrerseits auf Anlageinteressenten einwirkten, indem sie den
Inhalt seiner Prä- sentationen weiterverbreiteten (Anklageschrift, S. 28 ff.). Innerhalb der
Vertriebs- stränge seien die täuschenden Informationen teils mündlich teils schriftlich durch
Dokumentationen für einzelne Anlagegefässe weiterverbreitet worden. Die An- klageschrift
führt in der Folge für jeden Vertriebsstrang die Dokumentationen auf, welche bei den
Kunden verbreitet worden sein sollen (Anklageschrift, S. 30-34). b) Der äussere
Sachverhalt kann insoweit ohne weiteres wie angeklagt als be- wiesen taxiert werden. Er
wird insbesondere durch die Aussagen des Beschul- digten selbst bestätigt (TPF pag.
930.19). Soweit von Dokumentationen die Rede ist, finden sich diese zahlreich in den
Kundendossiers (exemplarisch BA pag. 15.183.35 ff., 15.1058.23 ff., 15.456.37 ff.). c)
Indirekt soll der Beschuldigte im Weiteren die täuschenden Informationen mit- tels der in



der Anklageschrift genannten generellen Darstellungen seines Han- delssystems über seine
Partner verbreitet haben (Anklageschrift, S. 35-41). Es handelt sich dabei um folgende
Dokumente: ■ „Moore Park Investments Ltd. (bzw. Inc.). Information about Moore Park
for Due Dilligence, based on the AIMA-Standard” (nachfolgend „AIMA- Bericht“;
„AIMA“ – Abkürzung für „Alternative Investment Management Association“). Die in den
Akten zahlreich in verschiedenen Fassungen vorhandenen AIMA-Berichte (vgl. z.B. die
beim Beschuldigten sicherge- stellte Fassung, BA pag. 8.102.404.026 ff.) enthalten die
wesentlichen Eckpunkte der vom Beschuldigten auch anlässlich seiner Präsentationen
gemachten Angaben zu seinem System: Geschichte des Systems, histo- rische Leistung, 2:1
Aufteilung, Risikokontrolle, RICO-Daten, etc. ■ Der bereits mehrfach zitierte Prospekt
„100 Fragen“. Dieser enthält weit- gehend dieselben Angaben wie der „AIMA-Bericht“. ■
„Moore Park Now open to investors“ (BA pag. 8.102.404.14 f., sicherge- stellt beim
Beschuldigten). Dieser Prospekt führt im Wesentlichen die

- 63 - jährlichen Renditen für die letzten 24 Jahre an (im Durchschnitt 58,60% p.a.). Im
Weiteren verweist er auf die verfügbaren Dokumente (Audit re- port 1995-1999,
AIMA-Bericht sowie die Prospekte verschiedener Fonds). ■ Übersichten über die
Performance (s. z.B. BA pag. 8.111.457.60). In die- sen eiseitigen Dokumenten sind die
Monatsergebnisse seit 1991 mit Jah- resendergebnissen zwischen 9,6% und 149,6%
(Komponente Histori- sche Rendite) mit dem Vermerk „Audited“ für die Jahre seit 1995
und eine Statistik über Risikokennzahlen seit 1991 in verschiedenen Zeitfenstern
(Komponente Risikokontrolle) ausgewiesen. d) Der Beschuldigte bestätigt, dass die in
diesen Dokumenten enthaltenen Infor- mationen über sein System im Wesentlichen mit
dem Inhalt seiner Präsentatio- nen übereinstimmen. Im Weiteren stellt er nicht in Abrede,
dass er über die Ver- breitung dieser Dokumente im Bilde und damit einverstanden war
(TPF pag. 930.20). Die Sachverhaltsbehauptung der Anklage ist auch insoweit zutreffend.
e) Abschliessend ist in diesem Zusammenhang Folgendes anzumerken: Ob die
Hauptvermittler bei der Verbreitung der täuschenden Informationen zum „Han- delssystem
Behring“ bloss als ausführende Werkzeuge des Beschuldigten mit einer unzutreffenden
Vorstellung handelten, wie von der Anklage behauptet, oder über den täuschenden Inhalt
dieser Informationen im Bilde waren, ist hier nicht zu prüfen. Inwieweit das Verhalten der
Vermittler ebenfalls als strafbar erscheint, ist nämlich ohne Einfluss auf die Frage der
Strafbarkeit des Beschuldigten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6S.37/2003 vom 5.
November 2003 E. 3.2.2 mit einer gleichgelagerten Konstellation). 6.1.2.4 Mittelbare
Täuschungshandlungen durch Vorspiegelung des Funktionierens des Handelssystems a)
Schliesslich legt die Anklage dem Beschuldigten mittelbare Täuschungshand- lungen
gegenüber Kunden, welche bereits investiert hatten, zur Last, indem er durch regelmässige
Abrechnungen über die vermeintlichen Erträge des Systems und pünktliche periodische
Zins- und Ertragsausschüttungen bzw. -gutschriften den falschen Eindruck erweckt habe,
die Anlagen seien tatsächlich gemäss dem System angelegt und würden erfolgreich
bewirtschaftet. Die Anleger seien dadurch dazu gebracht worden, ihre initialen Anlagen zu
erhöhen bzw. Folgean- lagen in nach demselben Handelssystem angeblich bewirtschaftete
Anlagege- fässe/Finanzprodukte zu tätigen (Anklageschrift, S. 41 f.).

- 64 - b) Der Vorwurf trifft in der Sache zu. Es war für zahlreiche Geschädigte wie auch
Vermittler ein wesentliches Merkmal für die Vertrauenswürdigkeit des Systems, dass
Erträge und Zinsen zu den Fälligkeitsterminen pünktlich ausgeschüttet oder gutgeschrieben
wurden. Die Kunden zogen und behielten ihr Vertrauen in das Geschäft für zusätzliche



Investitionen namentlich aus diesem zur Täuschung ein- gesetzten Umstand (vgl. z.B. BA
pag. 12.131.1.6, 12.163.1.7, 12.171.1.8/15; TPF pag. 931.46). Der Beschuldigte nahm zwar
die Auszahlungen nicht selbst vor, stellte jedoch die dafür notwendigen Gelder stets
rechtzeitig zur Verfügung. Die Abläufe waren eingespielt: Die Hauptvermittler orderten
jeweils auf Fälligkeit den gestützt auf die prozentual auf das von ihnen vermittelte Kapital
ermittelten Geldbetrag, welchen der Beschuldigte dann auf die vereinbarten
Zahlungskonten überwies bzw. durch seinen Mitarbeiter A. überweisen liess. Von dort
entrichte- ten die Vermittler die Zahlungen an ihre Kunden. Dieser Ablauf wird unter ande-
rem durch den Beschuldigten selbst im Wesentlichen bestätigt (BA pag. 13.1.27 f./216
f./1231; soweit er in diesem Zusammenhang vorbringt, er habe das für die
Quartalszahlungen benötigte Geld von den „Sammelkonten“ überwiesen bekom- men, auf
die er keinen Zugriff hatte, handelt es sich dabei nach dem in E. II.6.1.1.7e Ausgeführten
um eine Schutzbehauptung; vgl. auch Aussagen von L. [BA pag. 13.8.1 ff./17 ff. ]; ferner
Kurzbericht KWF, a.a.O., und die dort [S. 3 f.] genannten Berichte der BKP zu den
einzelnen Konten). 6.1.3 Das Tatbestandselement der Täuschung ist nach dem Gesagten
erfüllt. 6.2 Arglist 6.2.1 Unter dem Titel Arglist (Anklageschrift, Ziff. 1.1.2) wirft die
Anklage dem Beschul- digten zusammengefasst vor, er habe seine Vorgaben mit
Dokumenten unterlegt resp. unterlegen lassen; die Überprüfung der falschen Informationen
über das Anlagesystem für die Betroffenen sei teils nicht möglich gewesen, teils nicht mit
zumutbarem Aufwand und teils seien die potentiellen Investoren vom Beschul- digten von
einer Überprüfung abgehalten worden; durch das Abstimmen der Vor- gaben mit
Dokumenten aus vermeintlich unterschiedlichen (Dritt-)Quellen in sich selbst und unter
sich, den Einbezug einer Mehrzahl von Personen mit besonde- rer Glaubwürdigkeit sowie
die Vorgabe des augenscheinlichen Funktionierens des Systems habe sich mit zunehmender
Anlegerzahl eine wechselseitige Eigen- dynamik entwickelt, welche die Person des
Beschuldigten in der öffentlichen Wahrnehmung glorifizierte; sein Handelssystem sei
deshalb als seriöses, be- währtes, erfolgreiches und vertrauenswürdiges Anlagesystem
erschienen; schliesslich seien die (Haupt-)Vermittler in den einzelnen Vertriebssträngen in
besonderer Weise glaubwürdig gewesen.

- 65 - 6.2.2 Es spricht nichts dagegen, die Frage der Arglist vorliegend zunächst vom nega-
tiven Ende her zu prüfen: Sind die Geschädigten dafür, dass sie sich täuschen liessen, selber
verantwortlich? Für diese Annahme könnten die allenfalls unrea- listisch hohen
Gewinnerwartungen bei gleichzeitig hoher Sicherheit sprechen, die sie mit der Investition
verknüpften. Der Einwand wird im Grundsatz bereits dadurch entkräftet, dass die
vertraglich verbindlich zugesicherten Erträge von 6% bis 16%, in Einzelfällen bis 24% (vgl.
z.B. BA pag. 13.1.26, 13.4.86 f./320, 13.5.56 f., 13.6.126/128/147/479; TPF pag. 932.16)
zwar hoch, aber für einen Hedge Fund nicht von vornherein unrealistisch waren (vgl.
Working Paper der Universität Zürich, November 2002/Nr. 33 bezüglich Hedge Funds [BA
pag. 5.103.8; www.econstor.eu/handle/10419/76022]). Zwar wurden mit den histori- schen
Jahresabrechnungen, welche im Interessentenmilieu zirkulierten und an- lässlich der
Präsentationen von Behring auch vorgestellt wurden, ausseror- dentlich hohe Jahresrenditen
vorgespiegelt. Damit wurde jedoch nicht behauptet, dass die historisch zum Teil sehr hohen
Erträge auch für die Zukunft sicher seien. Vielmehr wurden eben die Renditen in erwähnter
Höhe zugesichert und bei be- stimmten Anlagegefässen wurde für den Fall, dass die vom
System effektiv er- zielte Rendite über die Kosten des Systems hinaus höher ausfallen
würde, eine zusätzliche fakultative Gewinnbeteiligung in Aussicht gestellt. Die Investoren
durften somit von zwar sehr guten, aber nicht unrealistischen Geschäftsumstän- den



ausgehen. Die Rechtsprechung bejahte die Arglist in anderen Schneeball- system-Fällen
auch bei wesentlich höheren Renditen als den vorliegend zur Dis- kussion stehenden (vgl.
Urteile des Bundesgerichts 6P.172/2000 vom 14. Mai 2001: Jahresrendite von 71%;
6B_1172/2013 vom 18. November 2014: monatli- che Renditen zwischen 8% und 14%).
Unter diesem Aspekt lässt sich also eine überwiegende Selbstverantwortung der Opfer nicht
begründen. 6.2.3 Auf der anderen Seite sprechen zahlreiche Elemente positiv für die
Annahme der Arglist. Sofern die Gelder nicht angelegt wurden, wie es bei den allermeisten
Investitio- nen der Fall war, liegt die Arglist bereits in der Vorspiegelung des Anlagewillens
vor; die Täuschung betraf eine innere Tatsache, die für die Kunden nicht über- prüfbar war
(vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichts 6B_446/2011 vom 27. Juli 2012 E. 7.5). Nicht
überprüfbar waren ferner die Angaben des Beschuldigten zu den „Innereien“ der
verwendeten und angeblich selbst entwickelten Software betref- fend all diejenigen
Faktoren, welche deren angebliche Marktüberlegenheit be- gründeten; insoweit berief sich
der Beschuldigte anlässlich der mündlichen Prä- sentationen auf sein Recht, dazu keine
konkreten Angaben machen zu müssen. Auf der diesbezüglichen Geheimhaltung beruhe
gerade sein Geschäftsvorteil

- 66 - und sein Geschäft überhaupt (vgl. DVD_E._F., ab 33:39). Nicht überprüfbar wa- ren
sodann die Angaben über die mit dem „Handelssystem Behring“ angeblich erzielten
Renditen und das Gesamtvolumen der verwalteten Anlagegelder. Hinzu kamen umfassende
Machenschaften, um eine seriöse Vermögensanlage vorzutäuschen. So bediente sich der
Beschuldigte professionell gestalteter Ge- schäftsunterlagen – die Anklage thematisiert in
diesem Zusammenhang geson- dert die mehrfach erwähnten „100 Fragen“, AIMA-Bericht
und „Independent audi- tor’s reports“ –, die den Anschein von Seriosität und Objektivität
vermittelten und bei welchen die Adressaten gar nicht auf die Idee kommen durften, dass –
wo überhaupt noch möglich – eine Überprüfung noch notwendig sein könnte. Insbe-
sondere erweckten die Dokumente die Vorstellung, dass das „Handelssystem Behring“ von
Dritten überprüft worden war. So wurden – um ein Beispiel zu nen- nen – im Prospekt „100
Fragen“ die weltweit tätige Gesellschaft FFF. als Revisi- onsstelle und als Referenzen u.a.
Vertreter der renommierten Schweizer Finan- zinstitute, der Bank AAAA. (100%-ige
Tochtergesellschaft der Bank BBBB.) und der Bank AAA. („alte schweizerische
Privatbank“) aufgeführt (a.a.O., S. 4 und 8 f.). Die potentiellen Investoren wurden auf die
Möglichkeit hingewiesen, den Revisionsbericht über die im Prospekt ausgewiesene
Performance des Handels- systems für den Zeitraum von 1995 bis 2000 anzufordern (a.a.O.,
S. 3). In Über- einstimmung mit dieser Offerte liess der Beschuldigte die sog. „Independent
auditor’s reports“ durch C. und N. namens der C. & N. Treuhand AG erstellen. Die C. & N.
Treuhand AG war Mitglied der Treuhand-Kammer (heute EXPERT- suisse), der
gesamtschweizerisch tätigen Standesorganisation für Wirtschafts- prüfer und
Steuerexperten, und führte dies auf ihrem Briefkopf auf. C. und N. bestätigten als
anerkannte schweizerische Buchprüfer („Swiss licensed audi- tors“), ihr Audit nach
schweizerischen Bankenrevisions-Standards („in accor- dance with Swiss banking auditing
standards“) durchgeführt zu haben (BA pag. 8.111.470.11 f./13 f., 8.111.480.16 f.,
8.111.482.1 f.). Gestützt auf diese Audits wurden die Performancezahlen öffentlich als
„audited“ bezeichnet. Es entstand damit bei Dritten, insbesondere bei interessierten
Anlegern, der Eindruck, dass diese Zahlen tatsächlich einer eingehenden Prüfung
unterzogen wurden und in dieser Höhe richtig waren. Der Beschuldigte selber machte
beispielsweis anläss- lich der erwähnten Präsentation bei MM. AG vor potenziellen
Anlegern folgende Aussage: „Wir haben nicht nur über Jahre hinweg konstant hohe Zahlen



(gemeint Renditen), wir haben in der Zwischenzeit über Jahrzehnte hinweg mit diesem
System konstant hohe Zahlen – natürlich geprüfte Zahlen.“ (DVD_E._F., ab 55:05). Wie
bereits dargelegt, basierten diese Audits in Wahrheit im Wesentli- chen auf
Selbstdeklarationen des Beschuldigten (vgl. E. II.6.1.1.7f).

- 67 - Zum Lügengebäude bzw. besonderen Machenschaften gehören weiter das elo- quente
Auftreten des Beschuldigten bei den Präsentationen, die gesamte Orga- nisation der
arbeitsteiligen Akquirierung der Kunden, die Abwicklung der Ge- schäfte durch ein selbst
für die Beteiligten schwer durchschaubares Geflecht von Offshore-Gesellschaften, der
Einbezug von renommierten Institutionen, wie etwa die Bank SS. (Depotbank für die
„Notes“), OOO. Corp., die Bank AAA. (kontofüh- rende Banken bei „managed accounts“),
FFF. (Revisionsstelle für die Fonds), um nur einige zu nennen, das Aufrechterhalten des
Anscheins des Funktionierens des Systems durch die Auszahlung angeblich erwirtschafteter
Renditen. Ob dar- über hinaus – als weiteres Arglistelement – den Hauptvermittlern eine
besondere Glaubwürdigkeit im Verhältnis zu ihren Kunden zukam und der Beschuldigte
das entsprechende Vertrauensverhältnis bewusst ausnutzte, kann offen bleiben. 6.2.4 Das
vom Beschuldigten errichtete und über Jahre aufrechterhaltene raffinierte Lügengebäude –
ein eigentlicher Lügenpalast – und seine Machenschaften wa- ren ohne weiteres geeignet,
auch geschäftserfahrene Anlagekunden irrezufüh- ren. Vor diesem Hintergrund erübrigt
sich eine Differenzierung der Kunden nach einzelnen Kategorien unter individueller
Bestimmung der zumutbaren Aufmerk- samkeit. 6.2.5 Das Tatbestandsmerkmal der Arglist
ist nach dem Gesagten erfüllt. 6.3 Irrtum 6.3.1 Die Anklage wirft dem Beschuldigten vor, er
habe durch die arglistige Täuschung bei den Geschädigten bzw. ihren Vertretern eine
Fehlvorstellung im Sinne der verbreiteten Informationen über das „Handelssystem
Behring“ erweckt bzw. zu erwecken versucht (Anklageschrift, Ziff. 1.1.3). 6.3.2 Der
Vorwurf trifft in der Sache zu. Aus den Aussagen der von der Bundesanwalt- schaft
zwischen Herbst 2014 und Frühjahr 2015 stichprobenweise und parteiöf- fentlich befragten
Geschädigten (71 Personen; die Aussagen von weiteren im Vorverfahren befragten
Geschädigten sind mangels Konfrontation nicht zum Nachteil des Beschuldigten
verwertbar) und der in der Hauptverhandlung einver- nommenen ausgewählten Privatkläger
(weitere 11 Personen) geht nahezu ein- hellig hervor, dass sich die Betroffenen durch die
thematisierten Täuschungen zu verfahrensgegenständlichen Vermögensdispositionen
verleiten liessen (exemp- larisch BA pag. 12.125.1.6/15, 12.126.1.15, 12.157.1.12,
12.178.1.7/13, TPF pag. 932.8 f./40/61 f./78 f./85).

- 68 - 6.3.3 Allerdings gaben zwei von diesen Personen an, dass sie ein Schneeballsystem
bzw. sonstiges Nichtfunktionieren des Systems vermutet und trotzdem investiert haben, in
der Absicht, rechtzeitig auszusteigen (Privatkläger CCCC. und DDDD. [12.179.16 f.,
12.183.1.7]). Auch wenn sich aus den Akten keine weiteren Hin- weise dieser Art ergeben,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auch wei- tere solche Fälle gegeben hat.
Ausgehend von den Verhältniszahlen zwischen getäuschten und nicht getäuschten Personen
unter den stichprobenweise ein- vernommenen Geschädigten muss sich dabei um einen sehr
kleinen, den ein- stelligen Prozentbereich nicht übersteigenden Teil der Anleger handeln.
6.3.4 Demnach ist das Tatbestandsmerkmal des Irrtums – unter Vorbehalt der thema-
tisierten Ausnahmefälle (zur diesbezüglichen Rechtsfolge vgl. II.E. 7) – erfüllt. 6.4
Vermögensverfügung und Schaden 6.4.1 Unter Ziffer 1.1.4 schildert die Anklage primär
gesondert nach Vertriebssträngen, d.h. nach Hauptvermittlern und sog. „Direktkunden“,
und sekundär nach diversen Anlagegefässen – Investitionsvereinbarungen,



Treuhandverträge, Darlehen, Fonds, Notes etc. –, auf welchen Kanälen und gestützt auf
welche Verpflich- tungsgeschäfte die Anleger Gelder in das Anlagesystem des
Beschuldigten ein- gebracht haben. Die Anklage unterscheidet dabei zwischen initialen
Verträgen, Aufstockung im Rahmen bestehender Verträge, Wiederanlage und
Übertrag/Um- schichtung in ein anderes Anlagegefäss. Die einzelnen Transaktionen sind in
den Anhängen 4.1-4.5 (Excel-Tabellen) zur Anklageschrift aufgelistet. Die Anklage rechnet
dem Beschuldigten das Total der von den Anlegern tatsäch- lich geleisteten bzw. zu
leistenden Anlagebetreffnisse in Höhe von mindestens Fr. 800 Mio. (unter Einschluss der
vor 1. Oktober 2001 getätigten Investitionen) als Schaden zu (Anklageschrift, Ziff. 1.1.5).
6.4.2 Es ist durch die in der Anklageschrift referenzierten Akten (Verträge, Anlagepros-
pekte etc.) erstellt und vom Beschuldigten nicht bestritten, dass die Anlagege- fässe, in
welche die Kundengelder eingebracht wurden, nach dem „Handelssys- tem Behring“
bewirtschaftet werden sollten. Die in den Anhängen zur Anklage- schrift aufgelisteten
einzelnen Transaktionen sind – unter Vorbehalt nachfolgen- der Ausführungen – ebenfalls
durch die entsprechenden Aktenverweise belegt. Bei der Anlegerin EEEE. fehlt in der
Excel-Tabelle der Bundesanwaltschaft in der Zelle „Verfügungsbetrag“ ein Eintrag;
aufgrund der in der Tabelle enthaltenen Angaben zur Anlagesumme gemäss Vertrag und
zum Valutadatum sowie des
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Einlage (Fr. 50‘000.--) erbracht wurde. Es handelt sich hierbei um ein Ver- sehen, das
aufgrund der Angaben in der Anklageschrift leicht erkennbar ist; die Berücksichtigung der
fraglichen Investitionen tangiert das Anklageprinzip nicht.

Die auf den „managed accounts“ der E. F. & Partner AG (E. II.6.1.1.8a) verwal- teten
Anlagegelder sind in den Anhängen zur Anklageschrift doppelt ausgewie- sen: zum einen
als Einlagen der einzelnen Kunden (Anhang 4.5: „E./F.“), zum anderen als Einlage der E. F.
& Partner AG (Anhang 4.1: „Direktkunden“). Letz- tere ist nicht separat zu
berücksichtigen.

Die zahlreichen Überträge der Investitionen von einem zum anderen Anlagege- fäss sind
nicht tatbestandsmässig, da die betreffenden Gelder zum fraglichen Zeitpunkt bereits in der
Verfügungsmacht des Beschuldigten standen. Infolge der eingetretenen Verjährung werden
für das Urteil die Vermögensdispo- sitionen ab dem 1. Oktober 2001 berücksichtigt. Sie
sind im integrierenden An- hang des Urteils aufgelistet. Allfällige Ungenauigkeiten im
Einzelfall wären ange- sichts der Dimension des Falls (mehrere Tausend Transaktionen,
über 1700 Ge- schädigte, dreistelliger Fr.-Mio.-Schadensbetrag) für das Ergebnis
unerheblich. 6.4.3 Wie bereits mehrfach dargelegt, betrieb der Beschuldigte ein
Umlageverfahren, in dem die von Kunden angelegten Gelder zweckwidrig zur Deckung der
Ver- bindlichkeiten gegenüber früheren Anlegern, für sog. Lizenzgebühren des Be-
schuldigten bzw. seiner Firmen, Vermittlerprovisionen und andere Betriebskos- ten
verwendet wurden. Für die jeweiligen Anleger ist somit bereits mit der Ver-
mögensdisposition ein Schaden entstanden, da der Ist-Bestand der Anlagegel- der nur einen
Teil des Soll-Bestands betragen hat. Sofern die Gelder tatsächlich angelegt wurden
(„managed accounts“), war der Rückleistungsanspruch der In- vestoren dadurch gefährdet,
dass die Gelder mit dem eingesetzten Handelssys- tem nicht, wie vorgegeben, weitgehend
risikolos und gewinnbringend bewirt- schaftet werden konnten. Es bestand demnach für
sämtliche Anleger von vorn- herein keine objektive Gewähr für volle Rückleistung. Die
Höhe des Schadens lässt sich allerdings nicht genau beziffern, da es unmöglich ist, eine



nach buch- halterischen Prinzipien angezeigte Abschreibung zu berechnen. Die Annahme
des Schadens in Bezug auf das gesamte eingezahlte Kapital (über Fr. 600 Mio.) lässt sich
jedenfalls bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht überzeugend begründen; in
Anbetracht der im Anlagesystem vorhandenen Mittel können die Ansprüche der Investoren
auf Rückleistung nicht von vornherein als vollumfäng- lich wertlos qualifiziert werden. Im
Ergebnis geht das Gericht von einem ge- schätzten Gesamtschaden im mittleren
dreistelligen Fr.-Mio.-Betrag aus.
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Beschuldigte über Jahre hinweg mit grossem Aufwand ein Schneeballsystem betrieben und
zu die- sem Zweck ein raffiniertes Lügengebäude errichtet und aufrechterhalten hat. Wie
bei jedem Schneeballsystem war es nur eine Frage der Zeit, bis sein Anlagesys- tem
kollabieren würde. Es muss dem Beschuldigten von Anfang an klar gewesen sein, dass die
Ansprüche der Investoren auf Rückleistung ihrer Einlagen erheb- lich geschmälert waren.
Es steht damit ausser Frage, dass er mit direktem Vor- satz handelte. Weiter steht fest, dass
der Beschuldigte sich und seinen Geschäftspartnern Ver- mögensvorteile in dreistelliger
Millionenhöhe (Akontozahlungen für Lizenzgebüh- ren in Höhe von über Fr. 151.5 Mio.,
Provisionen im mittleren zweistelligen Fr.- Mio.-Betrag [vgl. E. II.5.6 und II.6.1.1.9])
unmittelbar aus dem Vermögen der Ge- schädigten verschaffte (Stoffgleichheit). Diese
Vermögensverschiebungen stan- den klarerweise im Widerspruch zur Rechtsordnung, was
für den Beschuldigten ohne weiteres erkennbar war. Er handelte somit mit unrechtmässiger
Bereiche- rungsabsicht. 7. Zwischenfazit zum Grundtatbestand des Betrugs Als
Zwischenfazit ist festzuhalten: Der Beschuldigte hat bei den inkriminierten Geschäften mit
Ausnahme von wenigen Fällen, in denen Anlagekunden nicht dem Irrtum unterlagen, alle
objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des Betrugs erfüllt. Er hat sich insoweit
jeweils des vollendeten Betrugs schuldig gemacht. In Fällen, in denen die Anleger die
Einlagen erbracht haben, obwohl sie zumindest damit gerechnet haben, dass das
„Handelssystem Behring“ nicht funktionieren würde, ist ein Versuch im Sinne von Art. 22
Abs. 1 StGB gegeben; der Beschuldigte hat insoweit alle subjektiven Tatbestandselemente
erfüllt, ohne dass der Tatbestand des Betrugs vollständig verwirklicht wäre. Wie
nachstehend zu zeigen sein wird, hat der Beschuldigte gewerbsmässig gehandelt. Versuchte
Straftaten gehen im vollendeten gewerbsmässigen Delikt auf (vgl. BGE 124 IV 113 E. 2d).
8. Gewerbsmässigkeit Dem Beschuldigten wird gewerbsmässiges Handeln im Sinne von
Art. 146 Abs. 2 StGB vorgeworfen (Anklageschrift, Ziff. 1.1.7). Dafür ist berufsmässiges
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erheblichen Aufwand zur Tatverübung aufwendet, innerhalb eines be- stimmten Zeitraums
häufig handelt und dabei Einkünfte anstrebt resp. erzielt, welche einen wesentlichen Teil
seiner realen Lebensführungskosten abdecken (BGE 123 IV 113 E. 2c). Es ist offensichtlich
und wird vom Beschuldigten auch nicht bestritten, dass er die inkriminierte Tätigkeit nach
Art eines Berufs ausübte. Zu erwähnen sind hier insbesondere folgende Umstände: Der
Beschuldigte vermarktete sein Handels- system, nach dem die akquirierten Kundengelder
angeblich verwaltet werden sollten, über eine Firma (QED/swisspulse), bei der er als
Direktor bzw. CEO an- gestellt war (BA pag. 8.102.29.25, 8.102.110.391); er hielt eine
Vielzahl von Prä- sentationen vor potentiellen Anlegern ab (TPF pag. 930.6/12), erstellte
Quar- talsabrechnungen, veranlasste Zins- und Kapitalauszahlungen an die Anleger (TPF
pag. 930.48/66/68); er erwirtschaftete aus den inkriminierten Geschäften Einnahmen in
dreistelliger Millionenhöhe und bestritt damit seinen Lebensunter- halt (TPF pag.



930.18/24/55). Die Gewerbsmässigkeit ist damit gegeben. 9. Ergebnis Der Beschuldigte ist,
soweit das Verfahren nicht infolge Verjährung eingestellt wird, des gewerbsmässigen
Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 StGB schuldig zu sprechen. 10.
Eventualanklage Bei diesem Ergebnis erübrigt sich die Prüfung der Eventualanklage der
qualifi- zierten Veruntreuung. III. Geldwäscherei 1. Gemäss Art. 305bis Ziff. 1 StGB macht
sich der Geldwäscherei schuldig, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die
Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu
vereiteln, die, wie der Täter weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren.
Durch Geldwäscherei wird der Zugriff der Strafbehörden auf die Verbrechens- beute
vereitelt. Tatobjekt sind alle Vermögenswerte, die aus einem Verbrechen
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begangen werden (BGE 120 IV 323 E. 3c; 124 IV 274 E. 3; Urteil des Bundesge- richts
6B_1046/2015 vom 28. April 2016 E. 3.3). Gemäss Art. 305bis Ziff. 2 StGB liegt ein
schwerer Fall der Geldwäscherei insbe- sondere vor, wenn der Täter als Mitglied einer
Verbrechensorganisation handelt (lit. a), als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur
fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat (lit. b) oder durch
gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn
erzielt (lit. c). Aus der Formulierung des Gesetzes („insbesondere“) ergibt sich, dass es sich
nicht um eine abschliessende Aufzählung handelt. Auch andere als die auf- gezählten
schweren Fälle sind denkbar. Dabei müssen die Taten in objektiver und subjektiver
Hinsicht gleich schwer wiegen wie die im Gesetz genannten Bei- spiele (Urteile des
Bundesgerichts 6B_535/2014 vom 5. Januar 2016 E. 3.2.1; 6B_217/2013 vom 28. Juli 2014
E. 4.1; 6B_1013/2010 vom 17. Mai 2011 E. 6.2). 2. Die Bundesanwaltschaft wirft dem
Beschuldigten Verschieben von Vermögens- werten vor, die er als Vortäter in der
vorstehend in E. II thematisierten betrügeri- schen Weise erlangt haben soll. Im Einzelnen
werden dem Beschuldigten fol- gende Transaktionen zur Last gelegt: - Lohnzahlungen in
der Gesamthöhe von Fr. 1.821 Mio., die sich der Beschul- digte als
einzelzeichnungsberechtigter Direktor der QED/Redsafe/swisspulse unter dem Scheintitel
von Anstellungsverträgen im Zeitraum zwischen Januar 2001 und Oktober 2004 habe
ausrichten lassen; - Erwerb von Sachwerten (Uhren, Schmuck, Wein etc.) im Gesamtwert
von rund Fr. 5.5 Mio. im Zeitraum zwischen August 2001 und Juni 2004; - Zahlung einer
(Teil-)Prämie der National Lebensversicherungsgesellschaft in Höhe von Fr. 23‘944.20 am
30. Juli 2001; - 2 Barbezüge in Höhe von Fr. 450‘500.-- von den Konten des Beschuldigten
und seiner Ehefrau am 23. September 2004; - Übergabe von Bargeld in Höhe von Fr.
250‘000.-- an den ehemaligen Mitar- beiter des Beschuldigten A. zu einem nicht genau
bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Oktober 2005 und Februar 2006 zum Zwecke der
selbständigen Fortführung von Wertpapiergeschäften (Anklageschrift, Ziff. 1.2).
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Handlungen, den Tatbestand der qualifizierten Geldwäscherei erfüllen. 4. Als
Qualifikationsgrund kommen vorliegend – wie von der Bundesanwaltschaft angenommen
(TPF pag. 925.853) – Gewerbsmässigkeit nach Art. 305bis Ziff. 2 lit. c StGB oder ein
schwerer Fall der unspezifischen Art in Betracht. 4.1 Die Elemente der Gewerbsmässigkeit
nach Art. 305bis Ziff. 2 lit. c StGB sind die- selben, wie sie für das gewerbsmässige
Handeln bei Vermögensdelikten voraus- gesetzt sind. Der Täter handelt gewerbsmässig,
wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus
der Häufigkeit der Ein- zelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den



angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art
eines Berufes ausübt. Wesentlich ist, dass der Täter sich darauf einrichtet, durch sein
deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen nam- haften
Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung darstellen, und dass er die Tat bereits
mehrfach begangen hat (BGE 129 IV 188 E. 3.1.2; Urteil des Bundes- gerichts
6B_1013/2010 vom 17. Mai 2011 E. 6.2). Der Beschuldigte hat erhebliche finanzielle
Vorteile erzielt. Sie sind ihm jedoch aus den Taten zugeflossen, derentwegen er vorliegend
des gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen wurde, nicht aus den angeklagten
Geldwäscherei- handlungen selbst. Die Gewerbsmässigkeit ist hier bei der Vortat gegeben,
nicht aber bei der Geldwäscherei. Ein schwerer Fall i.S.v. Art. 305bis Ziff. 2 lit. c StGB
liegt folglich nicht vor. 4.2 Ein schwerer, im Gesetz nicht explizit geregelter Fall der
Geldwäscherei ist in der bundesgerichtlichen Praxis bisher, soweit ersichtlich, in einem
einzigen Fall, nämlich im nicht publizierten Urteil 6B_1013/2010 vom 17. Mai 2011 bejaht
wor- den. Gegenstand waren Handlungen, welche der Täter im Rahmen seiner an-
waltlichen Tätigkeit verübt hatte, um drei aus einem Anlagebetrug stammende Checks
einzulösen und die Gelder auf seinen Klienten zurück zu übertragen. Das Bundesgericht
erwog insbesondere, dass bei einem Deliktsbetrag von rund Fr. 3.4 Mio., der Eröffnung und
Verwaltung eines Bankkontos eigens zum Zwecke der Geldwäscherei, der Ausübung der
deliktischen Tätigkeit während rund dreieinhalb Monaten, der Vornahme einer Reihe von
Weiterleitungstrans- aktionen und der Erzielung eines Honorars von Fr. 20‘000.-- für
dieselben das objektive Tatbild mit der gewerbsmässigen Geldwäscherei vergleichbar sei
(a.a.O., E. 6.3).
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licherweise waren jedoch die spezifischen Kriterien von Tathäufigkeit und Mittel- aufwand
nicht erfüllt. Indessen scheint für das Bundesgericht auch für den un- spezifischen schweren
Fall das Element des berufsmässigen Handelns und des dadurch erzielten Gewinns
essentiell zu sein. Auch das Bundesstrafgericht hat einen durch berufsmässiges Handeln
erzielten Gewinn als unverzichtbar für die Qualifikation erklärt (TPF 2014 1 E. 9.2; Urteil
SK.2013.32 vom 4. Februar 2014 E. 7.2) und das Bundesgericht ist ihm darin jeweils
gefolgt (Urteile 6B_217/2013 vom 28. Juli 2014 E. 4.3 und 6B_535/2014 vom 5. Januar
2016 E. 3.2.3). Dieses Element fehlt auch hier. Im Ergebnis sind vorliegend keine Elemente
auszumachen, welche den ange- klagten Handlungen ein Gewicht gäben, das den
spezifischen Gründen von Art. 305bis Ziff. 2 lit. a-c StGB gleich kommen und einen
schweren Fall der unspe- zifischen Art begründen würden. Das ist umso weniger
anzunehmen, als ein sol- cher Fall im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz von Art. 1
StGB nur mit grosser Zurückhaltung bejaht werden darf (ACKERMANN, in Schmid
[Hrsg.], Kom- mentar Einziehung, Band I, 1998, S. 599 Rn. 440; GRABER,
Geldwäscherei, Diss. Bern 1990, S. 153 f.), zumal der Gesetzgeber inzwischen die
entsprechende Qualifikation in Art. 19 Abs. 2 BetmG, die für die Praxis zu Art. 305bis Ziff.
2 StGB wegleitend war, aufgegeben hat (vgl. hierzu ALBRECHT, Die Strafbestimmungen
des Betäubungsmittelgesetzes, 3. Aufl., 2016, Art. 19 N 184). 4.3 Die Voraussetzungen
eines schweren Falls der Geldwäscherei sind demnach in casu nicht erfüllt. 5. Die
Strafverfolgung wegen einfacher Geldwäscherei verjährt nach den zur jewei- ligen Tatzeit
massgeblichen Bestimmungen in jedem Fall in 7.5 resp. 7 Jahren nach der Tatausführung
(Art. 70 al. 3 i.V.m. Art. 71 und Art. 72 Ziff. 2 aStGB in der bis 30. September 2002
geltenden Fassung resp. Art. 70 Abs. 1 al. 3 i.V.m. Art. 71 aStGB in der von 1. Oktober
2002 bis 31. Dezember 2006 geltenden Fas- sung). Die angeklagten



Geldwäschereihandlungen liegen rund 10 oder mehr Jahre zurück und sind somit verjährt.
Demzufolge ist das Verfahren in diesem Anklagepunkt einzustellen (Art. 329 Abs. 4 und 5
StPO). IV. Strafzumessung 1. Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des
Täters zu. Es berück- sichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie
die Wirkung

- 75 - der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden bestimmt
sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffe- nen Rechtsguts, nach
der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach,
wie weit der Täter nach den inneren und äusse- ren Umständen in der Lage war, die Tat zu
vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). Das Gesetz führt weder alle in Betracht zu ziehenden
Elemente detailliert und ab- schliessend auf, noch regelt es deren exakte Auswirkungen bei
der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die
ver- schiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 mit
Hinweisen). 2. Der Beschuldigte ist wegen gewerbsmässigen Betrugs gemäss Art. 146 Abs.
2 StGB zu bestrafen. Die Strafdrohung für dieses Delikt lautet auf Freiheitsstrafe von bis zu
10 Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen. 3.

3.1 Bezüglich der Tatkomponente fällt vor allem das enorme Ausmass des vom Be-
schuldigten verschuldeten deliktischen Erfolgs ins Gewicht: er hat über 1700 Per- sonen um
insgesamt einen mittleren dreistelligen Fr.-Mio.-Betrag geschädigt. Der den Anlegern
letztlich tatsächlich entstandene Verlust lässt sich zwar nicht bestimmen, doch muss es sich
in Anbetracht der zweckwidrig abdisponierten Summen (Lizenzgebühren für den
Beschuldigten, Provisionen für die Haupt- und Untervermittler, Zins- und
Kapitalrückzahlungen an Kunden, die ihre Einlagen vor dem 1. Oktober 2001 erbrachten,
sowie an Anleger im Tolina-Kontext) ebenfalls um einen dreistelligen Millionenbetrag
handeln. Erschwerend wirkt sich aus, dass es sich bei einem Teil der Geschädigten um
Menschen aus eher bescheidenen finanziellen Verhältnissen handelte; sie wurden um
existentielle Beträge ihrer Zu- kunftsvorsorge geprellt (exemplarisch TPF pag. 932.61/64).
Auf der anderen Seite ist leicht verschuldensmindernd zu berücksichtigen, dass zahlreiche
Ge- schädigte die Anlage aus reinem Gewinnstreben und Gier tätigten (z.B. BA pag.
12.123.1.12, 12.155.1.113, 12.170.1.13); bei einzelnen Anleger war gar das dem Fiskus
vorenthaltene Geld im Spiel (z.B. TPF pag. 932.42). Dass ein Teil der Handlungen im
Stadium des Versuchs geblieben ist, kann im Rahmen der Ge- werbsmässigkeit bei der
Strafzumessung vernachlässigt werden (Urteil des Bun- desgerichts 6B_1223/2013+
6B_24/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 5.2), zumal es sich dabei um einen sehr kleinen Teil
gehandelt haben muss vgl. E. II.6.3.3). Hinsichtlich der Art und Weise der Tatbegehung ist
Folgendes anzumerken: Die deliktische Tätigkeit des Beschuldigten erstreckte sich über
einen Zeitraum von rund 3 Jahren. Während dieser Zeit hat er mit grossem Aufwand eine
raffinierte
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Ausgeführte (E. II.6.2.3) verwiesen werden – aufgebaut und in Gang gehalten. Besonders
verwerflich ist, dass der Beschuldigte, indem er sich nach aussen bloss als Lizenzgeber für
die Verwendung seines Handelssystems und Lieferant von Handelssignalen inszenierte,
versuchte, seine tragende Rolle bei den Anla- gegeschäften zu verschleiern und die alleinige
Verantwortung für die Verwen- dung der Anlagegelder seinen Geschäftspartnern
zuzuschieben. Sein Verhalten zeugt insgesamt von einer grossen kriminellen Energie und
Rücksichtslosigkeit. Die Beweggründe des Beschuldigten waren primär finanzieller Natur;



mit den einbezahlten Kundengeldern finanzierte er sich und seiner Ehefrau einen luxuri-
ösen Lebensstandard (illustrativ hierfür die bei ihm sichergestellten Wein- und
Luxusuhren-Sammlungen im Wert von mehreren Millionen Franken). Daneben spielte aber
auch der Geltungsdrang eine Rolle; der Beschuldigte präsentierte sich als einer der
weltbesten Trader (so auch vor Schranken: TPF pag. 930.70) und liess sich von seiner
Umgebung regelrecht als Finanzgenie in Szene setzen (exemplarisch hierfür die
Vorstellung des Beschuldigten durch E. und F. anläss- lich der erwähnten Präsentation bei
MM. AG [vgl. E. II.6.1.1.2a; bereits die ein- leitenden Worte des Beschuldigten lauteten:
„Mein Name ist Dieter Behring. Ich bin der, der das, was ich Ihnen nun zeigen werde, in
den letzten 25, ja schon 27 Jahren, entwickelt hat. Ich schlage Folgendes vor: Ich zeige
Ihnen zuerst worum es geht, und nachher haben Sie die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen.
Fragen Sie alles, was Sie interessiert, Sie werden nicht so schnell wieder so nah an mich
rankommen“]; vgl. auch Aussagen von M.: Behring sei für seine Geschäftspartner ein Guru
gewesen; er habe sie ein paar Mal erlebt, als sie bei Behring sassen; es sei ihm
vorgekommen, wie beim Abendmahl Jesu; der Grosse vorne und da- hinter die Jünger, die
alles abnickten, was der Grosse sagte [TPF pag. 931.133]). Insgesamt waren die
Beweggründe des Beschuldigten krass egoistisch. Das Tatverschulden wiegt nach dem
Gesagten sehr schwer. 3.2 Täterkomponente: Der heute 61-jährige Beschuldigte ist
schweizerischer Staats- angehöriger. Nach der obligatorischen Schule machte er eine Lehre
als Che- mielaborant, erwarb die Wirtschaftsmatura in einem Fernkurs und absolvierte in
der Folge verschiedene Weiterbildungen (u.a. in den Bereichen EDV, Marketing,
Versicherung, Finanzen, Verhaltenspsychologie, Rhetorik). Gemäss eigenen An- gaben
machte der Beschuldigte bereits als Lehrling erste Erfahrungen im Bör- senhandel (BA pag.
8.1.02.416.15, 13.1.77 ff.; TPF pag. 930.6 ff.). Seine berufli- che Laufbahn umfasst
zahlreiche Stationen, auf die hier nicht näher einzugehen
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schuldigte ab Mitte der 1980-er Jahre massgeblich an der Gründung und Betrieb
verschiedener im Finanz- und Lebensversicherungsbereich tätiger Firmen betei- ligt war,
über die jeweils nach einer relativ kurzen Betriebsdauer Konkurs eröffnet wurde
(Zwischenbericht, a.a.O., S. 49 ff., mit Aktenverweisen). Aktuell ist er bei einem
Forschungsinstitut in Basel in einem Teilpensum angestellt (TPF pag. 930.9). Der
Beschuldigte ist seit 1979 mit H. verheiratet. Das Ehepaar ist kinderlos (BA pag.
8.102.416.15). Der Beschuldigte und seine Ehefrau erzielen zusammen ein jährliches
steuerbares Einkommen von ca. Fr. 100‘000 netto. Das Vermögen des Ehepaars beträgt ca.
Fr. 20‘000 (TPF pag. 261.8, 930.9). Gemäss Betreibungs- registerauszug vom 14. April
2016 bestehen gegen den Beschuldigten keine of- fenen Verlustscheine (TPF pag. 261.5).
Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft (BA pag. 3.1.136). Er ist aufgrund diverser
chronischer Leiden gesundheitlich ange- schlagen (TPF pag. 930.9 f.). Der schlechte
Gesundheitszustand des Beschuldigten ist unter dem Aspekt der Strafempfindlichkeit leicht
strafmindernd zu berücksichtigen. Im Übrigen ergeben sich aus seinem Vorleben und den
persönlichen Verhältnissen weder belastende noch entlastende Momente. Die
Vorstrafenlosigkeit wirkt sich neutral aus, ebenso das straffreie Verhalten seit der Tat (BGE
136 IV 1 E. 2.6.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_638/2012 vom 15. Juli 2013, E. 3.7). Der
Beschuldigte zeigte sich im Strafverfahren weder geständig noch liess er Einsicht und Reue
erkennen. Vielmehr beharrte er gegen alle Evidenz auf seiner Version, wonach andere,
nicht er, für die den Anlegern entstandenen Verluste verantwortlich seien. Er hat zwar in
der Hauptverhandlung erklärt, er sei unab- hängig vom Ausgang des Verfahrens damit



einverstanden, dass die bei ihm be- schlagnahmten Vermögenswerte zu Gunsten der
Geschädigten verwendet wür- den (TPF pag. 930.89 f.). Angesichts des nicht vorhandenen
Schuldbewusst- seins kann diese Erklärung jedoch nicht als Ausdruck echter Reue gedeutet
wer- den. Sein Prozessverhalten kann dem Beschuldigten zwar nicht zur Last gelegt
werden, es lässt sich daraus aber auch nichts zu seinen Gunsten ableiten. 3.3 In Abwägung
der dargelegten Strafzumessungsgründe erscheint eine Freiheits- strafe im obersten Bereich
des Strafrahmens von Art. 146 Abs. 2 StGB als ange- messen.
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betracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in
dieser Zeit wohl verhalten hat. Nach der Rechtsprechung ist dieser Milde- rungsgrund auf
jeden Fall zu beachten, wenn 2/3 der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 147 E.
3.1). Diese Voraussetzungen sind vorliegend klar erfüllt. Die zeitjüngsten Straftaten des
Beschuldigten liegen mehr als 12 Jahre zurück. Es sind somit mindestens rund 4/5 der in
casu massgeblichen 15-jährigen Ver- jährungsfrist verstrichen. Der Beschuldigten hat sich
in dieser Zeit nichts zuschul- den kommen lassen. Dies führt zu einer erheblichen
Strafreduktion (vgl. IV.3.6). 3.5

3.5.1 Im Rahmen der Strafzumessung sind die Verfahrensdauer und deren Wirkung auf den
Beschuldigten zu berücksichtigen. Das in Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 14
Ziff. 3 lit. c UNO-Pakt II sowie in Art. 5 StPO verankerte Beschleu- nigungsgebot
verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren während seiner ge- samten Dauer zügig
voranzutreiben. Der Beschuldigte soll nicht länger als not- wendig den Belastungen des
Strafverfahrens ausgesetzt sein (BGE 133 IV 158 E. 8; Urteil des Bundesgerichts
6B_1076/2009 vom 22. März 2010 E. 2.2). Die Beurteilung der Verfahrensdauer entzieht
sich allerdings starren Regeln. Welche Zeitspanne angemessen ist, hängt von den
Umständen des Einzelfalles ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Dabei sind
insbesondere die Komplexität des Falls, dessen Behandlung durch die Behörden sowie das
Verhalten des Be- schuldigten zu berücksichtigen (BGE 130 IV 54 3.3.3).
Verfahrensverzögerun- gen, die der Beschuldigte selber, und sei es auch durch zulässiges
Prozessver- halten, verursacht hat, sind nicht zu berücksichtigen
(WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 47 StGB N 183).
Verfahrensverzögerungen oder eine überlange Verfahrensdauer können nachträglich nicht
geheilt werden und führen deshalb in der Regel zu einer Strafreduktion, gegebenenfalls zu
einem Verzicht auf Bestrafung oder sogar zu einer Verfahrenseinstellung (BGE 133 IV 158
E. 8). 3.5.2 Zum Zeitpunkt der Urteilseröffnung im Strafpunkt liegt die Verfahrensdauer bei
rund 12 Jahren. Die lange Dauer erklärt sich zum Teil objektiv durch den ausser-
gewöhnlichen Umfang und die Komplexität des Verfahrens mit rund 1300 Ver-
fahrensbeteiligten aus dem In- und Ausland und einem Aktenbestand von knapp 1000
Bundesordnern mit Hauptakten und über 1700 Bundesordnern mit Bank- unterlagen und
Sicherstellungsakten. Es mussten Geschäftsvorgänge unter- sucht werden, in die zahlreiche
Personen, Offshore-Gesellschaften und Bankin- stitute, zu einem grossen Teil ausländische,
involviert waren. Vielfach mussten die Beweismittel in verschiedenen Ländern auf dem
(zeitaufwändigen) Rechts- hilfeweg erhoben werden.
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des Verfahrens beigetragen. Zu erwähnen ist hier insbesondere seine aus- geprägte
Beschwerdefreudigkeit; im bisherigen Verlauf des Verfahrens hat er knapp 60
Beschwerden gegen Prozesshandlungen und Entscheide der Strafbe- hörden erhoben, die



grossmehrheitlich von den Beschwerdeinstanzen abschlä- gig entschieden wurden. Wohl
übte der Beschuldigte damit die ihm zustehenden prozessualen Rechte aus, doch kann die
daraus resultierte Verzögerung des Verfahrens nicht dem Staat angelastet werden. Der
Fortgang des Verfahrens wurde zudem durch das unkooperative Verhalten des
Beschuldigten gegenüber seinen amtlichen Verteidigern und den dadurch provozierten
mehrfachen Wech- sel der Verteidigung beeinträchtigt (vgl. E. I.3.5). Ferner liegt die
Mitverantwortung für die lange Dauer des Vorverfahrens auch bei der Bundesanwaltschaft.
Zwar kann ihr keine Untätigkeit über eine ehebliche Zeitspanne vorgeworfen werden, doch
fehlte es offenbar über längere Zeit an angemessenen Ressourcen, was nicht zuletzt durch
die Bestimmung einer neuen Verfahrensleitung und die Einsetzung der Task Force durch
die Ge- schäftsleitung der Bundesanwaltschaft im September 2012 manifestiert wurde (BA
pag. 16.20.27). Der Wechsel der Verfahrensleitung führte in der Folge zwangsläufig zu
einer weiteren Verfahrensverzögerung, musste sich doch das neue Team in das
ausserordentlich umfangreiche Dossier einarbeiten. Der Ver- letzung des
Beschleunigungsgebots ist mit einer deutlichen Strafminderung Rechnung zu tragen. 3.6
Infolge des Zeitablaufs (im Sinne von Art. 48 lit. e StGB) und der überlangen
Verfahrensdauer ist eine Reduktion der Strafe um ca. einen Drittel angezeigt. 3.7 Die
Verteidigung thematisierte in der Hauptverhandlung eine massive Vorverur- teilung des
Beschuldigten in den Medien (TPF pag. 925.915/1291). Nach der Rechtsprechung ist
diesem Aspekt je nach Schwere bei der Strafzumessung Rechnung zu tragen. Der
Beschuldigte hat indes darzulegen, dass und inwiefern die Berichterstattung ihn
vorverurteilt habe (BGE 128 IV 97 E. 3b/aa-bb; Urteile des Bundesgerichts 6B_1132/2016
vom 7. März 2017 E. 8.4.1; 6B_1110/2014 vom 19. August 2015 E. 4.3). Der vorliegende
Straffall findet in den Medien eine relativ grosse Resonanz. Die Verteidigung hat indes
nicht dargelegt und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass und inwiefern die
Berichterstattungen die Grundsätze der Unschuldsvermutung verletzt hätten. Berichte über
eine laufende Strafuntersuchung stellen nicht per se eine Vorverurteilung dar. Der
Beschuldigte musste damit rechnen, dass seine Machenschaften bei Bekanntwerden in den
Medien reges Echo finden würden. Er hat durch sein Handeln das Interesse der
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das Strafverfahren selbst öffentlichkeitswirksam thematisiert, so insbeson- dere auf seiner
Website (www.venceremos.ch), auf der er zahlreiche Verfahrens- akten veröffentlicht hat.
Im Übrigen haben die Medien wiederholt auch seinen Standpunkt wiedergegeben (so z.B.
Die Weltwoche vom 11. April 2006: „Überle- ben macht Spass“ [BA pag. 17.3.280 ff.]).
Gründe für eine Strafminderung wegen Vorverurteilung durch die Medien liegen demnach
nicht vor. 4. Im Lichte aller dargelegten Faktoren erscheint im Ergebnis eine Freiheitsstrafe
von 5 Jahren und 6 Monaten als angemessen. 5. Die ausgestandene Untersuchungshaft von
203 Tagen (Prozessgeschichte, lit. I) ist gemäss Art. 51 StGB auf die Strafe anzurechnen. V.
Beschlagnahme/Einziehung/Ersatzforderung 1. Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes
oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die
berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im
Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). 2.

2.1 Gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO können Gegenstände einer beschuldigten oder
Drittperson beschlagnahmten werden, wenn sie voraussichtlich als Beweis- mittel
gebraucht werden. 2.2 Die im vorliegenden Aktendossier vorhandenen beschlagnahmten
Originaldoku- mente (Bundesordner [nachfolgend: BO] „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.1)



sind gemäss Angaben der Bundesanwaltschaft (TPF pag. 925.866 f.) zugleich Be-
weismittel in den von ihr geführten Parallelverfahren gegen B., C., D., E. und F. in
bestimmten Teilsachverhalten. Die Beweismittel sind daher entsprechend dem Antrag der
Bundesanwaltschaft zuhanden dieser Strafuntersuchungen (SV.14.1348, SV.15.1349,
SV.14.1350, SV.14.1351 und SV.14.1352) bei den Akten zu belassen. 3.

3.1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straf- tat
erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu
belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des
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ziehung kann beim Täter oder bei einem Dritten erfolgen. Beim Dritten ist die Einziehung
hingegen ausgeschlossen, wenn dieser die Vermögenswerte in Un- kenntnis der
Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleich- wertige Gegenleistung
erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte
darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben
Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen,
so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung (Art. 70 Abs. 3 StGB). Lässt sich
der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem
Auf- wand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen (Art. 70 Abs. 5 StGB). Die
Einziehung von Vermögenswerten ist, wie sich aus dem letzten Halbsatz von Art. 70 Abs. 1
StGB ergibt, subsidiär zur Herausgabe an den Verletzten. Konkur- rieren allerdings
obligatorische Ansprüche mehrerer Geschädigter und liegt eine Unterdeckung vor, so ist
der Weg über Art. 73 StGB geboten (TRECHSEL/JEAN- RICHARD, Praxiskommentar,
a.a.O., Art. 70 N 9 StGB). Die Geschädigten sind vorliegend an den beschlagnahmten
Vermögenswerten nicht dinglich berechtigt. Der geschätzte Wert dieser Vermögenswerte
beträgt einen Bruchteil der geltend gemachten Schadenersatzforderungen. Eine
Aushändigung der Vermögens- werte an die Geschädigten im Sinne von Art. 70 Abs. 1
StGB fällt somit ausser Betracht. 3.2

3.2.1 Zunächst ist über das Schicksal der beschlagnahmten Vermögenswerte des Be-
schuldigten und/oder seiner Frau sowie der ihm zuzurechnenden Gesellschaften zu
entscheiden. Es handelt sich dabei um folgende Positionen: -
Bankguthaben/Wertschriftendepots/Portfolios:

bei der Bank FFFF. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.1):

- Wertschriftendepot Nr. (…), lautend auf Dieter Behring und H.;

- Konto Nr. (…), lautend auf KKKKK. AG;

- Wertschriftendepot Nr. (…), lautend auf KKKKK. AG;

- Konto Nr. (…), lautend auf Restaurant CCC. AG;

bei der Bank GGGG. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.4):

- Portfolio Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

bei der Bank HHHH. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.7):

- Konto Nr. (…), lautend auf Restaurant CCC. AG;
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- Konto Nr. (…), lautend auf Restaurant CCC. AG;

bei der Bank IIII., Deutschland (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.1):

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

bei der Bank JJJJ., Deutschland (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.2):

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

- Wertschriftendepot Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

bei der Bank KKKK., Deutschland (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.3):

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

bei der Bank LLLL., Deutschland (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.4):

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

- Wertschriftendepot Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

beim Broker MMMM., Grossbritannien (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.5):

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

- Wertschriftendepot Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

beim Broker NNNN., Grossbritannien (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.6):

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring; - Vermögenswerte auf dem Fallkonto bei der
Eidgenössischen Finanzverwal- tung (EFV) (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.2, mit
Ausnahme der Positio- nen gemäss Ziff. 3.2.2.22-25);

- Liegenschaft “Z.” in Basel, mit den darauf lastenden Inhaberschuldbriefen (BO
„Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.3); - Beteiligungen an Gesellschaften (BO
„Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.4):

- Aktienzertifikate (…) über total 18'400 Namenaktien zu je Fr. 1‘000.-- der Bank LLLLL.,
Vaduz, ausgestellt auf KKKKK. AG, Dieter Behring;

- Aktienzertifikat Nr. (…) über 160 Namenaktien (Nr. …) zu je Fr. 1.000.-- der E. F. &
Partner AG Basel, ausgestellt auf Redswiss Corporate Investment AG Basel;

- Aktienzertifikat Nr. (…) über 200 Namenaktien (Nr. …) zu je Fr. 10.-- der NNNNN. AG
Basel, ausgestellt auf Redswiss Corporate Investment AG Basel;

- Aktienzertifikat Nr. (…) über 180 Namenaktien (Nr. …) zu je Fr. 100.-- der NNNNN. AG
Basel, ausgestellt auf Redswiss Corporate Investment AG Basel;
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- Aktienzertifikat Nr. (…) über je 500.000 Anteile gesamt 28'000'000 Anteile zu je USD
0.001 der OOOOO. Inc. Nevada USA, ausgestellt auf Dieter Behring;

- Aktienzertifikat Nr. (…) über 425.000 Anteile zu je USD 0.001 der OOOOO. Inc. Nevada
USA, ausgestellt auf Dieter Behring;



- Aktienzertifikat Nr. (…) über 1.800.000 Anteile zu je USD 0.0001 der PPPPP. Corp.
Delaware USA, ausgestellt auf Swisspulse Corporate Investment AG;

- Forderung auf den gestützt auf die Beteiligung von Dieter Behring ausstehenden
Liquidations- erlös der QQQQQ. Ltd.;

- Aktienzertifikat über 1‘500 Inhaberaktien zu Fr. 100.-- der KKKKK. AG;

- Aktienzertifikat über 1‘500 Inhaberaktien zu Fr. 100.-- der Swisspulse Holding AG; -
Uhren und Schmuck, mit dem dazugehörenden Verpackungsmaterial (BO
„Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3); - Fotoausrüstung und
Fotostudiogeräte (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.5.4); - Kunstgegenstände (BO
„Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.5.5); - 2 Flachbildschirme (BO „Beschlagnahmungen“,
Ziff. 3.2.5.6); - Reka-Checks im Wert von Fr. 700.-- (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff.
3.2.5.7). 3.2.2 Zu den diesbezüglichen Anträgen der Bundesanwaltschaft und der amtlichen
Verteidigung vgl. oben (vor Prozessgeschichte). 3.2.3 Der Beschuldigte erklärte in der
Hauptverhandlung mit Zustimmung seiner im Gerichtssaal anwesenden Frau, sie seien
unabhängig vom Ausgang des Verfah- rens mit der Verwendung der bei ihnen
beschlagnahmten Vermögenswerte zu Gunsten der Geschädigten einverstanden,
ausgenommen sein Freizügigkeits- guthaben und die Hälfte des Verwertungserlöses der
Weinsammlung (der Ge- genwert dieser Vermögenswerte ist Teil des Guthabens auf dem
Fallkonto der EFV) (TPF pag. 930.89 f.). Bei dieser Sachlage kann aus
verfahrensökonomischen Gründen auf eine Prü- fung der Voraussetzungen von Art. 70 Abs.
1 StGB hinsichtlich jeder einzelnen – dem oben erwähnten Einverständnis unterliegenden –
Position verzichtet wer- den. Die betreffenden Vermögenswerte sind einzuziehen. 3.2.4 Zu
den vom Beschuldigten gesondert thematisierten Vermögenswerten ergibt sich Folgendes:
a) Freizügigkeitsguthaben (Fr. 169‘020.15 [BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.2.8]): Es
ist aktenmässig belegt, dass das Freizügigkeitsguthaben des
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Arbeitnehmerbeiträgen des bei dieser Firma formell angestellten Beschul- digten geäufnet
wurde (BA pag. 8.219.29 ff.). Die deliktische Herkunft der ent- sprechenden Mittel steht in
Anbetracht der thematisierten Akontozahlungen für Lizenzgebühren ausser Frage. Auf eine
genaue Berechnung des Anteils des Freizügigkeitsguthabens, der aus dieser Quelle
gespiesen wurde, kann im Hin- blick darauf, dass der übrige Teil für die Sicherung der
Ersatzforderung gegen den Beschuldigten (E. V.4.5) zu verwenden sein wird, verzichtet
werden. Der einzuziehende Betrag wird auf Fr. 84‘510.--, die Hälfte des
Freizügigkeitsgutha- bens, festgelegt. b) Verwertungserlös der Weinsammlung (Fr.
6‘024.736.50 [BO „Beschlagnah- mungen“, Ziff. 3.2.2.5]): Der Beschuldigte machte in der
Hauptverhandlung gel- tend, dass mindestens die Hälfte des Verwertungserlöses der bei
ihm beschlag- nahmten Weinbestände, also rund Fr. 3 Mio., seiner Frau zustehen würde. Er
und seine Frau hätten 1990, nach dem aktenkundigen Konkurs im selben Jahr, begonnen,
gemeinsam einen Weinkeller aufzubauen. Er selber habe damals keine Anstellung gehabt.
Seine Frau sei während dieser Zeit als Account Mana- gerin bei verschiedenen
Unternehmen tätig gewesen und habe sehr gut verdient. Zudem habe sie nebenbei als
Schneiderin gearbeitet. Ein Grossteil der damals zu Subskriptionspreisen eingekauften
Weine sei mit dem Geld seiner Frau er- worben worden (TPF pag. 930.88). In den
Steuerunterlagen des Ehepaars Behring für die Jahre 1990 bis 2001 sind keinerlei
Erwerbseinkommen der Ehefrau des Beschuldigten ausgewiesen (BA pag. 8.102.393.1 ff.).
Einem Schreiben der Ausgleichskasse Basel-Stadt vom 26. Januar 1996 an H. kann zudem



entnommen werden, dass sie mangels Ein- künfte aus der selbständigen Tätigkeit per
Eintrittsdatum, den 1. Mai 1991, aus der Mitgliedschaft in der Ausgleichskasse entlassen
wurde (BA pag. 8.128.395.43). Weiter geht aus den Akten hervor, dass das Ehepaar
Behring in der ersten Hälfe 1990er Jahre in prekären finanziellen Verhältnissen lebte. So
geht es z.B. aus dem Schreiben des Beschuldigten vom 25. September 1995 an die Bank
OOOO. hervor, dass er mit über Fr. 2 Mio. verschuldet sei. Er bezifferte in diesem
Schreiben das gemeinsame Brutto-Monatseinkommen von ihm und seiner Ehefrau mit Fr.
3‘250.--, wovon Fr. 1‘280.-- auf die Miete und Fr. 283.-- auf die Krankenkassenprämien
entfallen würden (BA pag. 8.128.129.6). Vor diesem Hintergrund ist es unglaubwürdig,
dass die Ehefrau des Beschuldigten die Wein- sammlung mit eigenen Mitteln mitfinanziert
haben könnte. Der Verwertungserlös der Weinsammlung ist demnach gesamthaft dem
Beschuldigten zuzuordnen und im Sinne des in E. V.3.2.3 Dargelegten einzuziehen.
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3.3.1 Im Weiteren ist über verschiedene bei Dritten beschlagnahmte Vermögenswerte zu
befinden.

3.3.2 Zu den diesbezüglichen Anträgen der Bundesanwaltschaft vgl. oben (vor Pro-
zessgeschichte).

Von den beschwerten Dritten haben die NNN. Ltd. in Liq. und die E. F. & Partner AG
Anträge gestellt.

Die NNN. Ltd. in Liq., die auch als Privatklägerin auftritt, beantragt im Haupt- standpunkt
die Herausgabe der auf ihrem Konto gesperrten Vermögenswerte (BO
„Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.14) an sie resp. an ihre Liquidatoren. Im Sinne eines
Eventualantrags beantragt die NNN. Ltd. die Einziehung der betref- fenden
Vermögenswerte und deren Herausgabe an sie als Privatklägerin resp. an ihre einzelnen
Aktionäre proportional zu ihren Anlagevolumen (TPF pag. 641.7 ff.).

Die E. F. & Partner AG in Liq. beantragt im Hauptstandpunkt, es seien ihr die gesperrten
Vermögenswerte auf den Konten der E. F. & Partner AG und der PPPP. SA bei der Bank
QQQQ., Lettland BO („Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.13) herauszugeben. Eventualiter
sei die Beschlagnahme dieser Konten bis zum rechtskräftigen Entscheid über den durch die
Bundesanwaltschaft separat unter der Verfahrensnummer SV.15.1349 untersuchten
Teilsachverhalt „Opera- tion Cash-back“ aufrechtzuerhalten (TPF pag. 641.90 ff.).

3.3.3 a) Bei den zur Diskussion stehenden Vermögenswerten handelt es sich gröss- tenteils
um Guthaben auf Konten der im „Anlagesystem Behring“ eingebundenen Gesellschaften
(Vermittlerfirmen, Zwischengesellschaften). Auf bzw. über diese Konten flossen in der
deliktsrelevanten Zeit Kundengelder. Es ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die ab
Oktober 2004 vorhandenen Guthaben auf die- sen Konten aus den Einlagen stammen, die
nach dem verjährungsrechtlich rele- vanten Zeitpunkt (1. Oktober 2001) getätigt wurden.
Sofern die Konten vor die- sem Zeitpunkt eröffnet worden waren, müssen die Gelder aus
früheren Geschäf- ten zur Zeit der Beschlagnahmen (ab Oktober 2004) im Umlageverfahren
bereits aufgebraucht gewesen sein. Die fraglichen Vermögenswerte sind demnach de-
liktischer Herkunft.

b) Es sind dies die Vermögenswerte auf folgenden Konten:

- bei der Bank BBBB. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.2):
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- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Fund Services Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Fund Services Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Fund Services Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf RRRRR. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf RRRRR. Ltd.;

- bei der Bank RRRR. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.5 und 3.2.1.8):

- Konto Nr. (…), lautend auf MMMMM. Invest Bahamas Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf QQQQQ. Ltd.;

- bei Bank SSSS., Österreich (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.7):

- Konto Nr. (…), lautend auf KK. Ltd.;

- bei der Bank TTTT., Liechtenstein (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.9): - Konto Nr.
(…), lautend auf SSSSS. Ltd.; - Konto Nr. (…), lautend auf SSSSS. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf TTTTT. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf TTTTT. Ltd.;

- bei der Bank AAAAA., Liechtenstein (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.10):

- Konto Nr. (…), lautend auf Foundation AAAAAA.;

- Konto Nr. (…), lautend auf Foundation AAAAAA.;

- bei der Bank BBBBB., Liechtenstein (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.11):

- Konto Nr. (…), lautend auf IIIII. Inc.;

- bei der Bank CCCCC., Vaduz, Liechtenstein (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.12):

- Konto Nr. (…), lautend auf E. F. & Partner AG;

- bei der Bank QQQQ., Lettland (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.13):

- Konto Nr. (…), lautend auf E. F. & Partner AG;

- Konto Nr. (…), lautend auf PPPP. SA;

- bei der Bank RR., Bahamas (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.14):

- Konto Nr. (…), lautend auf NNN. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Fund Services Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf KK. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Asset Management Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Funding Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf TT. II Ltd.;

- 87 -

- Konto Nr. (…), lautend auf BBBBBB.;



- Konto Nr. (…), lautend auf CCCCCC. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf LL. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf DDDDDD. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf GGGGGG. Ltd.;

- bei der Bank DDDDD., Bahamas (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.15):

- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Fund Services Ltd.;

- bei der Bank EEEEE., Bahamas (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.16):

- Konto Nr. (…), lautend auf G. Holding Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf G. Holding Ltd.;

- Konto Nr. (…), III. Ltd.;

- Konto Nr. (…), III. Ltd.;

- bei der Bank FFFFF., Bahamas (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.17):

- Konto Nr. (…), lautend auf RRRRR. Ltd.;

- bei der Bank QQ., Bahamas (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.18):

- Konto Nr. (…), lautend auf C. & N. Treuhand AG;

- Konto Nr. (…), lautend auf RRRRR. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf MMMMM. Invest Bahamas Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf HHHHHH. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf MMMMM. Invest Fund Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf MMMMM. (Bahamas) Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf JJJJJJ. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf KKKKKK. Ltd. c) Zu den Anträgen der NNN. Ltd. in Liq.
und der E. F. & Partner AG in Liq. ist Folgendes festzuhalten: Bei diesen Gesellschaften
handelt es sich unbestrittenermassen um Anlagevehi- kel, über welche die Anleger Gelder
in das „Anlagesystem Behring“ einbrachten. (präzisierend ist hier anzumerken, dass die
Vermögenswerte auf dem Konto der PPPP. SA, deren Herausgabe die E. F. & Partner AG
in Liq. beantragt, ursprüng- lich aus den Anlagebetreffnissen stammen, die auf den
„managed accounts“ der E. F. & Partner AG verwaltet wurden). Die zur Diskussion
stehenden Vermögens- werte wurden durch die Straftaten des Beschuldigten den Anlegern
entzogen. Die betreffenden Anleger (bzw. ein Teil davon) machen die Zivilansprüche gegen
den Beschuldigten im eigenen Namen geltend. Die NNN. Ltd. in Liq. und die E. F. &
Partner AG in Liq. sind folglich nicht an den beschlagnahmten Vermögenswer- ten im
Sinne von Art. 267 Abs. 3 StPO oder Art. 70 Abs. 1 StGB berechtigt.

- 88 - Sofern die NNN. Ltd. in Liq. eventualiter die Herausgabe der Vermögenswerte an
ihre einzelnen Aktionäre beantragt, nimmt sie die Interessen Dritter wahr, ohne dazu
legitimiert zu sein. Auf diesen Antrag ist nicht einzutreten. Ebenso wenig ist dem
Eventualantrag der E. F. & Partner AG in Liq. zu folgen. Die Anleger, die bei der E. F. &
Partner AG in Liq. investierten, wurden durch die Straftaten des Beschuldigten geschädigt.



Diese Straftaten wurden im vorliegen- den Verfahren abgeurteilt. Damit ist auch der
Sachverhalt betreffend die fragli- chen Vermögenswerte spruchreif. d) Nach dem Gesagten
sind die in E. V.3.3.3b aufgezählten Vermögenswerte gemäss Art. 70 Abs. 1 einzuziehen.
3.3.4 a) Weiter stehen folgende Vermögenswerte Dritter zur Diskussion: - bei der Bank
FFFF. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.1): - Konto Nr. (…), lautend auf EEEEEE.
AG, wirtschaftlich Berechtigter (WB) B.; - Konto Nr. (…), lautend auf FFFFFF. AG in
Liquidation, WB B.;

- bei der Bank GGGGG. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.3):

- Portfolio Nr. (…), lautend auf IIIIII. Invest, WB D.;

- Portfolio Nr. (…), lautend auf MMMMM. Invest Ltd., WB D.;

- bei der Bank RRRR. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.5 und 3.2.1.8): -
Wertschriftendepot Nr. (…), lautend auf MMMMM. Invest Bahamas Ltd., WB D.;

- bei der Banque SS., Monaco (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.8):

- Konto Nr. (…), lautend auf NNNNNN. AG, WB B.;

- Konto Nr. (…), lautend auf NNNNNN. AG, WB B.;

- bei der Bank CCCCC., Vaduz, Liechtenstein (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.12):

- Konto Nr. (…), lautend auf MMMMMM. Trust reg., WB B.;

- bei der Bank EEEEE., Bahamas (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.16):

- Konto Nr. (…), lautend auf OOOOOO., WB G.;

- Konto Nr. (…), lautend auf OOOOOO., WB G.;

- Konto Nr. (…), lautend auf OOOOOO., WB G.;

- Konto Nr. (…), lautend auf PPPPPP. Inc., WB G.;

- Konto Nr. (…), lautend auf PPPPPP. Inc., WB G.; - Guthaben auf dem Fallkonto bei der
EFV (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.2) aus folgenden Quellen:
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Ziff. 3.2.2.22); - Rückführung G. der in Höhe von Fr. 979‘267.39 (BO
„Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.2.23); - anlässlich der rechtshilfeweise durchgeführten
Hausdurchsuchung am Wohndomizil von G. in Paris beschlagnahmter Barbetrag von Fr.
11‘385.-- (BO „Beschlagnahmun- gen“, Ziff. 3.2.2.24). b) Zu diesen Vermögenswerten
ergibt sich Folgendes: aa) Bei der Position „Guthaben der HHHHH. AG“ (BO
„Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.2.22) handelt es sich um den Saldo einer im September
2003 bei der Bank BBBB. eröffneten Kontobeziehung dieser Gesellschaft, die B.
zuzurechnen ist. Die Gelder, die auf dieses Konto eingingen, stammten grösstenteils von
der IIIII. Inc. BVI, einer ebenfalls B. zuzurechnenden Gesellschaft, die im „Anlage- system
Behring“ eingebunden war (BA pag. 7.108.14). Die deliktische Herkunft dieser Gelder ist
damit in Berücksichtigung des in E. V.3.3.3a Ausgeführten er- stellt. bb) Bei der Position
„Rückführung G.“ (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.2.23) handelt es sich um den Saldo
einer von G. im August/September 2004 eröffneten Kontobeziehung der B. zuzurechnenden
Gesellschaft IIIII. Ltd. (Bahamas) bei einer Bank in San Marino, den G. an die
Strafverfolgungsbehörden freiwillig her- ausgegeben hat. Aufgrund der Aussagen von G.
und der Bankunterlagen ist er- stellt, dass diese Vermögenswerte ursprünglich aus Anlagen



stammen, die auf den „managed accounts“ der E. F. & Partner AG verwaltet wurden (vgl.
E. II.6.1.1.8c). Sie wurden dem genannten Konto zwecks Begleichung von fälli- gen
Rückzahlungen an die Kunden der KK. Ltd. über verschiedene Transaktio- nen im
August/September 2004 überwiesen (BA pag. 16.8.109/111/122, 13.7.22, 5.303.1 ff.). Die
Gelder sind somit deliktischer Herkunft und unterliegen der Ein- ziehung. cc) Bei den
übrigen oben erwähnten Positionen handelt es sich um Vermögens- werte, die bei G. bzw.
ihm, B. resp. D. zuzurechnenden Gesellschaften sicherge- stellt wurden. Angesichts der
massgeblichen Teilhabe dieser Personen an den Erlösen aus den betrügerischen
Anlagegeschäften des Beschuldigten liegt die Annahme nahe, dass auch diese
Vermögenswerte deliktischen Ursprungs sind. Auch wenn diesbezüglich ein Nachweis
stricto sensu fehlt, rechtfertigt es sich aus pragmatischen Gründen, die fraglichen
Vermögenswerte einzuziehen, zumal
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rungen gegen die Betroffenen abzuschöpfen und die Vermögensbeschlagnah- men zur
Sicherung dieser Forderungen aufrechtzuerhalten. c) Nach dem Gesagten sind die in E.
V.3.3.4a aufgezählten Vermögenswerte einzuziehen. 3.4 Ein Teil der gesperrten Konten
weist einen Null- oder Negativsaldo auf. Die Be- schlagnahme dieser Konten ist folglich
nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils aufzuheben. Dies betrifft die folgenden Konten:

bei der Bank FFFF. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.1):

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring und H.;

bei der Bank JJJJJ. (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.1.6):

- Konto Nr. (…), lautend auf Dieter Behring;

bei der Bank QQ., Bahamas (BO „Beschlagnahmungen“, Ziff. 3.2.6.18):

- Konto Nr. (…), lautend auf MMM. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf TT. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf KK. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf IIIII. Inc.;

- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Funding Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf MMMMM. Invest (BVI) Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf Moore Park Investments (Bahamas) Inc.;

- Konto Nr. (…), lautend auf TT. II Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf QQQQQQ. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf RRRRRR. Ltd.;

- Konto Nr. (…), lautend auf LLLLLL. Ltd. 3.5 Dem Antrag der Bundesanwaltschaft auf
Verwendung von Vermögenswerten, die sie mit dem Strafbefehl vom 28. Oktober 2015
gegen A. einzog, zur anteils- mässigen Schadloshaltung der Geschädigten (TPF pag.
510.170 f.; 925.897 f.) ist nicht stattzugeben. Die Strafkammer hat keine Kompetenz, über
die Verwen- dung von in einem anderen Verfahren eingezogenen Vermögenswerten zu ent-
scheiden. 4.



4.1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so
erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Das Gericht
kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn
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troffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 1 und 2 StGB). Zur Sicherung der
Durchsetzung der Ersatzforderung können Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag
belegt werden (Art. 71 Abs. 3 Satz 1 StGB).

4.2 Wie bereits mehrfach dargelegt, hat sich der Beschuldigte im vorliegend relevan- ten
Zeitraum über Fr. 151.5 Mio. in Form von Akontozahlungen für sog. Lizenz- gebühren aus
den von Kunden einbezahlten Geldern auszahlen lassen. Die Ab- schöpfung dieses
Vermögensvorteils mittels Einziehung bzw. Ersatzforderung ist unproblematisch. Fraglich
ist indes, ob auch das über den Nettogewinn hinaus Erlangte, mithin sämtliche dem
Beschuldigten aus seiner strafbaren Tätigkeit zu- geflossenen Vermögenswerte, in die
Berechnung der Ersatzforderung miteinzu- beziehen sind (Bruttoprinzip).

4.3 Das Bundesgericht tendiert zur Anwendung des Bruttoprinzips, verlangt aber die
Beachtung des Kriteriums der Verhältnismässigkeit, mit der Konsequenz, dass im Einzelfall
die Abwendung vom reinen Bruttoprinzip geboten erscheinen kann (BGE 141 IV 305 E.
6.3.3; 124 I 6 E. 4b/bb; Urteile des Bundesgerichts 6B_56/2010 vom 29. Juni 2010 E. 3.2;
6B_697/2009 vom 30. März 2010 E. 2.2; 6P.236/2006 und 6S.555/2006 vom 23. März
2007 E. 11.3, je m.w.H.). Daran anknüpfend wird in der Doktrin von jeglichem
Schematismus abgeraten und da- für eingetreten, einzelfallbezogen zu prüfen, ob die
Abschöpfung des gesamten Bruttoerlöses der strafbaren Handlung vor dem
Verhältnismässigkeitsprinzip standhält (BAUMANN, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 70/71
StGB N 34; GREINER/ AKIKOL, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten [Art. 59
Ziff. 1 Abs. 2 StGB] – unter Berücksichtigung von zivil- und verfassungsrechtlichen
Aspekten, AJP 2005, 1351; NADELHOFER DO CANTO, Vermögenseinziehung bei
Wirtschafts- und Unternehmensdelikten, 2008, S. 88 ff.).

4.4 Die Anwendung des reinen Bruttoprinzips würde vorliegend dem Verhältnismäs-
sigkeitsgrundsatz nicht standhalten. Dagegen spricht zunächst, dass ein grosser Teil der
vom Beschuldigten im Rahmen des Umlageverfahrens eingenommenen Mittel für die Zins-
und Kapitalrückzahlungen an die geschädigten Anleger ver- wendet wurde. Mit diesen
Zahlungen wurde der Schaden im entsprechenden Umfang wiedergutgemacht. Mit der Art.
70 ff. StGB zugrundeliegenden Aus- gleichsfunktion nicht vereinbar wäre es sodann, den
Ersatzwert für die delikti- schen Erlöse, die in Form von Provisionen an die Vermittler
weitergegeben wur- den, beim Beschuldigten abzuschöpfen. Bei diesen
Vermögensvorteilen kommt eine Ersatzforderung gegen die betroffenen Dritten in Frage.
Darüber ist jedoch – in Anbetracht dessen, dass die Bundesanwaltschaft gegen die
Hauptvermittler
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rensgegenständlichen Anlagegeschäften weiterführt, – nicht hier zu entscheiden. Für die
Ersatzforderung mitzuberücksichtigen sind demgegenüber die Deliktser- löse, die der
Beschuldigte zur Deckung der Verbindlichkeiten gegenüber den An- lagekunden aus den
Anlagegeschäften, die nicht Gegenstand des Schuld- spruchs bilden (vor 1. Oktober 2001
getätigte Investitionen, Tolina-Geschäfte), verwendete, da dadurch die Passiven der ihm
zuzurechnenden Gesellschaften (Moore Park Investments Inc. BVI, Tolina) vermindert



wurden. Der Totalbetrag dieser Zahlungen lässt sich nicht genau beziffern; aufgrund der in
den Akten vor- handenen Zahlungsbelege und Quartalsrechnungen (Geschädigtendossiers
[Ak- ten BA, Rubrik 15], Aktenverweise im Anhang 5.1 zur Anklageschrift [Zahlungen an
I./JJ. AG im Tolina-Kontext]) ist jedenfalls von einem Mindestbetrag von Fr. 20 Mio.
auszugehen. Die ebenfalls zur Diskussion stehenden Vermögens- werte in unbekannter
Höhe, die zur Deckung der Betriebskosten verwendet wur- den, können vernachlässigt
werden.

4.5 Zusammenfassend geht das Gericht bei der Berechnung der Ersatzforderung gegen den
Beschuldigten von einem Deliktserlös von über Fr. 170 Mio. aus. Der Wert der
einzuziehenden Vermögenswerte des Beschuldigten (E. V.3.2.1) be- trägt maximal Fr. 70
Mio. (davon liquide Positionen [Bankguthaben, Barmittel, etc.] im Wert von rund Fr. 54
Mio. nach dem letzten bekannten Stand [BO „Be- schlagnahmungen“ mit Aktenverweisen
zu den einzelnen Positionen]). Vor die- sem Hintergrund wird zu Lasten des Beschuldigten
eine Ersatzforderung der Eid- genossenschaft in Höhe von Fr. 100‘000‘000.-- festgelegt.
Zur Deckung dieser Forderung wird der oben (E. V.3.2.4a) thematisierte Betrag von Fr.
84‘510.-- (Hälfte des Freizügigkeitsguthabens) vom Fallkonto der EFV verwendet. Dieser
Betrag bleibt beschlagnahmt. 5. Über eine allfällige Verwendung der eingezogenen
Gegenstände und Vermö- genswerte bzw. deren Verwertungserlös sowie der
Ersatzforderung zu Gunsten der Geschädigten wird von diesem Gericht in einem separaten
Verfahren zu ent- scheiden sein, wenn die Voraussetzungen von Art. 73 StGB vorliegen.
Das Ge- richt wird die Geschädigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils entspre-
chend instruieren. VI. Verfahrenskosten 1. Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus
den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art.
422 Abs. 1 StPO).

- 93 - Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfah- ren
von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen
Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder
angeordnet worden sind. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge,
namentlich die Kosten für die amtliche Verteidi- gung, Übersetzungen, Gutachten,
Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Tele- fonspesen und andere entsprechende Kosten
(Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 des seit dem 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Reglements
des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und
Entschädigungen in Bun- desstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Höhe der
Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der
Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR). Die Gebüh-
ren für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Hauptverfahren bemessen sich nach Art.
6 und Art. 7 BStKR. Das neue Reglement findet auch auf Verfahren Anwendung, die im
Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig sind (Art. 22 Abs. 3 BStKR). 2.

2.1 Die Bundesanwaltschaft macht im vorliegenden Verfahren gegen den Beschul- digten
eine Gebühr von Fr. 11'250.-- geltend, ausgehend von einer Gesamtge- bühr von Fr.
100‘000.-- für zehn mitbeschuldigte Personen im Vorverfahren (TPF pag. 710.2 f.,
925.901). Die geltend gemachte Gebühr liegt innerhalb des gesetz- lichen
Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b und Abs. 4 lit. c BStKR. Zum
aussergewöhnlichen Umfang des Verfahrens (Verfahrensbeteiligte, Aktenbe- stand etc.)
kann auf E. V.3.5.2 verwiesen werden. Im Hinblick auf den getätigten Aufwand im
Zusammenhang mit den Beschuldigten betreffenden Anklagevor- würfen ist die beantragte



Gebühr angemessen. 2.2 Die Gerichtsgebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren vor
der Strafkammer ist in Berücksichtigung des ausserordentlichen Umfangs des Verfahrens
gemäss Art. 5 i.V.m. Art. 7 lit. b BStKR auf Fr. 100‘000.-- festzusetzen. 2.3 Die
Bundesanwaltschaft macht weiter die dem Beschuldigten auferlegbaren Aus- lagen von
rund Fr. 1‘043‘166.--, darunter insbesondere die Verwaltungskosten der beschlagnahmten
Liegenschaften in Höhe von Fr. 863‘769.45, geltend (TPF pag. 710.4 ff., 925.899 ff.). Diese
sind nicht zu beanstanden. 2.4 Die gerichtlichen Auslagen werden pauschal mit Fr.
20‘000.-- bestimmt. Dieser Betrag berücksichtigt die Entschädigungen für Zeugen und
Auskunftspersonen von total Fr. 6‘267.45, Kosten von Fr. 2‘635.75 für die Übersetzung
bestimmter
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fonkosten, die im Verkehr mit rund 1300 Verfahrensbeteiligten entstanden sind. 2.5
Demnach betragen die zum Zeitpunkt der Urteilseröffnung im Strafpunkt ange- fallenen
Verfahrenskosten (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung; vgl. dazu E. VIII) total Fr.
1‘174‘416.--. 2.6 Es ist zu erwarten, dass die Verwaltung der beschlagnahmten
Gegenstände und Vermögenswerte nach der Urteilseröffnung weitere namhafte Kosten
verursa- chen wird. Das Gericht behält sich vor, über diese Kosten zu einem späteren
Zeitpunkt zu entscheiden. 3.

3.1 Die beschuldigte Person trägt die Kosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
StPO). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur
Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h., es muss ein adäquater
Kausalzusammenhang gegeben sein (GRIESSER, in: Donatsch et al. [Hrsg.], a.a.O., Art.
426 StPO N 3). 3.2 Die durchgeführten Verfahrenshandlungen waren für die Aufklärung
der hier zur Verurteilung des Beschuldigten führenden Straftaten notwendig. Die Kausalität
der angefallenen Verfahrenskosten ist damit gegeben. Die Teileinstellung des Verfahrens
rechtfertigt keine Kostenausscheidung, da diesbezüglich kein er- kennbarer Mehraufwand
entstanden ist. Der Beschuldigte hat demnach die Kos- ten des Verfahrens gesamthaft zu
tragen. 4. In Ziff. III.1 des bei der Urteilseröffnung im Strafpunkt am 30. September 2016
ausgeteilten Dispositivs sind die Auslagen der Bundesanwaltschaft irrtümlicher- weise mit
Fr. 1‘087‘087.10 und das Total der Verfahrenskosten mit Fr. 1‘218‘337.10 beziffert
worden. Wie vorstehend dargelegt, belaufen sich die Auslagen der Bundesanwaltschaft
tatsächlich auf Fr. 1‘043‘166.-- und das Total der vorliegend zu berücksichtigenden
Verfahrenskosten auf Fr. 1‘174‘416.--. In der vollständigen Fassung des Urteils wird Ziff.
III.1 des Dispositivs im Sinne von Art. 83 Abs. 1 StPO entsprechend berichtigt. VII.
Entschädigung der beschuldigten Person Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise
freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie nach Art. 429 Abs.
1 StPO Anspruch
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gewerbsmässigen Betrugs führende Sachverhalt bildete den Grund für das Strafverfahren.
Die Vorwürfe, in Bezug auf welche das Verfahren eingestellt wird, verursachten keine
zusätzlichen Aufwendungen, wirtschaftlichen Einbussen oder Beeinträchtigungen in den
persönlichen Verhältnissen. Der Beschuldigte hat folglich keinen Anspruch auf
Entschädigung oder Genugtuung. VIII. Entschädigung der amtlichen Verteidigung 1.

1.1 Gemäss Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO gelten die Kosten der amtlichen Verteidigung als
Auslagen. Deren Verlegung richtet sich indes nach der Spezialregelung von Art. 426 Abs. 1
i.V.m. Art. 135 Abs. 4 StPO. 1.2 Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in



Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes festgesetzt (Art. 135 Abs. 1
StPO), der im BStKR geregelt ist. Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die
notwendi- gen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti
und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und
ausgewiesenen Zeitaufwand des Verteidigers bemessen. Der Stundenan- satz beträgt
mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Die Auslagen werden
im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13 BStKR).
Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbe- reich beträgt der Stundenansatz gemäss
ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reisezeit
(Urteil des Bundesstrafge- richts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011, E. 4.1 m.w.H.). Der
Stundenansatz für den Arbeitsaufwand von Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.--
(Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.3 vom 5. Mai 2010, E. 8.4; vgl. auch Urteil des
Bundesgerichts 6B_118/2016 vom 20. März 2017 E. 4.4.2). 2.

2.1 Im Verlaufe des Verfahrens sind verschiedene Anwälte mit der amtlichen Vertei-
digung des Beschuldigten betraut worden (vgl. E. I.3.5.2). Im Vorverfahren sprach die
Bundesanwaltschaft den Verteidigern bei Beendigung des Mandats- verhältnisses jeweils
eine Entschädigung zu, namentlich wie folgt (je inkl. MWST): RA BB. Fr. 219‘222.50 (BA
16.1.239/513); RA CC. Fr. 104‘760.-- (BA 16.2.368); RA DD. Fr. 100‘308.80 (BA
16.1.654/657 f.); RA EE. Fr. 82‘131.40 (BA 16.17.100); RA FF. Fr. 7‘682.20 (BA
16.17.104); RA GG. Fr. 11‘142.80 (BA 16.19.61); RA HH. Fr. 10‘891.50 (BA 16.19.57).
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schädigung der amtlichen Verteidigung vorliegend beim urteilenden Gericht. Bei den oben
aufgeführten Beträgen handelt es sich folglich lediglich um Akontozah- lungen. Die von der
Bundesanwaltschaft zugesprochenen Beträge erscheinen indes angemessen. Es rechtfertigt
sich daher die Entschädigungen der ehemali- gen amtlichen Verteidiger jeweils in der Höhe
der geleisteten Akontozahlungen festzulegen. 2.2 Der aktuelle amtliche Verteidiger des
Beschuldigten RA Lerf macht in seiner Kos- tennote eine Entschädigung von Fr.
939‘886.30 (inkl. MWST) geltend, basierend auf einem Zeitaufwand von 2‘993.6 Stunden
zu einem Stundenansatz von Fr. 270.-- für die eigenen und die Bemühungen des Substituten
RA Gärtl resp. Fr. 135.-- für die Leistungen der Praktikantin, den Reisespesen von Fr.
13‘511.10 und einem Pauschalbetrag von Fr. 48‘495.50 (6% der beantragten Honorar-
summe) für die übrigen Auslagen (TPF 721.21 ff.).

Der ausgewiesene Zeitaufwand – bestehend aus 2042.4 Stunden Arbeitsauf- wand von RA
Lerf und RA Gärtl, 107.8 Stunden Reisezeit, aufgewendet durch die beiden Anwälte, sowie
843.4 Stunden Praktikantenaufwand (inkl. Reisezeit) – erscheint angesichts des Umfangs
des Verfahrens grundsätzlich angemessen, insbesondere auch was die Teilnahme von zwei
Anwälten auf Seiten der amtli- chen Verteidigung an der Hauptverhandlung anbelangt.
Anzupassen ist indes der vorsorglich berechnete Aufwand von 16 Stunden für die
Teilnahme von RA Lerf und RA Gärtl an der Urteilseröffnung im Strafpunkt. Diese hat
tatsächlich knapp eineinhalb Stunden gedauert (TPF 920/69 f.), der insoweit zu entschädi-
gende Aufwand beläuft sich somit auf 3 Stunden. Zusätzlich sind 12 Stunden für die
Nachbearbeitung zu vergüten. Der beantragte Stundenansatz für die anwalt- lichen
Bemühungen ist dem Schwierigkeitsgrad des Verfahrens angemessen: die Reisezeit der
beiden Anwälte und der Aufwand der Praktikantin sind zu den üblichen Stundenansätzen
(Fr. 200.-- resp. Fr. 100.--) zu entschädigen. Daraus resultiert ein Honorar von Fr. 661‘398
(ohne Berücksichtigung der Auslagen und der Mehrwertsteuer).



Die Auslagen sind wie folgt anzupassen: Die Benutzung des privaten Motorfahr- zeugs ist
gemäss Art. 13 Abs. 3 BStKR i.V.m. Art. 46 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember
2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV; SR 172.220.111.31) mit 70 Rappen, statt wie
beantragt mit 80 Rappen, pro Kilometer zu entschädigen; dies führt zu einer Reduktion der
Reisekosten um Fr. 275.60. Die übrigen Spesen sind mit einer Pauschale von 3% der
Honorarsumme, d.h. Fr. 19‘842.--, zu vergüten. Alles in allem ergibt dies gerundet eine
Entschädigung von Fr. 750‘050.-- (inkl. MWST).
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teidigung Ersatz in vollem Umfang zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 426 Abs.
1 i.V.m. Art. 135 Abs. 4 StPO). 4. Über die Entschädigung von RA Lerf für seine
Aufwendungen, die im Zeitpunkt der Urteilseröffnung im Strafpunkt nicht berücksichtigt
werden konnten, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. IX. Zivilklagen 1. Die
geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Pri- vatklägerschaft
adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Die in der
Zivilklage geltend gemachte Forderung ist spätestens im Parteivortrag zu beziffern und,
unter Angabe der angerufenen Beweismittel, zu begründen (Art. 123 StPO). Dem Wesen
des Adhäsionsprozesses entspre- chend, muss der Kläger allerdings nur jene Tatsachen
ausführen und beweisen, welche sich nicht bereits aus den Akten ergeben (Urteil des
Bundesgerichts 6B_521/2007 vom 1. Februar 2008 E. 4.2). Das Gericht entscheidet über
die anhängig gemachte Zivilklage u.a., wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht
(Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO). Es verweist die Klage insbesondere dann auf den Zivilweg,
wenn das Strafverfahren eingestellt wird oder die Privatklägerschaft ihre Klage nicht
hinreichend begründet oder be- ziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. a und b StPO). 2. Die
Bundesanwaltschaft hat dem Gericht die Angaben über die Zivilklagen ge- mäss Art. 326
Abs. 1 lit. a StPO in Form eines Klägerverzeichnisses unterbreitet. Einem Teil der in diesem
Verzeichnis als Zivilkläger aufgeführten geschädigten Personen kommt diese Stellung
indessen nicht (mehr) zu, da sie sich entweder nicht als Privatkläger im Zivilpunkt gegen
den Beschuldigten gemäss Art. 118 StPO konstituiert haben oder ihre Privatklage im Sinne
von Art. 120 StPO zu- rückgezogen haben. Es handelt sich dabei um folgende Personen:

Name (in alphabetischer Reihenfolge) PK-Nr. (Privatklägernummer) (100 Personen) (…)
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3.1 Die Privatkläger haben ihre Anträge grösstenteils in den Formularen, welche sie im
Vorverfahren von der Bundesanwaltschaft erhielten, gestellt. Die Rechtsbe- gehren der
anwaltlich vertretenen Privatkläger ergeben sich aus den Eingaben ihrer Rechtsvertreter im
Vor- und/oder Hauptverfahren. Diese Anträge, die hier nicht im Einzelnen wiederzugeben
sind, stecken nach der zivilprozessualen Dis- positionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) den
Rahmen ab, innerhalb dessen das Gericht das Zivilurteil fällt (DOLGE, Basler Kommentar,
a.a.O., Art. 123 StPO N 4 ff.). 3.2 Der Beschuldigte anerkennt die gegen ihn geltend
gemachten Zivilansprüche nicht (TPF pag. 930.90). 4. Der Anspruch auf Schadenersatz
oder Genugtuung verjährt in einem Jahre von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte
Kenntnis vom Schaden und von der Per- son des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls
aber mit dem Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet
(Art. 60 Abs. 1 OR). Wird jedoch die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für
die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für den Zivilan-
spruch (Art. 60 Abs. 2 OR). Für die vorliegend geltend gemachten Schadener- satz- und
oder Genugtuungsansprüche gilt nach dem zur strafrechtlichen Verjäh- rung Ausgeführten



(E. II.3) eine Frist von 15 Jahren. Die Verjährung wird u.a. durch Klage vor einem
staatlichen Gericht unterbrochen (Art. 135 Ziff. 2 OR). Dazu zählt auch die Adhäsionsklage
im Strafverfahren (Ur- teil des Bundesgerichts 6B_321/2014 vom 7. Juli 2014 E. 1.3).
Gemäss dem seit
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